




























Leitung 
Präses Dr. h. c. Kurschus 

Präses Dr. h. c. Kurschus gibt zum Abschluss des ersten Tages Hinweise für den weiteren Verlauf 
der Synode.  

Die Sitzung schließt mit Gebet und Segen um 17:20 Uhr. 



Erste Plenarsitzung: Montag, 31. Mai 2021 

Schriftführende: Synodale Berghoff / Frau Linnemann 

Leitung 
Präses Dr. h. c. Kurschus 

Eröffnung 
Die Sitzung wird um 9:00 Uhr eröffnet. 

Andacht 
Die Synodale Goudefroy hält die Andacht. 

Dank 
Die Vorsitzende dankt der Synodalen Goudefroy für die Andacht. 

Begrüßung und Konstituierung 
Die Vorsitzende eröffnet die 2. Tagung der 19. Westfälischen Landessynode und heißt die Synoda-
len sowie die zugeschalteten Gäste herzlich willkommen. 

Feststellung der Zusammensetzung der Synode 
Es wird festgestellt, dass die Synode gemäß Artikel 128 der Kirchenordnung in Verbindung mit § 4 
Abs. 4 der Geschäftsordnung rechtzeitig mit Schreiben vom 19. März 2021 zu dieser Tagung ein-
berufen wurde. 

Verstorbene Synodale 
Die Vorsitzende bittet die Synode um einen Moment der Stille zum Gedenken an die verstorbenen 
Synodalen. Seit der letzten Tagung sind folgende ehemalige Synodale verstorben: 

Karl-Heinz Budde 
Manfred Daberkow 
Werner Hassenpflug 
Heinrich Hofmann 
Klaus-Dieter Marxmeier 
Karl-Hermann Meier 
Hans-Werner Pohl 
Susan Reckermann 
Klaus-Peter Röber 
Eduard Wörmann 













https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/TOP-II-Bericht-des-Rates-der-EKD.pdf




https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Downloads/DE/Reden/2021/05/210516-Abschluss-Kirchentag.pdf?__blob=publicationFile






































In der Modellphase, die dann folgte, wurde das Konzept der Interprofessionalität zugrunde gelegt. 
Es gab einfaches Verfahren zur Vorbereitung und Entwicklung dieser Teams, eine unkomplizierte 
Möglichkeit der Finanzierung und die Beratung des Landeskirchenamtes unterstützte die Erpro-
bung. Ein Coaching zur Teamentwicklung wurde schnell zum Standard und die regelmäßigen Netz-
werktreffen unter Leitung der beiden Geschäftsführer des Prozesses, Michael Westerhoff und 
Frank Fischer, dienten dem Erfahrungsaustausch und der Qualitätsentwicklung. 
Zur Qualitätsentwicklung haben auch Kreissynoden, Pfarrkonferenzen, Strukturausschüsse in Kir-
chenkreisen und Berufsverbände in der Landeskirche beigetragen. Sie haben sich das Konzept vor-
stellen lassen und mit ihren kritischen Nachfragen und weiteren Ideen angereichert. Hier sehen 
Sie nun ein paar Zahlen aus der Modellphase IPT`s: 

DANK an alle Presbyterien und KSVs, die das Verfahren zur Entwicklung der Teams erprobt und 
Maßstäbe gesetzt haben.  
DANK an Kreissynoden, Pfarrkonferenzen und die Konferenz der Superintendent:innen, und all die 
Menschen, die sich seit 2017 berichten lassen und die Entwicklung stark nachfragen. 

Im Rahmen des Modellprojekts waren die Stellen der VSBMO Mitarbeitenden zunächst befristet 
eingerichtet worden. Alle Beteiligten haben deutlich votiert: Stellt Interprofessionelle Teamarbeit 
bitte auf Dauer!  

Im Oktober 2020 hat sich die Kirchenleitung über die Auswertung der Modellphase berichten las-
sen und den Auftrag erteilt, ein Gesamtkonzept für die Zusammenarbeit von Pfarrpersonen mit 
Personen anderer Berufsgruppen vorzulegen. 







Und, das will auch nicht verschweigen, mit dem Konzept der Interprofessionalität setzt unsere 
Landeskirche auch innerhalb der EKD einen ganz besonderen Akzent. 

In unserer Kirche ist Teamarbeit in unterschiedlichsten Konstellationen seit langem eingeübt. 
Ebenso beschreibt unsere Kirchenordnung Leitung immer als eine Gemeinschaftsaufgabe von Gre-
mien. Die gewachsenen Formen der Teamarbeit und des presbyterial-synodalen Leitens sollen un-
bedingt weiter bestehen und sich gegenseitig befruchten. 

Pastoral: 

Zu diesem Begriff hat es schon lebendige Diskussionen gegeben, deshalb erkläre ich Ihnen, was 
wir damit meinen.   
Schon von Anfang sind zentrale Funktionen für den Aufbau und die Leitung der Gemeinde und 
später der Kirche mit mehreren Begriffen beschrieben worden. Wir wollen unsere Arbeit inhaltlich 
qualifizieren und nehmen deshalb auf, was wir ja schon in der Bibel lesen:  

Die Gemeinschaft, die Verkündigung und Lehre, die Diakonie oder in den Klammern lesen Sie, wie 
Christian Grethlein die Begriffe neu aufnimmt, gemeinschaftlich feiern, lehren und lernen, zum 
Leben helfen. Und wir wollen zu diesen Aufgaben das Wort pastoral inklusiv gebrauchen, also 
nicht nur auf eine einzige Berufsgruppe konzentrieren. Und Sie sehen mit diesen drei inhaltlichen 
Füllungen schon eine große Schnittmenge dessen, was Pfarrpersonen tun und was die Mitarbei-
tenden in der Verkündigung, Seelsorge und Bildung machen.  

Nun genug der Theorie. Wir werfen jetzt Blicke in die Praxis. Zuerst zoomen wir uns nach Dort-
mund Brakel und werden für zwei, drei Minuten ein Gast bei dem Interprofessionellen Team sein. 

https://www.youtube.com/watch?v=ALUUYtjs3VA&t=2s 

Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Von 3 Überraschungen aus dem Prozess erzäh-
len jetzt Frank Fischer und Michael Westerhoff: 

Fischer: 
Hohe Synode, sehr geehrte Frau Präses, wir danken Ihnen und freuen uns, dass wir als Geschäfts-
führer des Prozesses Pilotprojekte interprofessionelle Teams zu Ihnen sprechen können. Wir, das 
bin ich, Frank Fischer, Beauftragter VSBMO und mein Kollege Michael Westerhoff, Referent für 
Personalentwicklung. 

https://www.youtube.com/watch?v=ALUUYtjs3VA&t=2s
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19. Westfälische Landessynode – 2. ordentliche Tagung – 2021

0.1.ZEITPLAN 
(Stand: 26.05.2021) 

Uhrzeit Sonntag, 30.05.2021 Montag, 31.05.2021 Dienstag, 01.06.2021 Mittwoch, 02.06.2021 

09:00 1. Plenarsitzung

Andacht (Synodale Goudefroy) 

Konstituierung  

Mündlicher Bericht der Präses  

3. Plenarsitzung

Andacht (Synodaler Reinmuth)

Grußwort: Dr. Msafiri Mbilu 
(Bischof der Nord-Ost-Diözese, Tanzania) 

Mündlicher Bericht VEM  

Bericht zur Verwendung der Ökumenemittel 

5. Plenarsitzung

Andacht (Synodale Conrad)

Zweite Lesung KO-Gesetze  

Weitere Gesetzesvorlagen 

09:30 

10:00 2. Sitzung der Tagungsausschüsse Pause 

10:30 Pause Vorlagen:  Ausschuss 
„Interprofessionelles Arbeiten in der 
EKvW“ 11:00 Aussprache zum mündlichen und 

schriftlichen Bericht der Präses 

Überweisung von Anträgen  

Überweisung Vorlage 6.1.  

Überweisung von Vorlagen 

11:30 Vorlagen: Berichtsausschuss (1) 

12:00 

12:30 Pause Pause Pause 

(Zoom-Pressekonferenz) 13:00 

13:30 6. Plenarsitzung

Vorlagen: Berichtsausschuss (2) 

Weitere Vorlagen 

14:00 2. Plenarsitzung

Grußwort: Barry Hughes 
(Rev. Church of Scotland)  

Präsentation zum Schwerpunktthema: 
„Interprofessionelles Arbeiten in der EKvW“ 

3. Sitzung der Tagungsausschüsse

14:30 

15:00 Evtl. Abschluss der Synode 

15:30 Pause 4. Plenarsitzung

Grußwort: Pastor David Long-Higgins 
(Heartland Conference, United Church of Christ Serving 
Ohio, West Virginia, and Northern Kentucky)

Vorlagen: Nominierungsausschuss 

Vorlagen: Finanzausschuss  

16:00 Eröffnung der Landessynode 

Gottesdienst (KK Gelsenkirchen und Wattenscheid) 

Begrüßung  

Videogrußwort: Armin Laschet
(Ministerpräsident des Landes NRW) 

1. Sitzung der Tagungsausschüsse

16:30 Pause 



17:00 Videogrußwort: Pit Clausen 
(Oberbürgermeister der Stadt Bielefeld) 

Grußwort: Wilhelm Zimmermann 
(Weihbischof des Bistums Essen) 

Videogrußwort: Dr. Thorsten Latzel 
(Präses der Ev. Kirche im Rheinland) 

Vorlagen: Theologischer Ausschuss  

17:30 

18:00 Erste Lesung KO-Gesetze 

Weitere Gesetzesvorlagen 18:30 

19:00 Sitzungsende Sitzungsende Sitzungsende 





MITGLIEDER

der 2. (ordentlichen) Tagung der 19. Westfälischen Landessynode

vom 30.05. bis 02.06.2021

A Kirchenleitung gem. Art. 123 (2) KO

001 Kurschus, Dr. h. c. Annette, Präses

002 Schlüter, Ulf, Theol. Vizepräsident

003 Kupke, Dr. Arne, Jur. Vizepräsident

004 Conring, Dr. Hans-Tjabert, Oberkirchenrat

005 Göckenjan-Wessel, Katrin, Oberkirchenrätin

006 Möller, Dr. Ulrich, Oberkirchenrat

007 Beer, Sigrid, MdL, Dipl.-Pädagogin

008 Bertrams, Dr. Michael, Gerichtspräsident i. R.

009 Eilers, Dr. Silke, Geschäftsführerin

010 Ennuschat, Prof. Dr. Jörg

011 Gellesch, Dirk, Oberstudiendirektor

012 Hagmann, Dr. Gerald, Superintendent

013 Jähnichen, Prof. Dr. Traugott

014 Salomo, Annette, Dipl. Sozialarbeiterin

015 Vokkert, Merle, Pfarrerin

B Kirchenkreise

Gestaltungsraum: I

1 KK Münster

016 Erdmann, Holger, Superintendent

017 Borries, Jan-Christoph, Pfarrer

018 Hammermeister, Hans-Heinrich, Programmierer Finanz-Informatik (VERHINDERT)

018 Müller, Martin

019 Stober, Barbara, Pensionärin

020 Tyrell, Corinna, Biobäuerin



2 KK Steinfurt-Coesfeld-Borken

021 Anicker, Joachim, Superintendent

022 Becker, Alexander, Verkaufsleiter

023 Elfers, Christian, Dipl.-Soz.-Päd.

024 Flachsland, Thomas, Dipl.-Soz.-Päd.

025 Marker, Hans-Peter, Pfarrer

3 KK Tecklenburg

026 Ost, André, Superintendent

027 Rutenbeck, Arnd, Geschäftsführer Kindergartenverbund

028 Thiel, Björn, Pfarrer

029 Tüpker, Niklas, IT Business Manager

Gestaltungsraum II

4 KK Dortmund

030 Proske, Heike, Superintendentin

031 Bieniek, Sabine, Ökotrophologin

032 Hoppe, Heike, Hauswirtschaftslehrerin

033 Köster, Katrin, Pädagogische Mitarbeiterin

034 Müller, Thomas, Dipl.-Wirtschaftsinformatiker

035 Münz, Hendrik, Pfarrer

036 Schiffner, Dr. Kerstin, Pfarrerin

037 Schulte, Anke, Sonderschulkonrektorin

038 Weber, Dr. Günther, Naturwissenschaftler

Gestaltungsraum III

5 KK Iserlohn

039 Espelöer, Martina, Superintendentin

040 Brucke, Heidrun, Kindergartenleiterin

041 Esch, Dr. Tabea, Pfarrerin

042 Ismer, Dennis, Verwaltungsangestellter

043 Schulte, Angela, Hausfrau

6 KK Lüdenscheid-Plettenberg

044 Grote, Dr. Christof, Superintendent

045 Bartsch, Karl-Heinz, Polizeihauptkommissar i. R.



046 Däumer, Britta, Gemeindepädagogin, Jugendreferentin

047 Dröpper, Wolfgang, Studiendirektor i. E.

048 Schultz, Sebastian, Pfarrer

Gestaltungsraum IV

7 KK Hagen

049 Waskönig, Henning, Pfarrer

050 Doehring, Andrea, Geschäftsführung Kindergartengemeinschaft

051 Grebe, Almut, Juristin

052 Hayungs, Frauke, Pfarrerin

8 KK Hattingen-Witten

053 Holtz, Julia, Superintendentin

054 Sattler, Dustin, Diakon

055 Wendel, Dr. Ute, Pfarrerin

056 Wentzel, Dr. Klaus, Rechtsanwalt & Notar a. D.

9 KK Schwelm

057 Schulte, Andreas, Superintendent

058 Bertermann, Harald, Öffentlichkeitsreferent

059 Hasenberg, Uwe, Pfarrer

060 Seckelmann, Dr. Astrid, Dipl.-Geographin

Gestaltungsraum V

10 KK Hamm

061 Goldbeck, Kerstin, Superintendentin

062 Klause, Susanne, Verwaltungsfachangestellte

063 Öhlmann, Rolf, Soz.-Dipl.-Pädagoge

064 Wlochinski, Thomas, Elektroingenieur

065 Zierke, Joachim, Pfarrer

11 KK Unna

066 Schneider, Dr. Karsten, Superintendent

067 Müller, Jochen, Pfarrer

068 Richwin-Krause, Annelie, Lehrerin i. R. (VERHINDERT)

068 Hoffmann, Annegret, Dipl. Kauffrau



069 Robbert, Christian, Verwaltungsangestellter

Gestaltungsraum VI

12 KK Soest-Arnsberg

070 Schilling, Dr. Manuel, Superintendent

071 Frieling, Ralph, Pfarrer

072 Riddermann, Sabine, Diakonin / Dipl.Soz.Arb.

073 Schumacher, Stefanie, Dipl.-Verwaltungswirtin

074 Sommerfeld, Albert, Rechtsanwalt & Notar

Gestaltungsraum VII

13 KK Bielefeld

075 Bald, Christian, Superintendent

076 Kroeger, Dr. Hans, Akad. Direktor

077 Metzler, Dr. Luise, Theologin

078 Ruwe, Dr. Wolfgang, Rechtsanwalt & Notar

079 Stöcker, Susanne, Pfarrerin

14 KK Gütersloh

080 Schneider, Frank, Superintendent

081 Fricke, Dietrich, Pfarrer (VERHINDERT)

081 Bohdálková, Angela, Pfarrerin

082 Meyer-Stork, Elisabeth, Selbstständige

083 Reichert, Friedhelm, Studiendirektor i. R.

084 Reimers, Dr. Udo, Rentner

15 KK Halle

085 Hempelmann, Walter, Superintendent

086 Eulenstein, Jörg, Pfarrer

087 Froböse, Sabine, Hausfrau

088 Heining, Heinrich, Rentner

16 KK Paderborn

089 Neuhoff, Volker, Superintendent

090 Appelt, Dirk, Rechtsanwalt

091 Bornefeld, Susanne, Lehrerin



092 Dzieran, Wolfgang, Selbständiger

093 Richter, Ulrich, Pfarrer

Gestaltungsraum VIII

17 KK Herford

094 Reinmuth, Dr. Olaf, Superintendent

095 Elberg, Ruth, Oberstudienrätin i. R.

096 Ennen, Jürgen, Leitung Amt für Jugendarbeit im KK

097 Spanhofer, Dr. Kai-Uwe, Pfarrer

098 Störmer, Susanne, Industriekauffrau

18 KK Lübbecke

099 Gryczan, Dr. Uwe, Superintendent

100 Blöbaum, Eyke, Verwaltungsbeamter a. D.

101 Hasse, Dorothea, Lehrerin

102 Hundte, Bodo, Pfarrer (VERHINDERT)

102 Laabs, Bernhard, Pfarrer

19 KK Minden

103 Mertins, Michael, Superintendent

104 Brandt, Ernst-Friedrich, Studiendirektor i. R.

105 Franke, Doris, Verwaltungsangestellte i. R.

106 Speller, Bernhard, Pfarrer

20 KK Vlotho

107 Goudefroy, Dorothea, Superintendentin

108 Kemper, Christiane, Kauffrau

109 Schwartze, Helmut, Sparkassenbetriebswirt i. R.

110 Wefers, Renate, Pfarrerin

Gestaltungsraum IX

21 KK Bochum

111 Klöpper, Diana, Pfarrerin

112 Berghoff, Helga, Bankangestellte i. R.

113 Dornhardt, Sascha, Diakon (VERHINDERT)

114 Frielinghaus, Ulrike, Rentnerin



115 Schulze, Michael, Pfarrer

22 KK Gelsenkirchen und Wattenscheid

116 Montanus, Heiner, Superintendent

117 Berghane, Sabine, Schilder- u. Lichtreklameherstellerin

118 Iwanczik, Stefan, Pfarrer

119 Lorenz, Heike, Diakonin, Sozialarbeiterin

120 N.N.

23 KK Herne

121 Reifenberger, Claudia, Superintendentin

122 Domke, Martin, Pfarrer

123 Grolman, Dagmar, Sozialpädagogin

124 Spitzer, Ingo, Lehrer (VERHINDERT)

124 Springwald, Ulrich, Ergotherapeut

Gestaltungsraum X

24 KK Gladbeck-Bottrop-Dorsten

125 Riesenberg, Steffen, Superintendent

126 Krengel, Dr. Lisa, Pfarrerin

127 Struck, Reiner, Beamter

128 Telöken, Gabriele, Bürokauffrau

25 KK Recklinghausen

129 Karpenstein, Saskia, Superintendentin

130 Klippel, Hannelore, Chemo-Technikerin i. R.

131 Preuß, Dr. Ulrike, Chemikerin

132 Seydich, Barbara, Pfarrerin

133 Waschhof, Heinz-Joachim, Sozialpädagoge

Gestaltungsraum XI

26 KK Siegen

134 Stuberg, Peter-Thomas, Superintendent

135 Bernshausen, Ulrich, Verwaltungsangestellter

136 Dreute-Krämer, Cornelia, Erzieherin

137 Reuter-Becker, Hannelene, Bankkauffrau i. R.



138 Winkel, Tim, Pfarrer

27 KK Wittgenstein

139 Conrad, Simone, Superintendentin

140 Benfer, Monika, Betreuungskraft

141 Liedtke, Christine, Pfarrerin

142 Pollinger, Dr. Wolfgang, Arzt / Psychologe

C Entsandte Professorinnen/Professoren der Ev.-theol. Fakultäten gem. Art. 125 KO

143 Großhans, Prof. Dr. Hans-Peter

144 Gause, Prof. Dr. Ute

145 Büscher, Prof. Dr. Martin

D Von der Kirchenleitung berufene Mitglieder gem. Art. 126 (1) KO

146 Koopmann, Wilfried, Betriebswirt

147 Eckert, Sebastian, Wissenschaftlicher Mitarbeiter

148 Wißmann, Prof. Dr. Hinnerk

149 Römer, Norbert

150 Birkhahn, Astrid, Direktorin am Studienseminar

151 Pohl, Ulrich, Pfarrer

152 Federmann, Dr. Sabine, Pfarrerin (VERHINDERT)

153 Thorwesten, Bjarne, Student Ev. Theologie

154 Rose, Alina

155 Fabritz, Christian, Lehrer

156 Grevel, Matthias (VERHINDERT)

156 Fedeler, Sandra, Pfarrerin

157 Waldheuer, Angelika, Steuerfachangestellte i. R.

158 Schneider, Dietrich, Diakon, Öffentlichkeitsreferent

159 Wichert, Udo, Geschäftsführer i. R.

160 Kenneweg, Birgit, Verwaltungsangestellte

161 Sieger, Harald, Landeskirchenmusikdirektor

162 Gemba, Dr. Holger, Studiendirektor im Hochschuldienst

163 Buschmann, Regine, Diakonin

164 Hamilton, Nikolai, Pfarrer



E Beratende Mitglieder (Landeskirchenamt) gem. Art. 123 (3) KO

165 Beyer, Friedrich, Landeskirchenrat

166 Bock, Martin, Landeskirchenrat

167 von Bülow, Dr. Vicco, Landeskirchenrat

168 Döhling, Dr. Jan-Dirk, Landeskirchenrat

169 Fricke, Daniela, Kirchenrätin

170 Heinrich, Dr. Thomas, Landeskirchenrat

171 Juhl, Henning, Landeskirchenrat

172 Pesch, Monika, Landeskirchenrätin

173 Roth, Barbara, Landeskirchenrätin

174 Timmer, Prof. Rainer, Landeskirchenrat

F Beratende Mitglieder (Ämter, Einrichtungen und Werke) gem. Art. 126 (2) KO

175 Grünheit, Knut

176 Neserke, Ingo, Pfarrer

177 Muhr-Nelson, Annette, Pfarrerin (VERHINDERT)

178 Böhlemann, Dr. Peter, Pfarrer

179 Breyer, Klaus, Pfarrer

180 Schlüter, Thomas

182 Sorg, Markus, Pfarrer

183 Wilmsmeier, Ute, Oberstudiendirektorin i. K.

184 Naumann, Prof. Hartmut, Kirchenmusikdirektor

185 Klinnert, Prof. Dr. Lars

186 Heine-Göttelmann, Christian, Pfarrer (VERHINDERT)

187 Reiche, Birgit, Pfarrerin

188 Becker, Bernd, Direktor

189 Rösener, Antje, Pfarrerin

190 Roos-Pfeiffer, Wolfgang, Diakon

191 Heckel, Anne, Pfarrerin

192 Fischer, Frank, Sozialpädagoge/Diakon

193 Richter, Nicole, Dipl. Soz. Gemeindepädagogin



G Sachverständige Gäste gem. § 4 (6) GO der Landessynode

001 Schuch, Rüdiger, Oberkirchenrat

002 Schulze, Petra, Pfarrerin

003 Dally, Volker Martin, Pfarrer

004 Spornhauer, Dr. Dirk, Pfarrer

005 Reitz, Petra, ltd. Militärdekanin (VERHINDERT)

006 Sternke-Menne, Sandra

007 Hachmann-Figgen, Larissa

008 Hick, John Steven, Vikar

009 Gerlach, Manuela, Studentin

010 Winkemann, Peter, Geschäftsführer

011 Künzel, Johannes, Küster

012 Spannel, Cornel, Vorsitzender

013 Kamps, Jörg

014 Lee, Mike
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Ersatz für Auslagen

Fahrtkostenerstattung, Lohnausfall,
Tagegeld, Unterkunft und Verpflegung



Hinsichtlich der Fahrtkostenerstattung, Lohnausfall, Tagegeld, Unterkunft und Verpflegung schlägt
die Kirchenleitung der Landessynode folgende Regelung vor:

Fahrtkostenerstattung

ü Dienstreisen sind vorrangig mit regelmäßig verkehrenden Beförderungsmitteln durchzuführen.

ü Bei Bahnbenutzung werden die Fahrtkosten der 2. Klasse, ggf. anfallende Kosten für Zuschläge,
erstattet.

ü Bei Benutzung des privateigenen PKW wird ein Kilometergeld von 0,30 Euro je Kilometer
gezahlt:

¶ für die Fahrt zu Beginn und nach Beendigung der Landessynode, sowie für die täglichen
Fahrten von der Unterkunft zur Synode und zurück, wenn eine Unterkunft gewährt wird,

¶ für die tägliche Hin- und Rückfahrt zur Landessynode, soweit keine Unterkunft gewährt wird.

ü Bei Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln für die Fahrt von der Unterkunft zur Synode
und zurück.

ü Umwege aufgrund von Fahrgemeinschaften oder Umleitungen bitten wir gesondert
anzugeben.

ü Taxikosten können nur bei Vorliegen von dienstlichen oder zwingenden persönlichen Gründen
erstattet werden.

Lohnausfall

Für den Lohn- und Verdienstausfall wird auf Antrag eine Entschädigung gewährt, die sich nach dem
regelmäßigen Bruttoverdienst einschließlich der vom Arbeitgeber zu tragenden
Sozialversicherungsbeiträgen richtet, jedoch höchstens 24 Euro pro Stunde beträgt (zur Höhe der
Vergütung vgl. §§ 15-18 JVEG Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz).
Die Entschädigung wird für höchstens 8 Stunden je Tag gezahlt (Reisezeiten eingeschlossen).

Tagegeld

Ein Tagegeld wird nicht gezahlt.

Unterkunft und Verpflegung

Unterkunft und Verpflegung werden für die Synodentage von Amts wegen gewährt, außerdem für
den Sonntag vor der Landessynode, sofern aus zwingenden Gründen die Anreise bereits an diesem
Tag erforderlich ist.
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Schriftlicher Bericht der Präses 

Über die Tätigkeit der Kirchenleitung 
sowie über die für die Kirche  
bedeutsamen Ereignisse 
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Leitungsfeld I  |  Leitung 
 
 
1.  Kirche und Kirchenleitung 
 
Zu den Tätigkeiten der Kirchenleitung sowie über die für die Kirche bedeutsamen Ereignisse wird an 
dieser Stelle auf den mündlichen Bericht der Präses verwiesen (siehe Vorlage 1.2). Im Folgenden 
finden sich die Berichte aus den Leitungsfeldern. 
 
  
2.  Publizistik, Medien, Öffentlichkeitsarbeit  
 
2.1  Stabsstelle Kommunikation  
 
Wie die allermeisten Bereiche war auch die Arbeit der Stabsstelle Kommunikation im Landeskir-
chenamt seit mehr als einem Jahr maßgeblich durch die Folgen der Corona-Pandemie geprägt. Die 
Mitarbeitenden der Stabsstelle leisteten zu einem erheblichen Teil interne und externe Krisenkom-
munikation. Über Monate war die „Corona-Hotline“ erste Anlaufstelle für zahlreiche Anfragen aus 
Kirchengemeinden und Kirchenkreisen; zudem wurde die zentrale Mail-Adresse der Landeskirche 
immer wieder für Fragen und Kommentare aller Art genutzt (info@ekvw.de). In hoher Frequenz 
galt es, Webseiten auf den jeweils aktuellen Stand von Verordnungen und Empfehlungen zu brin-
gen, Newsletter für Kirchenkreise und Kirchengemeinden zu publizieren und Mitarbeitende zu in-
formieren. Besonders im Vorfeld der kirchlichen Feiertage und im Zusammenhang aktueller staatli-
cher Regelungen und Verordnungen verdichtete sich zudem das Aufkommen von Medienanfragen.  
 
Krisenkommunikation war – von der Pandemie und ihren Folgen abgesehen – wiederholt im Zusam-
menhang von Fällen der Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung bzw. des sexuellen Miss-
brauchs erforderlich. In enger Abstimmung mit der landeskirchlichen Beauftragten für den Umgang 
mit Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung sowie den zuständigen Dezernaten des Landes-
kirchenamts gilt es dabei jeweils, einen angemessenen, transparenten, rechtlich gesicherten und 
insbesondere den Opfern gegenüber achtsamen Weg der öffentlichen Kommunikation zu definie-
ren.  
 
In den Berichtszeitraum fielen tiefgreifende personelle Veränderungen in der Stabsstelle Kommuni-
kation. Zum einen ist der langjährige Pressesprecher der Landeskirche zum 1. Oktober 2020 in den 
Ruhestand getreten, zum anderen wechselte der bisherige Leiter der Stabsstelle zum 1. Dezember 
2020 in die gleiche Funktion im Kirchenamt der EKD. Neue Leiterin der Stabsstelle Kommunikation 
ist seit dem 1. April 2021 Bettina Köhl, bisher beschäftigt beim Bonner General-Anzeiger als stellver-
tretende Ressortleiterin und Chefreporterin für den Rhein-Sieg-Kreis.  
 
Im Laufe der nächsten Monate wird die Stabsstelle Kommunikation eine strukturelle Veränderung 
erfahren. Ein Teil der Mitarbeitenden soll künftig unter dem Dach des EPWL (siehe 2.3) für die 
„Evangelische Medienagentur Westfalen und Lippe“ tätig sein, die technische und redaktionelle 
Aufbereitung von Nachrichten und Informationen für die vielfältigen digitalen und analogen media-
len Kanäle leisten sowie Serviceangebote für die Mitglieder des EPWL entwickeln soll. Die im Lan-
deskirchenamt verortete Stabsstelle wird hingegen auf das Management von Themen und die Pro-
duktion von Medieninformationen fokussiert sein, mithin die interne und externe Organisations-
kommunikation verantworten.  



2.2 Evangelischer Pressedienst e.V. (epd Region West) 
 
Die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf den Medienmarkt aus: Der Wegfall von Lokalterminen 
und ein weiterer Anzeigeneinbruch haben den wirtschaftlichen Druck auf die Verlagshäuser weiter 
erhöht, Fusionen und Kooperationen nehmen zu. Auch die Digitalisierung beschleunigt sich, einige 
Angebote bleiben dadurch auf der Strecke. Auf der anderen Seite zeigen Untersuchungen, dass die 
meisten Menschen gerade in der Krise großes Vertrauen in Qualitätsmedien haben, bei denen sie 
unabhängige und vertrauenswürdige Informationen erhalten.  
 
Zu diesen Qualitätsmedien zählt auch der Evangelische Pressedienst (epd), der bislang gut durch die 
Krise gekommen ist und mit seinen Informationen sowohl bundesweit als auch im Gebiet des Lan-
desdienstes West weiterhin mehr als zwei Drittel der verkauften Tageszeitungsauflage erreicht. 
Hinzu kommt deren digitale Millionen-Reichweite. Darüber hinaus versorgt der epd weiter verläss-
lich Radio, Fernsehen, Online-Portale, Kirchenpresse, Politik und Institutionen wie die Düsseldorfer 
Staatskanzlei. Der epd-West erzielte nach dem deutlich größeren Landesdienst Ost 2020 den bun-
desweit höchsten Output aller Landesdienste. Mehr als jeder dritte Text des epd-West wurde von 
epd auch bundesweit verbreitet.  
 
Mobiles Arbeiten und Homeoffice wurden in der Pandemie erheblich ausgeweitet und die techni-
sche Ausstattung ergänzt und modernisiert. Die Umstände sorgten für eine weitere Beschleunigung 
der Agenturarbeit, so wird häufig sehr kurzfristig zu Online-Presseterminen eingeladen. Die Corona-
Krise wirkt sich wie ein dauerhaftes Großereignis aus, über das unter erschwerten Bedingungen 
nachrichtlich und hintergründig berichtet wird. Wichtige Themen waren u. a. die digital tagenden 
Landessynoden. Hier machte sich der Wegfall von Möglichkeiten zu persönlicher Begegnung und 
Networking besonders schmerzlich bemerkbar. Dass epd auch im Blick auf die Pandemie einen Fo-
kus auf ethische Fragen und auf die Auswirkungen auf sozial Benachteiligte richtet, wird von den 
Medienkunden geschätzt und schlägt sich in den Nutzungen nieder.  
 
Die Düsseldorfer epd-Redaktion ist Ende März 2021 in neue Büroräume in der Nähe von Landtag 
und Landesregierung gezogen, weil die rheinische Kirche das Hotel- und Tagungshaus FFFZ aufgege-
ben hat, in dem der epd-West bisher Mieter war. Ein erhoffter Effekt der zentralen Lage zeigte sich 
bereits kurz nach dem Einzug: Erster Gast und Interviewpartner im neuen Büro war NRW-Landtags-
präsident André Kuper. Eine große Neuerung ist auch ein neuprogrammiertes Redaktionssystem 
der bundesweiten epd-Arbeitsgemeinschaft, das seit Mai 2021 genutzt wird. Hier war der Chefre-
dakteur des epd-West an Entwicklung und Einführung inklusive Schulungen maßgeblich beteiligt.  
 
Bei der Vergabe der diesjährigen Audiopreise 2020 der Landesanstalt für Medien (LfM) war der 
epd-Landesdienst West in Person des Chefredakteurs erneut in der Jury für die Vergabe des Preises 
der evangelischen und katholischen Kirche vertreten.  
 
2.3  Evangelischer Presseverband für Westfalen und Lippe e.V. (EPWL) 
 
„Die Kriegswirtschaft erfordert stärkste Konzentration aller Kräfte. Dies macht es notwendig, dass 
unsere Zeitschrift mit dem heutigen Tage bis auf weiteres ihr Erscheinen einstellt, um Menschen 
und Material für andere kriegswichtige Zwecke freizumachen.“ Diese Meldung muss der Direktor 
des EPWL in der Zeitschrift „Evangelisches Westfalen“ im Mai 1941 abdrucken. Damit kommt die 
Tätigkeit des EPWL zum Erliegen – zumal der Presseverband den Nationalsozialisten und den soge-
nannten Deutschen Christen schon lange ein Dorn im Auge ist („getarnter Staatsfeind“). Wegen 



seiner Kritik an Reichsbischof Müller war der damalige Direktor Paul Winckler zuvor schon einige 
Tage im SS-Zuchthaus am Tempelhofer Feld inhaftiert, und Durchsuchungen des Medienhauses in 
Witten durch die Gestapo sind an der Tagesordnung. Fünf Jahre lang kann der Presseverband nun 
seinen Auftrag nicht mehr ausführen. Dann schließlich kommt es 1946 zur Genehmigung einer 
neuen Publikation („Neue Kirche“) durch die Britischen Kontrollorgane. 
 
Seit 1951 heißt genau diese Zeitung „Unsere Kirche“ (UK) und feiert in diesem Jahr als „Zeitung mit 
der guten Nachricht“ ihr 75-jähriges Jubiläum. Die Unterstützung durch die Landeskirche, Kirchen-
kreise, Klassen und Gemeinden ist dabei bleibend wichtig, um UK den Menschen vor Ort bekannt zu 
machen. Trotz Auflagenrückgangs ist „Unsere Kirche“ mit mehr als 50.000 Leserinnen und Leser 
noch die zweitstärkste evangelische Wochenzeitung in Deutschland. In einer Gesellschaft, die sich 
zunehmend zu spalten und von der Kirche zu entfremden droht, fühlt sich der EPWL mehr denn je 
der Meinungs- und Pressefreiheit sowie seiner Satzung verpflichtet, nämlich der „Ausübung des der 
Kirche aufgetragenen Dienstes auf den Gebieten der Presse, des Rundfunks, des Films, des Buches 
und der digitalen Medien. […] Die Grundlage seiner Arbeit ist das Evangelium von Jesus Christus, 
wie es in der Heiligen Schrift verfasst, in den Bekenntnissen der Reformation bezeugt sowie in der 
Theologischen Erklärung der Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche von Barmen 
aufs neue bekannt worden ist.“ Mit den Mitteln des professionellen Journalismus arbeitet der  
Presseverband an der Kommunikation des Evangeliums, so wie die Gemeinden und andere Ebenen 
und Dienste in der Kirche auf ihre Weise. Gemeinsam verfolgen alle das gleiche Ziel: „Die Botschaft 
von der freien Gnade Gottes auszurichten an alles Volk“ (Barmen 6). 
 
Im vergangenen Jahr hat der Presseverband gemeinsam mit den Medienhäusern in Hessen-Nassau 
und der Nordkirche die „Allianz Evangelischer Zeitungen“ gegründet. Hier geschieht eine enge Zu-
sammenarbeit, die sich zum Beispiel in zehn gemeinsamen Zeitungsseiten sowie einem gemeinsa-
men Druck und neuen Layout äußert. Diese Kooperation belebt und trägt gleichzeitig dazu bei, dass 
der Rückgang finanzieller Mittel etwas abgefedert werden kann. Auch die anhaltende gute Zusam-
menarbeit mit den Kirchenkreisen und Klassen ist positiv hervorzuheben, wenngleich diese hier und 
da sicher noch verbessert und optimiert werden kann.  
 
Nach wie vor steht die Idee eines Umzugs des Medienhauses von Brackwede nach Bethel im Raum. 
Planungen sind im Gange, Verträge noch nicht unterschrieben. „Kleiner, feiner, effektiver“ könnte 
das Motto eines Neubaus neben dem Assapheum lauten – zumal sich in den vergangenen Jahren 
(und beschleunigt durch die Pandemie) Arbeitsprozesse deutlich verändert haben und flexibler ge-
staltet werden. Nach einer endgültigen Entscheidung könnte der Umzug evtl. im Frühjahr 2023 ver-
wirklicht werden. Vielleicht passt die äußere Veränderung auch gerade zur neuen Satzung, die die 
Mitgliederversammlung im Dezember 2020 verabschiedet hat und die schlankere Strukturen sowie 
mehr Klarheit in der Gremienarbeit bringen soll.  
 
Im Zuge der Neukonzeption der Öffentlichkeitsarbeit der EKvW steht zudem bevor, dass der Presse-
verband als „Medienagentur“ einige Aufgaben übernimmt, die derzeit im LKA angesiedelt sind. Dies 
könnten etwa die Internetarbeit, Social Media Aktivitäten, Grafik und Kampagnen sein. Details wer-
den derzeit mit dem Vizepräsidenten sowie der neuen Leiterin der Abteilung Kommunikation erar-
beitet. Eine stärkere Vernetzung aller Ebenen in der EKvW im Bereich Öffentlichkeitsarbeit wäre  
u. a. ein erstrebenswertes Ziel solch einer Neukonzeption.  
 
Erst Anfang Mai dieses Jahres hat sich im Presseverband eine weitere Möglichkeit aufgetan, das 
Evangelium auf publizistischem Wege weiter zu verbreiten. Die Beteiligung des EPWL an einem 



neuen Radiosender in NRW steht im Raum (über den digitalen Übertragungsstandard DAB+). Hierzu 
müssen jedoch noch verbindliche Gespräche zwischen verschiedenen Gremien und den beteiligten 
Partnern stattfinden. 
 
2.4  Luther-Verlag (LV) 
 
Auch der Luther-Verlag war zur NS-Zeit ins Fadenkreuz der staatlichen Zensur geraten. Der dama-
lige Verlagsleiter Nijhuis musste wegen des „Verdachts auf staatsfeindliche Betätigung“ 1936 für 
mehrere Monate ins Gefängnis. Das Verlagsgeschäft kam wenig später ganz zum Erliegen. Auch hier 
konnte es erst im Mai 1946 weitergehen. 
 
Nach vielen Höhen und Tiefen entwickelt sich der Verlag derzeit recht positiv. Dazu hat ganz sicher 
in den vergangenen drei Jahren die Arbeit am neuen Lektionar und Perikopenbuch beigetragen (in 
Zusammenarbeit mit der Ev. Verlagsanstalt Leipzig). Daneben wirkt sich ein breites Angebot an Lite-
ratur vorteilhaft aus: Hilfen für die Gemeindearbeit sind ebenso im Programm wie Biografien, Ge-
schenk- und Kinderbücher. Besonders nachgefragt werden derzeit Bücher im Bereich Psycholo-
gie/Lebenshilfe. Weiterhin sind auch wissenschaftliche Reihen im Luther-Verlag zu finden, etwa die 
Beiträge zur westfälischen Kirchengeschichte oder die Studienausgabe zu Martin Luther und The-
men der Reformation mit mittlerweile 21 Bänden. Aktuell arbeitet der Verlag zusammen mit den 
Gremien der EKD, VELKD und UEK an einer Plattform zur Digitalisierung des Evangelischen Gottes-
dienstbuches und der Agenden. 
 
Trotz der Pandemie konnte der Luther-Verlag das Geschäftsjahr 2020 positiv abschließen. Das ist 
nicht selbstverständlich, da das coronabedingte Schließen der Buchhandlungen den Verkauf von 
Büchern deutlich erschwert hat und noch erschwert. Das betrifft ebenso den komm-Shop mit kirch-
lichen Werbemitteln, der im Luther-Verlag angesiedelt ist (im Netz zu finden unter www.komm-
webshop.de bzw. www.lutherverlag.de). Durch den Wegfall kirchlicher Veranstaltungen ist der Um-
satz erheblich eingebrochen. Hier – wie auch im Buchbereich – könnten und sollten die Lockerun-
gen der nächsten Monate Entspannung bringen. 
 
2.5  Evangelisches Rundfunkreferat NRW  
 
2.5.1  Rundfunkarbeit in Corona-Zeiten  
 
Täglich auf Sendung – auch in der Zeit der Pandemie. Das Programm von „Kirche im WDR“ und „Kir-
che im Privatfunk“ lief unter anderen Bedingung weiter. Oftmals aus dem Homeoffice produziert, 
bei den Gottesdiensten mit Abstand und Maske. Dankbar blicken die Mitarbeitenden auf die gute 
Zusammenarbeit im Team, mit den Produktionsstudios, den Sendern sowie den Autorinnen und Au-
toren und Gemeinden zurück. Zu danken ist der ARD für die drei zusätzlichen Fernsehgottesdienste 
in den 3. Programmen aus dem Bereich des WDR im April sowie im Dezember 2020 und im März 
2021, die auch von anderen 3. Programmen übernommen wurden. Hierdurch sollte den Bürgerin-
nen und Bürgern eine Teilnahme an Gottesdiensten ermöglicht werden. Der reguläre ARD-Oster-
montagsgottesdienst aus Lemgo erzielte eine bemerkenswerte Quote von 1,1 Millionen Publikum 
(Marktanteil von 9,7 Prozent!). Gut auch die weiteren: 600.000 im WDR u. a. am 19. April 2020 
(Lemgo), 280.000 im WDR/BR am 3. Advent 2020 (Köln-Zollstock), 230.000 im WDR/SWR am 28. 
März 2021 (Düsseldorf). Ein Novum im Privatfunk: Zu Ostern und Weihnachten haben mehrere 
NRW-Lokalradios in Kooperation mit den örtlichen kirchlichen Partnern eigene Radiogottesdienste 
übertragen. 



2.5.2  Rundfunkreferat am neuen Ort 
 
Mitte März 2021 ist das Rundfunkreferat aus dem FFFZ in das „Haus der Landeskirche“ in Düssel-
dorf umgezogen. Die Büroräume werden nun doppelt belegt (mobiles Arbeiten möglich) und damit 
zweieinhalb Räume eingespart. Dafür gibt es ein kleines Studio für kurze Aufnahmen. Die Sendun-
gen von „Kirche im WDR“ und im Privatfunk, die bislang im FFFZ produziert worden waren, werden 
seit 1. April 2021 ausnahmslos im WDR-Landesstudio Düsseldorf produziert. Der Privatfunk mietet 
Produktionsflächen dafür beim WDR an.  
 
2.5.3  Strategieprozess „Zukunft der Rundfunkarbeit“ 
 
Ein Schwerpunkt des „Gemeinsamen Rundfunkausschusses“ ist ein Strategieprozess „Zukunft der 
Rundfunkarbeit“ in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Akademie im Rheinland. Auf diesem 
Wege gilt es zu prüfen, wie die Kirchen auf die sich verändernde Medienlandschaft und zuneh-
mende Digitalisierung reagieren. Drei Workshops mit hochkarätigen Medienverantwortlichen und 
Teilnehmenden aus den Rundfunkreferaten sowie der Evangelischen Publizistik und Pressearbeit 
mehrerer kooperierender Landeskirchen führten auf einen Studientag hin. Ein zweiter Studientag 
folgt noch im Juni. Ziel ist es, gemeinsam mit Programmentwicklerinnen und Programmentwicklern 
zukunftsweisende digitale Pilote zu entwickeln sowie Möglichkeiten der Kooperation zu überprü-
fen.  
 
2.5.4  Programm der evangelischen Kirchen für den Privatfunk in NRW (PEP) 
 
Die Reichweiten der Kirchensendungen in den NRW-Lokalradios sind auf hohem Niveau stabil: „Au-
genblick mal“ erreicht montags bis freitags täglich rund 1 Million Zuhörende, das Kirchenmagazin 
„Himmel & Erde“ (sonntags und feiertags) liegt bei 1,2 Millionen. Die Radiolandschaft in NRW wird 
ihr Gesicht verändern, dadurch kommen auf PEP möglicherweise neue Aufgaben und zusätzliche 
Sendungen zu. Im Juni 2021 wird die Medienkommission der Landesanstalt für Medien (LfM) die 
ausgeschriebenen Plätze im Digitalradio DAB+ vergeben, für den Herbst 2021 ist die Vergabe einer 
UKW-Kette geplant (Reichweite ca. 5,4 Millionen in NRW). Wichtig für die kirchlichen Vertreter in 
der LfM: Ein kirchliches Drittsenderecht gibt es nur bei Vollprogrammen! Werden die neuen Sender 
als Spartensender lizensiert, greift das Drittsenderecht nicht. Zahlreiche Bewerber für die Frequen-
zen stammen nicht aus NRW. Das erhöht den Druck auf das Lokalfunksystem NRW. Coronabedingt 
(Einbruch der Werbeerlöse) gibt es bereits jetzt Konflikte zwischen einzelnen Betreibergesellschaf-
ten (BGs) und Veranstaltergemeinschaften (VGs). Strukturelle Veränderungen (weniger Lokalsen-
der, Zusammenlegung von Verbreitungsgebieten) sind nicht auszuschließen.  
 
Die Aktion Lichtblicke e.V. von Diakonie RWL, Caritas und den NRW-Lokalradios hat im Geschäfts-
jahr 2019/20 Spenden von insgesamt 4,63 Millionen Euro eingenommen – das bisher höchste Er-
gebnis. Seit der Gründung 1998 hat die Aktion rund 60 Millionen Euro erhalten und damit fast 
200.000 Familien und Kinder in Not in NRW unterstützt. 



3. Stabsstelle Umgang mit Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung (UVSS)  
 
Die Thematik „Schutz vor und Umgang mit sexualisierter Gewalt“ hat sich in den letzten Jahren sehr 
dynamisch entwickelt. Ursprünglich ein Teilarbeitsgebiet im Handlungsfeld „Seelsorge und Bera-
tung“, wird die Aufgabe seit Januar 2019 von der durch die Kirchenleitung berufenen „Beauftragten 
für den Umgang mit Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung“ in einer eigenen Stabsstelle im 
Landeskirchenamt wahrgenommen. In dieser Funktion verantwortet die Beauftragte, Kirchenrätin 
Daniela Fricke, die fachliche Fortentwicklung des Themenfeldes in der Evangelischen Kirche von 
Westfalen, steht für dieses Thema wahrnehmbar in der Öffentlichkeit und ist die Ansprechstelle für 
Betroffene im Sinne von § 7 des Kirchengesetzes zum Schutz vor sexualisierter Gewalt (siehe 3.1.2). 
Für juristische Fragen kooperiert die Beauftragte UVSS zudem intensiv mit Landeskirchenrätin  
Barbara Roth. 
 
Die regelmäßige Information der Landessynode über die Entwicklung der Arbeitsinhalte und Ar-
beitsschwerpunkte der Beauftragten UVSS geschah und geschieht auf unterschiedliche Weise. Der 
Landessynode 2019 wurde ein eigener, ausführlicher Zwischenbericht „Umgang mit Verletzungen 
der sexuellen Selbstbestimmung: Prävention, Intervention, Aufarbeitung, Hilfe“ (Vorlage 4.2/2019) 
vorgelegt. Die Landessynode 2020 stand dann zu dieser Thematik ganz im Zeichen der Beratung 
und Beschlussfassung des Kirchengesetzes zum Schutz vor sexualisierter Gewalt. Weiterhin wurden 
Tagungs-Finanzausschuss und Landessynode mittels Vorlage 5.2.3/2020 Sachstand „Umgang mit 
Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung (UVSS)“ über die einzelnen Aspekte der Arbeit der 
Beauftragten UVSS informiert. 
 
In Ausführung des Beschlusses Nr. 67/2020 der Landessynode 2020 zur vorgenannten Vorlage 
5.2.3. liegt dieser Landessynode nun im Rahmen der Vorlage 4.1 eine ausführliche Gesamtschau der 
bisher erfolgten Maßnahmen und ihrer Finanzierung vor. Um Doppelungen zu vermeiden, wird an 
dieser Stelle über ausgesuchte Schwerpunkte und wichtige aktuelle Entwicklungen berichtet. 
 
3.1 Umsetzung des Kirchengesetzes zum Schutz vor sexualisierter Gewalt  
 
3.1.1 Die Rechtsgrundlagen 
 
Das von der Landessynode am 18. November 2020 beschlossene „Kirchengesetz zum Schutz vor se-
xualisierter Gewalt“ (KGSsG)1 ist am 1. März 2021 in Kraft getreten. Es enthält die wesentlichen  
Grundentscheidungen für die Evangelische Kirche von Westfalen zur Haltung und zum Umgang mit 
sexualisierter Gewalt. Zur Konkretisierung dieser Rechtsgrundlage und um Hinweise zur Umsetzung 
zu geben, hat die Kirchenleitung eine entsprechende Ausführungsverordnung beschlossen (AVO 
KGSsG)2, die am 1. April 2021 in Kraft getreten ist. Hierin sind auch Übergangsvorschriften zur Um-
setzung einzelner Vorgaben des KGSsG fixiert. 
 
Das Diakonische Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e.V. – Diakonie RWL hat per Verwaltungsratsbe-
schluss die Geltung des KGSsG für den eigenen Bereich festgelegt. 
 
Eine kirchengesetzliche Regelung dieses Themenfeldes einschließlich des damit verbundenen Struk-
turaufbaus stellt für alle Beteiligten Pionierarbeit dar. Um Leitungsverantwortlichen und mit dem 
Thema Befassten trotz anhaltender Corona-Pandemie die Möglichkeit zu geben, zentrale 

1 https://www.kirchenrecht-westfalen.de/document/47664 
2 https://www.kirchenrecht-westfalen.de/document/47902 



Informationen zu den neuen Rechtsgrundlagen zu erhalten sowie insbesondere die vor Ort entstan-
denen Fragen einzubringen, veranstaltete die Evangelische Kirche von Westfalen unter Mitwirkung 
der „Fachstelle für den Umgang mit Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung“ (FUVSS) am  
14. und alternativ am 15. April 2021 jeweils ein Webinar. Das Interesse an beiden digitalen Veran-
staltungen war groß. Insgesamt haben gut 440 Personen aus den Kirchengemeinden, Kirchenkrei-
sen sowie Ämtern, Werken und Einrichtungen der EKvW teilgenommen, um Sicherheit vor Ort im 
Umgang mit dem neuen Kirchengesetz zu gewinnen. 
 
Um die Implementierung des Kirchengesetzes zu befördern, sind sowohl Kirchenrätin Daniela Fricke 
als auch Landeskirchenrätin Barbara Roth auf Anfrage und bei Bedarf weiterhin gerne bereit, im 
Rahmen von zentralen Veranstaltungen etwa auf Kirchenkreis-/Gestaltungsraumebene einen fachli-
chen Impuls einzubringen und für Fragen zur Verfügung zu stehen. 
 
Weitere wichtige Unterstützung für Leitungsverantwortliche und -gremien geschieht durch unter-
schiedliche Maßnahmen, die für die Landeskirche in Kooperation mit der FUVSS hohe Priorität ha-
ben. Konkret geht es hierbei zum Beispiel um die weitere Ausbildung von Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren „hinschauen-helfen-handeln“, welche sich coronabedingt verzögert hat. Es wird 
zeitnah Ausführungen zur Umsetzung der Erfordernisse in Bezug auf erweiterte Führungszeugnisse 
und Regelungen zu Vertragsverhältnissen geben, Informationsflyer, dann auch ausführlichere Hand-
reichungen etc.  
 
3.1.2 Aufbau einer Struktur zur Umsetzung  
 des Kirchengesetzes zum Schutz vor sexualisierter Gewalt  
 
Mit Inkrafttreten des Kirchengesetzes zum Schutz vor sexualisierter Gewalt (KGSsG) sind neue Auf-
gaben zu erfüllen, die Veränderungen an der bisherigen Struktur im Themenfeld erforderlich ma-
chen. Die FUVSS bleibt hierbei weiterhin eine wichtige Partnerin und sie bekommt neue Aufgaben 
zugewiesen. Eine zentrale Funktion nehmen Ansprech- und Meldestelle gem. §§ 7 und 8 KGSsG ein, 
die wie folgt umgesetzt werden: 
 

a. Meldestelle 
 
Diese Funktion – neben weiteren – nimmt die FUVSS für die Evangelische Kirche von Westfalen 
wahr. Folgende Aufgaben werden hiervon erfasst: 
 

- Entgegennahme von Meldungen bei Verdacht auf sexualisierte Gewalt oder Verstoß gegen 
das Abstinenzgebot und Weiterleitung an das zuständige Leitungsorgan zur Bearbeitung 

- Beratungsangebot an Leitungsorgane im Interventionsfall 
- Beratung von Mitarbeitenden zur Einschätzung eines Verdachts, noch bevor daraus eine 

Meldung wird 
 

b. Ansprechstelle für Betroffene sexualisierter Gewalt 
 
Diese Funktion soll aus zwei Positionen heraus wahrgenommen werden: 
 

- Die Beauftragte oder der Beauftragte UVSS steht beratend und auf Wunsch seelsorglich zur 
Verfügung. Als ordinierte Pfarrpersonen mit besonderem Seelsorgeauftrag gem. § 3 Seelsor-
gegeheimnisgesetz (SeelGG) kann absolute Verschwiegenheit zugesichert werden. 



- Sie bzw. er kann mit Betroffenen erste Handlungsmöglichkeiten entwickeln und bei der Ent-
scheidungsfindung zum weiteren Vorgehen begleiten. 

- Als Alternativangebot ist die Beauftragung einer unabhängigen Beratungsstelle für Be-
troffene angedacht, die mit Repräsentantinnen und Repäsentanten der Kirche nicht mehr in 
Kontakt kommen möchten. Die konkrete Ausgestaltung steht noch aus. 

 
3.1.3 Weitere Kernpunkte des Kirchengesetzes zum Schutz vor sexualisierter Gewalt 

 
a. Schutzkonzepte (§ 6 KGSsG) 

 
Schutzkonzepte stellen das Herzstück der Präventions- und Interventionsarbeit dar. Das Kirchenge-
setz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt (KGSsG) verpflichtet alle kirchlichen Körperschaften, für 
ihren Bereich ein auf ihre konkrete Situation und Struktur passendes Schutzkonzept zu erarbeiten. 
Die AVO KGSsG definiert Übergangsfristen bis zum Erreichen dieses Ziels. Bestandteile eines Schutz-
konzeptes sind u. a. eine Risikoanalyse, Fortbildung aller haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden 
zu angemessenem Nähe- und Distanzverhalten / Täterstrategien / Prävention etc., Erarbeitung ei-
nes Interventions- und Notfallplans. 
 
Zur Deckung des notwendigen Fortbildungsbedarfs lassen die Kirchenkreise und landeskirchlichen 
Ämter, Werke und Einrichtungen seit Oktober 2019 Multiplikatorinnen und Multiplikatoren ausbil-
den. 15 Personen haben von der Beauftragten UVSS bereits ihre Zertifizierung für den Bereich der 
Evangelischen Kirche von Westfalen erhalten. Leider musste dieser wichtige Prozess coronabedingt 
unterbrochen werden. Dies gilt gleichermaßen für den Schulungseinsatz der ausgebildeten Perso-
nen vor Ort. Onlineschulungen der in Kirche/Diakonie beruflich und ehrenamtlich Tätigen sind an-
gesichts des sensiblen Themenfeldes und der Schulungsmethoden, die Übungen in Präsenz notwen-
dig umfassen, keine geeignete Möglichkeit. 
 
Sobald es die aktuelle Situation wieder zulässt, wird diese Maßnahme fortgesetzt. Interesse und Be-
darf an weiteren zwei bis drei Zertifizierungskursen sind vorhanden und auch umsetzbar. 
 

b. Meldepflicht (§ 8 Absatz 1 KGSsG) 
 
Allen Mitarbeitenden obliegt eine Meldepflicht bei begründetem Verdacht auf sexualisierte Gewalt 
oder Verstoß gegen das Abstinenzgebot (§ 4 Absatz 2 KGSsG). Die Meldungen nimmt die Melde-
stelle, also die FUVSS, entgegen. Zur Einschätzung eines Verdachts können sich Mitarbeitende 
durch die Meldestelle beraten lassen. Auf die Meldepflicht sind Mitarbeitende hinzuweisen. 
 

c. Einstellungs- und Tätigkeitsausschluss (§ 5 Absätze 1 und 2 KGSsG) 
 
Bei Personen, die wegen bestimmter Straftatbestände verurteilt wurden, ist keine Neueinstellung 
bzw. die Aufnahme einer ehrenamtlichen Betätigung möglich. Die Ausübung sexualisierter Gewalt 
oder der Verstoß gegen das Abstinenzgebot während der Beschäftigung im kirchlichen Auftrag stellt 
eine Verletzung arbeits- bzw. dienstrechtlicher Pflichten dar. Dies führt zu entsprechenden arbeits- 
bzw. dienstrechtlichen Maßnahmen. 
 

d. Vorlagepflicht erweiterter Führungszeugnisse (§ 5 Absatz 3 KGSsG) 
 



Alle beruflich Beschäftigten müssen bei Einstellung und anschließend längstens alle fünf Jahre ein 
erweitertes Führungszeugnis vorlegen. Bei ehrenamtlich Tätigen hängt die Vorlagepflicht von ihrem 
Einsatzfeld ab. Mitglieder rechtsvertretender Leitungsorgane sind generell verpflichtet, regelmäßig 
ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen. Die weitere Ausgestaltung dieser Regelungen sowie 
Übergangsbestimmungen finden sich in der AVO KGSsG. 
 
3.2  Individuell bemessene materielle Leistungen an Betroffene  

sexualisierter Gewalt in Anerkennung des erlittenen Leids 
 
Im Interesse eines innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland einheitlichen Verfahrens im 
Bereich der finanziellen Leistungen an Betroffene sexualisierter Gewalt in Anerkennung erlittenen 
Leids wurde im letzten Jahr in der Evangelischen Kirche von Westfalen, der Evangelischen Kirche im 
Rheinland, der Lippischen Landeskirche und der Diakonie RWL ein Paradigmenwechsel vollzogen. 
Seit Anfang 2021 ist das System von pauschalen Anerkennungsleistungen umgestellt auf individuell 
bemessene materielle Leistungen, die sich an Schmerzensgeldtabellen orientieren. Diese Grund-
satzentscheidung betrifft sowohl ab dem 1. Januar 2021 neu eingehende Anträge als auch in der 
Vergangenheit bereits positiv beschiedene Anträge. 
 
Im Zuge des Systemwechsels wurde eine neue sechsköpfige „Unabhängige Kommission“ erstmalig 
aller drei Landeskirchen in NRW und der Diakonie RWL berufen. Diese multiprofessionell besetzte 
Kommission entscheidet weisungsunabhängig über die eingereichten Anträge auf der Grundlage 
einer von den Leitungsgremien der vier Trägerinstitutionen verabschiedeten gemeinsamen Ord-
nung.3 
 
Als Geschäftsstelle der Unabhängigen Kommission fungiert die FUVSS, die auch im Herbst 2020 
zentral alle Betroffenen mit bereits positiv beschiedenen Anträgen über die geänderte Praxis infor-
mierte und auf die Möglichkeit einer erneuten Antragstellung hinwies. Dieser Schritt ist auf reges 
Interesse seitens der angeschriebenen Betroffenen mit insgesamt äußerst positiven Reaktionen ge-
stoßen. Ein Großteil dieser Betroffenen wird einen erneuten Antrag stellen bzw. hat diesen bereits 
gestellt. Unter Anrechnung der bereits erhaltenen pauschalen Zahlung von 5.000 Euro besteht so 
nach Bewertung des Falls durch die Unabhängige Kommission die Möglichkeit, eine individuell be-
messene Nachzahlung zu erhalten. 
 
3.3  Weitere personelle Aufstockung der FUVSS 
 
Die bei der Diakonie RWL verortete FUVSS wird gemeinsam getragen von der Evangelischen Kirche 
von Westfalen, der Lippischen Landeskirche sowie der Diakonie RWL. Im Bereich der materiellen 
Leistungen an Betroffene sexualisierter Gewalt in Anerkennung des erlittenen Leids ist die FUVSS 
seit der unter Punkt 3.2 beschriebenen Systemumstellung auch für Anträge aus dem verfasst-kirch-
lichen Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland zuständig. 
 
In der FUVSS sind zwei Referentinnen in Vollzeit und eine Verwaltungskraft mit halbem Stellenum-
fang tätig. 
 

3  Ordnung der gemeinsamen Unabhängigen Kommission der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen 
Kirche von Westfalen, der Lippischen Landeskirche und des Diakonischen Werkes Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. 
zur Prüfung von Leistungen in Anerkennung erlittenen Leids an Betroffene sexualisierter Gewalt 



Der deutliche Anstieg des Aufgabenumfangs und des Arbeitsvolumens insgesamt, die hohe Zahl an 
Anträgen auf „Anerkennung Leid“ (sowohl Neuanträge als auch die beantragte Neufestsetzung be-
reits positiv beschiedener Anträge) und die Umsetzung des KGSsG mit teilweise neu zugeschriebe-
nen Aufgaben (Aufgaben der Meldestelle, Intervention, Koordination und fachliche Begleitung der 
Präventionsfachkräfte sowie der Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, Erarbeitung von Handrei-
chungen etc.) erfordern dringend eine weitere Verständigung über die personelle Ausstattung der 
FUVSS und anteilige Finanzierung durch die Landeskirchen und die Diakonie RWL. 
 
3.4  Aufnahme eines Ansatzes für Prävention gegen sexualisierte Gewalt  

ab dem 1. Juli 2021 in den ehemaligen „Haushalt gesamtkirchliche Aufgaben“  
 
Dass alle Ebenen unserer Landeskirche möglichst „sichere Orte“ sein sollen, an denen die persönliche 
Integrität jedes einzelnen Menschen geachtet wird, ergibt sich bereits aus dem Auftrag und dem 
Selbstverständnis von Kirche. Dieser Haltung folgend, schreibt das KGSsG Prävention als ver-
pflichtende Regelaufgabe von Leitungsorganen fest und schafft so einen rechtlichen Standard. 
 
Zur Beförderung von Strukturklarheit und -einheitlichkeit wurde aus dem Kreis der Superintenden-
tinnen und Superintendenten angeregt, ein Modell zu entwickeln, in dem unter Berücksichtigung 
der Gemeindegliederzahlen die Kirchenkreise aus dem inzwischen ehemaligen „Haushalt gesamt-
kirchliche Aufgaben“ (ehemaliges Sachbuch 10) anteilig zweckgebundene Finanzmittel für die Auf-
gabe „Prävention gegen sexualisierte Gewalt“ (Personal- und Sachkosten) erhalten. Hierbei versteht 
sich dieser Betrag als verbindlicher Sockelbetrag, der abhängig vom Bedarf vor Ort durch die Kir-
chenkreise aufgestockt wird. 
 
Die Idee eines „Sockelbetrages Prävention“ wurde intensiv in zwei Konferenzen der Superintenden-
tinnen und Superintendenten, im Ständigen Finanzausschuss, im Landeskirchenamt und in der Kir-
chenleitung beraten und ausdrücklich befürwortet. 
 
In ihrem Beschluss vom 21./22. April 2021 legt die Kirchenleitung fest, dass ab dem 1. Juli 2021 ein 
Gesamtbetrag von 564.382,09 Euro auf der Grundlage der jeweiligen Gemeindegliederzahlen zum 
31.12.2019 anteilig an die Kirchenkreise überwiesen wird. Die Finanzierung für das zweite Halbjahr 
2021 erfolgt außerplanmäßig durch Anpassung der Zuweisung an die Landeskirche gem. § 2 Abs. 2 
Nr. 2. Buchstabe b) FAG. Entsprechende Bewilligungsbriefe des Landeskirchenamtes mit weiteren 
Details werden bis Ende Mai versandt. 
 
Die Landessynode im Herbst 2021 wird über die Aufnahme eines regulären Haushaltsansatzes ab 
dem Jahr 2022 entscheiden. Die zugrunde liegenden Berechnungen werden auf den Gemeindeglie-
derzahlen zum 31. Dezember 2020 beruhen und auf Bruttopersonalkosten 2022 fußen. In diesem 
Rhythmus werden die jährlichen Neuberechnungen der Kirchenkreisanteile erfolgen. 
 
4. Innovationsfonds  
 
Mit den 2017 und 2018 gefassten Beschlüssen der Landessynode sowie den Beschlüssen der Kir-
chenleitung vom 29. November 2018 und 12. Juni 2019 ist der mit 3 Millionen Euro ausgestattete 
Innovationsfonds der Ev. Kirche von Westfalen ins Leben gerufen worden. Zugleich hat die Kirchen-
leitung eine 12-köpfige Projektgruppe mit der Umsetzung der Beschlüsse und der Vorbereitung der 
Vergabe beauftragt. Das von der Projektgruppe entwickelte Konzept für den Innovationsfonds hat 



die Kirchenleitung am 12. Juni 2019 bestätigt. Im Konzept ist eine fünfjährige Förderphase (2020-
2025) sowie eine erste Vergabe im Jahr 2020 vorgesehen. 
 
Im Berichtszeitraum seit der Landessynode 2019 sind die Förderrichtlinien des Innovationsfonds 
konkretisiert worden. Auf dieser Grundlage hat die Kirchenleitung auf Vorschlag der Projektgruppe 
und im Anschluss an jeweils mehrmonatige Ausschreibungs- und Beratungsphasen im Oktober 2020 
sieben und im April 2021 vier Innovationsprojekte identifiziert und eine Förderung aus dem Fonds 
beschlossen. Im Einzelnen handelt es sich um die folgenden Projekte:  
 

Vergabetermin 31. Oktober 2020 
 

1. „Simeons Herberge“, Minden, 
2. „Vorne anfangen und Kontakte knüpfen“, Lippstadt, 
3. „Münster-City – Junge Kirche in der Stadt“, Münster, 
4. „Zukunft für Ihmert – Kirche macht Räume auf“, Hemer, 
5. „Checkpoint Schule“, Iserlohn,  
6. „Der Himmel ist barrierefrei – Inklusion als Chance“, Herne,  
7. „StadtPilgerTouren. Dortmund mit anderen Augen sehen“, Dortmund. 

 
Vergabetermin 30. April 2021 

 
1.  „Junge Kirche Connect“, Schwelm,  
2.  „Ein Stärkungsraum im Krümelreich“, Witten,  
3. „Tür an Tür“, Herford,  
4. „Digitale Gemeinde nach Corona“, Witten.  

 
Die Vergabe von Fördermitteln an die einzelnen Projekte wird begleitet von einem Prozess der Be-
ratung und landeskirchenweiten Vernetzung. Ein digitaler TeamGeist-Stammtisch, thematische 
Workshops und das Angebot von projektbezogener Beratung sollen dazu beitragen, dass die Pro-
jektverantwortlichen einander unterstützen und andere Initiativen motivieren. Die nächste Vergabe 
von Fördermitteln an Projekte ist für den Reformationstag 2021 geplant, derzeit läuft das Aus-
schreibungs- und Antragsverfahren.  
 
Nähere Informationen zu den Projekten sowie alles Wissenswerte zu den Förderrichtlinien und Teil-
nahmebedingungen finden sich auf www.teamgeist.jetzt. Darüber hinaus steht die Geschäftsstelle 
von TeamGeist in Dortmund für Anfragen zur Verfügung.  
 
   
   
  



Leitungsfeld II  |  Kirchliches Leben 
 
 
Die durch die Corona-Pandemie hervorgerufene Situation stellt uns auf allen Ebenen unserer Kirche 
weiterhin vor erhebliche Herausforderungen. Für den Bereich „Kirchliches Leben“ gilt dies in beson-
derer Weise.  
 
 
1.  Theologische Diskurse  
 
Der Ständige Theologische Ausschuss beschäftigt sich mit der Gottesfrage in Corona-Zeiten:  
 

- Mit der Herausforderung einer theologischen Deutung der Pandemie, welche die klassi-
schen theologischen Fragen (Theodizee, die Rede vom „verborgenen Gott“, theologische 
Deutungen des Schmerzes u. a.) und ihre heutige Deutungskompetenz herausfordert. 

- Mit der seelsorglich-existenziellen Dimension, die sich aus der Begleitung von Menschen 
ergibt, die durch Verlusterfahrungen und Ängste verunsichert, von einem eher irrational-
sorglosen Umgang oder einer „übervernünftigen“ Art des Umgangs mit der Pandemie be-
stimmt sind. 

- Mit der Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen verschiedener kirchlicher Handlungsfel-
der unter den Bedingungen der Pandemie. Es erscheint sinnvoll, dass sich die Kirche in den 
verschiedenen Sprachen des Gebets übt, möglichst konkret und auch öffentlich, um eine au-
thentische religiöse Sprachfähigkeit zu zeigen.  

 
Ebenfalls diskutiert der Ständige Theologische Ausschuss Auswirkungen der Digitalität auf das Ver-
ständnis von Kirche und auf kirchliche Arbeitsbereiche (#digitalekirche). Dabei werden auch die 
Auswirkungen auf das Parochialprinzip und die Bedeutung von Präsenz und Leiblichkeit reflektiert. 
Vielfach wurde auch die Frage diskutiert, ob es eine digitale Feier des Abendmahls geben kann und 
wie sie aussehen müsste: (Wie) kann die Präsenz Christi in den Elementen Brot und Wein/Trauben-
saft theologisch verantwortet gedacht werden? (Wie) kann die Gemeinschaft zwischen den Men-
schen, die das Abendmahl feiern, so gestaltet werden, dass sie als wirklich und wirksam erfahren 
wird? (Wie) können Formen für eine würde- und freudevolle Feier des Abendmahls gefunden wer-
den? 
 
Der Soziologe Niklas Luhmann hat die These vertreten, dass jedes neue Medium überschießende 
Energie bringe, die erstmal ins Chaos führt. Der Buchdruck habe in der Reformation dazu beigetra-
gen, das Verständnis des Evangeliums zu verändern. Es spricht viel dafür, dass die Digitalisierung 
dies gegenwärtig auch tut, und dass es sinnvoll sein kann, diese Veränderungen aufmerksam wahr-
zunehmen und verantwortlich zu begleiten. 
 
Im Jahr 2020 wurden die „Richtlinien zur Darreichung der Elemente beim Heiligen Abendmahl“ und 
die „Richtlinien zur Teilnahme von nicht konfirmierten, getauften Kindern am heiligen Abendmahl“ 
durch eine einzige, präziser gehaltene „Richtlinie zur Feier des Heiligen Abendmahls“ ersetzt. Sie 
führt aus, dass Taufe und Abendmahl zwar in einer engen Verbindung stehen, diese aber nicht ex-
klusiv ist. Durch die Formulierung „Wer sich durch Jesus Christus eingeladen weiß und auf dem Weg 
zur Taufe ist, kann am Abendmahl teilnehmen“ wird auch (noch) ungetauften Menschen die Mög-
lichkeit geschaffen, am Abendmahl teilzunehmen.  
 



2. Gottesdienst 
 
Corona markiert auch für den Gottesdienst eine Zeitenwende. Viele bisher bewährte Gottesdienst-
formen konnten als „Präsenzgottesdienste“ nicht oder zumindest nur sehr eingeschränkt fortge-
führt werden. Aber die Krise hat auch die Hemmschwelle gesenkt, neue Formen zu erproben. Und 
sie hat sehr viel Energie und Kreativität freigesetzt und die Umsetzung von Ideen beschleunigt. Der 
Gottesdienst hat sich dabei als überraschend beweglich erwiesen. Alles ist in Bewegung geraten: 
Orte, Zeiten, Formate; Medien, Liturgien und Beteiligung.  
 
Unbestritten hat sich die Digitalisierung in Kirchengemeinden durch die Corona-Situation massiv be-
schleunigt. Inzwischen liegen erste Studien vor, die diese Entwicklung im ersten Lockdown unter-
sucht haben (midi, CONTOC). Etwa 80 Prozent der befragten Gemeinden haben ein digitales Ver-
kündigungsformat angeboten. Über Dreiviertel der Befragten gaben an, sich erstmals mit diesem 
Format auseinandergesetzt zu haben. Schnell stellte sich die Qualitätsfrage: Wie gut und überzeu-
gend ist das, was Kirchengemeinden mit den vielen (oft aus der Not heraus geborenen) digitalen 
Formaten anboten, die sie ins Netz stellten? Zum Glück gab es auch Lernkurven. Inzwischen profes-
sionalisieren sich die Dinge. In manchen Kirchenkreisen bilden sich erste Projektgruppen, um digi-
tale Formate qualitätsvoll und dauerhaft zu etablieren.  
 
Digitale Gottesdienste werden künftig (neben analogen) eine eigenständige Rolle spielen. Sie schaf-
fen Nähe trotz Distanz und waren daher auch eine beliebte Möglichkeit, sich in einer „distanzierten 
Kirche“ miteinander zu verbinden. Sie haben große Reichweiten, erreichen deutlich mehr Men-
schen als die lokalen Gemeindegottesdienste. Erste Analysen zeigen aber auch, dass oft nur 10-20 
Prozent eines Videoformats angeschaut und die Predigt häufig übersprungen wird.  
 
In den sozialen Medien verändert sich der Wahrnehmungskontext für den Gottesdienst. Hier muss 
er sich auf einem Markt neben anderen Formaten behaupten. Umgekehrt sind Inhalte und Präsen-
tationweisen, die bislang weitgehend binnenkirchlich wahrgenommen wurden, plötzlich für alle 
sichtbar. Gottesdienste wurden so „öffentlicher“, damit aber zugleich auch dem Blick einer teil-
weise wenig barmherzigen Öffentlichkeit ausgesetzt. 
 
Die Kindergottesdienstarbeit hat sich in dieser Hinsicht ebenfalls verändert. Der neue Dozent im 
Fachbereich Gottesdienst und Kirchenmusik mit dem Schwerpunkt „Kirche mit Kindern“ im Institut 
für Aus-, Fort- und Weiterbildung hat sich zusammen mit dem westfälischen Kindergottesdienstver-
band am Aufbau sowie an der inhaltlichen Gestaltung des EKD-Kindergottesdienst-Kanals „kirche-
mitkindern-digital.de“ engagiert. 
 
Immer wichtiger wird die Mitwirkung von Prädikantinnen und Prädikanten im Gottesdienst. Für die 
Aufnahme in den Ausbildungskurs haben die Bewerberinnen und Bewerber im Herbst 2020 erst-
mals ein Zulassungskolloquium durchlaufen. Die Ausbildungskurse, die vielfach online stattfinden, 
werden derzeit von der Dozentin für die Prädikantinnen- und Prädikantenarbeit überarbeitet und 
inhaltlich angereichert.  
 
Insgesamt wird künftig die Aufgabe darin bestehen, neue Gottesdienstformen nach digitalen Logi-
ken weiterzuentwickeln. Die Gottesdienstlandschaft ist im letzten Jahr bunter geworden. Die Ent-
wicklung der Differenzierung der Gottesdienstformate, die in den 1960er Jahren begann, hat sich in 
den vergangenen Monaten exponentiell beschleunigt. Vielerorts hat der Gottesdienst dabei Neu-
land betreten: unerschrocken und tapfer, mit Mut zum Risiko. Die Übersicht zeigt: Die Vielfalt der 



Gottesdienstlandschaft ist enorm. Es gibt Gottesdienste an mehr und neuen Orten. Es gibt neue Zei-
ten und Rhythmen, neue Rituale und vielfältige musikalische Stile, auch erste praktische Erfahrun-
gen mit dem digitalen Abendmahl.  
 
Wir brauchen diese Vielfalt, denn derzeit ist der Gottesdienstbesuch überhaupt nur noch für drei 
der zehn Sinus-Milieus eine Option. Durch neue Gottesdienstformen besteht zumindest die Chance, 
andere und neue Milieus als bislang zu erreichen.  
 
Im vergangenen Jahr sind innerhalb kürzester Zeit Gottesdienst-Prozesse in Gang gekommen, die 
sonst Jahre gedauert hätten. Verschiedene Gottesdienstformate ergänzen einander als unter-
schiedliche Gestalten des öffentlichen Gottesdienstes. Es bringt nichts, vermeintlich „gute alte“ 
analoge Gottesdienstformen gegen angeblich „zeitgemäße“ digitale Gottesdienst-Formen auszu-
spielen. Vielmehr sollte man die Logiken der jeweiligen Medien erkunden und für die Entwicklung 
von unterschiedlichen Gestalten öffentlicher Gottesdienste nutzen.  
 
3.  Kirchenmusik 
 
Die kirchenmusikalische Arbeit sah sich mit dem Beginn der Coronakrise völlig ungewohnten Her-
ausforderungen gegenübergestellt. Das Kerngeschäft – musikalische Verkündigung in Gottesdiens-
ten, Proben und Konzerten – schien von heute auf morgen unmöglich zu sein, da wissenschaftliche 
Studien erwiesen haben, dass insbesondere das gemeinsame Singen eine erhöhte Gefahr in Bezug 
auf die Übertragung des Coronavirus bedeutet. Zahlreiche Fortbildungen und andere aufwändig 
vorbereitete Veranstaltungen, wie zum Beispiel das Chorfest zum 125-jährigen Bestehen des Chor-
verbands, mussten ausfallen bzw. verschoben werden. Die kreative Nutzung sozialer Medien er-
möglichte es jedoch vielerorts, dem Verkündigungsauftrag nachzukommen: Online- und YouTube-
Gottesdienste, Podcasts und andere Formate erhielten auch durch die musikalische Mitgestaltung 
von Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern sowie kleinen Vokal- und Instrumentalgruppen eine 
angemessene Feierlichkeit.  
 
Vielen Chorleitungen ist es gelungen, etwa mithilfe von Werkeinführungen, Übungs-CDs, Online-
Proben etc. den Kontakt zu den Mitgliedern ihrer Gruppen aufrechtzuerhalten. Durch diakonisches 
Musizieren vor Altenheimen und Krankenhäusern, auf Friedhöfen und vor Kirchen, mitten in den 
Städten oder auch auf dem heimischen Balkon wurde die heilsame Wirkung unserer Kirchenmusik 
auf neue Weise wiederentdeckt. Mit einigen sehr aufwändig vorbereiteten Online-Mitsing-Projek-
ten – etwa zum Sonntag Kantate 2020 – eröffnete sich zudem die Möglichkeit gemeinsamen Musi-
zierens aus den heimischen Wohnzimmern heraus. Mit den Lockerungen der rechtlichen Vorgaben 
war in der Zeit zwischen September und Dezember 2020 auch kirchenmusikalischer Regelbetrieb 
bei ausreichender Raumgröße und Durchlüftbarkeit möglich. 
 
Anstelle gewohnter Präsenzfortbildungen wurden seitens der kirchenmusikalischen Werke, Ver-
bände und Weiterbildungsinstitute kollegiale Beratungen und Austausche via „Zoom“ oder „Teams“ 
angeboten, die letztlich eine erhebliche Stärkung des kirchenmusikalischen Netzwerks bedeuteten.  
 
Die Hochschule für Kirchenmusik Herford-Witten konnte bereits mit dem Beginn des Sommerse-
mesters 2020 den Regelbetrieb in den meisten Fächern wieder aufnehmen. Musikalischer Einzelun-
terricht ist hier unter Berücksichtigung der jeweiligen Richtlinien möglich, während Vorlesungen 
ausschließlich online gehalten werden. Der Unterricht in Chor- und Bläserchorleitung wird mittler-
weile in kleinsten Gruppen durchgeführt. In diesen Fächern ist auch die Durchführung von 



Abschlussprüfungen nur unter Einschränkungen möglich. Im Zusammenhang mit der Suche nach 
einem gemeinsamen Standort für die beiden Hochschulteile für Kirchenmusik hat sich im Berichts-
zeitraum eine sehr intensive Diskussion entwickelt, die aktuell noch nicht abgeschlossen ist.  
 
Im Berichtszeitraum konnten durch Ruhestand frei gewordene A- und B-Kirchenmusikstellen auf 
Kirchengemeinde- und Kirchenkreisebene wieder mit Beratung durch den Landeskirchenmusikdi-
rektor ausgeschrieben und besetzt werden. Einige Stellen wurden neu eingerichtet. Dies zeigt die 
Bedeutung, die die Kirchenmusik für das kirchliche Leben vor Ort hat. Daneben konnten organisato-
rische und institutionelle Veränderungen in den kirchenmusikalischen Verbänden vorangetrieben 
werden. Vor dem Hintergrund der sich deutlich abzeichnenden langfristigen Veränderungen der fi-
nanziellen Grundvoraussetzungen wird dieses Engagement als erfreulich und ermutigend wahrge-
nommen.  
 
Die Krise hat uns die große Relevanz kirchenmusikalischer Arbeit vor Augen geführt. Sie stellt uns 
vor besondere Aufgaben und verlangt nach innovativen Konzepten. Sie hat aber auch zu einer deut-
lich höheren Wahrnehmung von Kirchenmusik in der Öffentlichkeit und in den sozialen Netzwerken 
geführt. 
 
4.  Seelsorge und Beratung 
 
Auch die Seelsorge wurde durch die Corona-Pandemie vor erhebliche Herausforderungen gestellt. 
In vielen Bereichen konnte sie nicht in der gewohnten Weise ausgeübt werden und wurde – inner- 
und außerkirchlich – schmerzlich vermisst. Zeitungsüberschriften wie „Lasst die Seelsorger rein!“ 
machten darauf aufmerksam, dass nicht wenige Heimbewohnerinnen und Heimbewohner in der 
Lockdown-Phase seelsorglich ohne Betreuung blieben und dass dies in Teilen der Öffentlichkeit sehr 
kritisch wahrgenommen wurde. Während z. B. Seelsorgende in Krankenhäusern als institutioneller 
Teil des Systems integriert waren und sind, war und ist dies in Alten- und Pflegeheimen nicht der 
Fall; allerdings ist es gemeinsam mit dem Evangelischen Büro gelungen, das Zutrittsrecht für Seel-
sorgende in stationären und ambulanten Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen in den staatlichen 
Rechtsvorschriften zu verankern. 
 
Viele Menschen sind verunsichert. Das erleben die Verantwortlichen in den Kirchengemeinden an 
erster Stelle. Deshalb kommt den seelsorglichen Angeboten eine besondere Bedeutung zu – auch 
wenn Seelsorge im Verborgenen geschieht und in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wird. 
Und dennoch geschieht sie – etwa per Telefon, Videotelefonie und E-Mail, über soziale Netzwerke 
und andere etablierte digitale Kommunikationskanäle, aber auch durch persönliche und direkte Be-
gleitung vor allem in Krisensituationen. 
 
In der Krankenhausseelsorge wird die hilfreiche und stärkende Kraft von Seelsorge deutlich in der 
Begleitung von An- und Zugehörigen und Mitarbeitenden in besonders belastenden Situationen, in 
der Beratung der Krisenstäbe in ethischen Fragestellungen und durch das stellvertretende Gebet. 
Da, wo sie strukturell gut eingebunden ist, gibt es keine Hindernisse im Zugang. 
 
In den Justizvollzugsanstalten wird selbstverständlich und gerne auf die Dienste der Gefängnisseel-
sorgerinnen und -seelsorger zurückgegriffen. In der Notfallseelsorge kann dank des enormen Enga-
gements gerade von ehrenamtlich Mitarbeitenden die Rufbereitschaft zuverlässig gewährleistet 
werden. Polizeiseelsorgerinnen und -seelsorger können ihre Kontakte zu den Polizeibeamtinnen 
und -beamten weitestgehend aufrechterhalten.  



Gehörlosenseelsorge und Blindenseelsorge erfolgen über persönliche Begegnungen, daher ist die 
Arbeit in diesen Seelsorgebereichen je nach Strenge des Kontaktverbots nur sehr eingeschränkt 
möglich. Hier werden vor allem die digitalen Kanäle und Social Media kreativ genutzt.  
 
Die bisher bewährten Kontaktmöglichkeiten waren in manchen Phasen gar nicht, in anderen nur in 
stark eingeschränkter Weise möglich. Gruppenaktivitäten und Besuche bei älteren Menschen in den 
Gemeinden waren im Lockdown ganz ausgefallen, ebenso Besuche und Gottesdienste in Pflegeein-
richtungen und in Formen betreuten Wohnens. Erfreulich ist, dass in einigen Gemeinden neue und 
kreative Zeichen der Verbundenheit besonders mit Bewohnerinnen und Bewohnern und Mitarbei-
tenden der Pflegeeinrichtungen gelebt worden sind. Mittlerweile sind seelsorgliche Angebote auf-
grund einer hohen Durchimpfung unter den Bewohnerinnen und Bewohnern unter Beachtung der 
Hygieneregeln wieder weitgehend möglich. 
 
Die Corona-Bedingungen haben auch Auswirkungen auf die Neustrukturierung des Seelsorgefeldes 
auf landeskirchlicher Ebene gehabt. Die Beratungen zu den verbindlichen landeskirchlichen Quali-
tätsstandards für den Dienst Ehrenamtlicher in der Seelsorge haben sich deshalb verzögert. Das 
Verfahren zur Besetzung der Pfarrstellen in der Psychiatrieseelsorge und Seelsorge im Maßregel-
vollzug ist zwischenzeitlich ins Stocken geraten, mittlerweile wurden aber neun Pfarrpersonen in 
Pfarrstellen berufen. Der Prozess für eine strategische Neuausrichtung des Arbeitsfeldes Seelsorge 
und Beratung wird mit Hilfe externer Beratung fortgesetzt. Perspektivisch muss es darum gehen, 
aufsuchende Angebote von Seelsorge gerade in verunsichernden Zeiten zu ermöglichen. Dafür sind 
sowohl strukturelle als auch praxisbezogene Maßnahmen zu entwickeln. 
 
 
  



Leitungsfeld III  |  Bildung 
 
 
1.  Pädagogisches Institut 
 
1.1 Schwerpunkt Corona 
 
Durch religiöse Bildung, gleichgültig ob in der Schule oder in der Gemeinde, werden derzeit unzäh-
lige Menschen bei der Bewältigung der Corona-Pandemie unterstützt, da die Frage und Suche nach 
dem, „was im Leben trägt“ – mit allen Anfragen und Zweifeln –, zentrales Element religiöser Bil-
dungsprozesse ist. 
 
Um Erziehern, Religionslehrerinnen, Gemeindepädagogen und Pfarrerinnen bei dieser wichtigen 
Aufgabe zu unterstützen, hat das Pädagogische Institut in den letzten Monaten zahlreiche Online-
Angebote entwickelt und etabliert, da die Aus-, Fort- und Weiterbildungsarbeit in Präsenzform wei-
terhin stark eingeschränkt ist. Zudem erstellt das Institut weiterhin Arbeitshilfen und Materialien, 
die das Lernen auf Distanz in der Konfi-Arbeit und im Religionsunterricht unterstützen. Die Reso-
nanz auf beide Angebote ist sehr positiv.  
 
Der Beratungsbedarf und der Wunsch nach Kommunikation und Austausch in vielen Arbeitsberei-
chen ist weiterhin sehr groß. Die Digitalisierung hat in diesem Feld Möglichkeiten eröffnet und Ziel-
gruppen erschlossen, die vorher nicht denkbar waren. Trotz dieser Möglichkeiten ist die Lage – ins-
besondere in den Arbeitsbereichen Religiöse Schulwochen und Studierendenbegleitung – heraus-
fordernd, da diese besonders stark vom persönlichen Kontakt leben und die Kontaktaufnahme auf-
grund der eingeschränkten Begegnungsmöglichkeit derzeit schwierig ist. 
 
Die Vikariatsausbildung musste sowohl im Bereich Schulpädagogik als auch im Bereich Gemeinde-
pädagogik II (Konfi-Arbeit) aufgrund der Pandemiesituation in mehreren Kurswochen digital erfol-
gen. Die Erfahrungen sind überwiegend gut, so dass trotz Pandemie eine qualitativ hochwertige 
Ausbildung gesichert ist. Ein Problem außerhalb der Ausbildungswochen ist allerdings, dass die 
Möglichkeiten, Praxiserfahrungen zu machen und in der Praxis zu lernen, stark eingeschränkt sind. 
Durch ein freiwilliges Angebot im Rahmen der Fortbildung in den ersten Amtsjahren, das derzeit ge-
plant wird, versuchen wir dieses Defizit in Ansätzen auszugleichen. 
 
1.2  Weitere Aufgaben und Herausforderungen 
 
Die Implementierung und Weiterentwicklung des konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts 
ist nach wie vor eine wichtige Aufgabe des Pädagogischen Instituts. Das Modell wurde zum Schul-
jahr 2018/2019 implementiert. Im Schuljahr 2020/2021 führen bereits 464 Schulen in NRW den Re-
ligionsunterricht in der Primarstufe und der Sekundarstufe I konfessionell-kooperativ durch. Der 
konfessionell-kooperative Religionsunterricht im Berufskolleg wird derzeit entwickelt. Ziel des kon-
fessionell-kooperativen Religionsunterrichts ist die Zukunftsfähigkeit des konfessionellen Religions-
unterrichts unter sich verändernden Rahmenbedingungen sicherzustellen und es Lernenden zu er-
möglichen, mit lebendiger Religion in Kontakt zu treten. Maßgebend für den Unterricht sind die 
Lehrpläne für den evangelischen und katholischen Religionsunterricht. Bei der Planung des Unter-
richts wird hierbei zwischen konfessionell-verbindenden, konfessionell-geprägten und konfessio-
nell-verschiedenen Inhalten unterschieden. Durch einen verbindlichen Lehrkraftwechsel wird si-
chergestellt, dass beide Konfessionen den Unterricht prägen. Derzeit erfolgt eine groß angelegte, 



multiperspektivische Evaluation (Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen, Eltern, Schulleitungen) 
durch Prof. Dr. Ulrich Riegel und Prof.in Dr. Mirjam Zimmermann. 
 
2. Evangelische Schulen 
 
Die sieben landeskirchlichen Schulen bilden zusammen mit Schulen in der Trägerschaft von Kirchen-
kreisen sowie der Trägerschaft der von Bodelschwinghschen Stiftungen und weiteren Schulen in pri-
vater Trägerschaft bzw. in der Trägerschaft von diakonischen Einrichtungen das evangelische Schul-
angebot in Westfalen. Die landeskirchlichen Schulen tragen wir mit dem Anspruch, modellhaft aus 
einem evangelischen Bildungsverständnis heraus Schule zu machen und das öffentliche Schulwesen 
zu bereichern. Daneben gibt es noch eine wachsende Zahl von Schulen evangelikaler Prägung. Es 
besuchen fast 6.000 Schülerinnen und Schüler die landeskirchlichen Schulen, über 500 Lehrkräfte 
sowie über 60 weitere Beschäftigte leisten die Unterrichts- und Erziehungsarbeit und die Arbeit, die 
zum reibungslosen Gelingen von Schule unerlässlich ist. 
 
2.1  Aktuelle Herausforderungen  
 
Seit über einem Jahr kann man auch an den Schulen „Corona“ als die Herausforderung beschreiben. 
Nach der Schulschließung im März 2020 stand zunächst vor allem Distanzunterricht im Fokus. Es 
gab Regelungen zur Betreuung von Kindern und zur Organisation von Prüfungen. Bildung und Erzie-
hung wie es der § 1 des Schulgesetzes fordert („Jeder junge Mensch hat ohne Rücksicht auf seine 
wirtschaftliche Lage und Herkunft und sein Geschlecht ein Recht auf schulische Bildung, Erziehung 
und individuelle Förderung.“), ließ sich nicht mehr so leicht umsetzen wie in der Zeit bis zum  
13. März 2020. 
 
Auch an den evangelischen Schulen standen neben unterrichts- auch schulorganisatorische Ent-
scheidungen im Vordergrund. Es fiel sehr schnell auf, dass vielen Kindern und Jugendlichen Struktur 
und Orientierung im Alltag fehlte. Es gab vielfältige Unterstützung zur Schaffung einer Tagesstruktur 
und Angebote, um in der Schule mit Abstand und unter Aufsicht zu arbeiten. Da Unterricht allein 
nicht genügt, wurden Angebote für alle an Schule Beteiligten geschaffen: Schulseelsorgerinnen und 
-seelsorger und andere an den Schulen tätige Personen haben ermutigende und beraterische Ange-
bote für Schülerinnen, Schüler und Eltern gemacht, dazu zählt zum Beispiel ein täglicher Mutma-
cher (https://www.soederblom.de/angebote/fensterblicke.html) oder ein Ostergruß, Pfingstgottes-
dienst oder ein Gottesdienst zur Passionszeit in veränderter Form (https://www.ev-g-
m.de/Neues/schulgottesdienst-egm-passionszeit-2021.html) oder die Teilnahme am digitalen Ad-
ventskalender des Kirchenkreises. Gemeinsam mit – wenn auch räumlich getrennt von den Lernen-
den – haben Lehrkräfte überlegt, was sie selbst und andere Menschen in der Isolation oder Quaran-
täne brauchen und sind aktiv geworden. Beispiele sind Briefe, die Kinder und Jugendliche für und an 
Bewohnerinnen und Bewohner verschiedener Alteneinrichtungen geschrieben haben oder die Auf-
forderung zur Teilnahme an einem digitalen Tagebuch oder besinnliche Momente, die wöchentlich 
angeboten wurden. 
 
Bei der schrittweisen Öffnung der Schulen berichteten Schülerinnen, Schüler, Eltern und Lehrkräfte 
übereinstimmend, wie wichtig der Kontakt der Lernenden mit ihren Lehrkräften und untereinander 
ist. Die meisten an Schule Beteiligten begrüßten daher auch die Möglichkeiten der Kontaktauf-
nahme über Videokonferenzen. Hier hat es sich als richtig erwiesen, dass die Schulen das Geld aus 
„Gute Schule 2020“ des Landes NRW vollständig in den Ausbau der digitalen Infrastruktur und die 
Digitalisierung allgemein investiert haben.  



Der Präsenzunterricht konnte nur unter Beachtung der Corona-Betreuungsverordnung und -Schutz-
verordnung stattfinden. Die Schulen, die konfessionell-kooperativen Religionsunterricht anbieten, 
konnten dies auch in Präsenz anbieten, ansonsten wurde dieser – wie jeder Kursunterricht in der 
Sekundarstufe – nur im Distanzunterricht erteilt. Beim Distanzunterricht wurde weiterhin deutlich, 
dass vor allem die benachteiligt sind, die im häuslichen Umfeld keine Möglichkeit haben ungestört 
zu arbeiten sowie die, bei denen zu Hause kein Deutsch gesprochen wird. Insbesondere an der 
Evangelischen Gesamtschule Gelsenkirchen-Bismarck wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen, 
um diesen Kindern und Jugendlichen das Lernen zu erleichtern bzw. zu ermöglichen.  
 
Für das geistliche Leben, das zum Alltag unserer Schulen gehört, wurden neue Wege gesucht. Es 
wurden Impulse im Internet angeboten, Abitur- und Abschlussgottesdienste fanden im Freien statt 
oder die Lehrkräfte nahmen für ihre Abschlussklassen ein Segenslied auf. Neuentwickelte Formate 
der Einschulung, Gottesdienste und Informationsveranstaltungen sind auf so viel Begeisterung ge-
stoßen, dass Elemente davon für die Nach-Corona-Zeiten übernommen werden sollen. Dies gilt 
auch für vieles, das Lehrkräfte, Lernende und Eltern für ein „digitales Miteinander“ initiiert haben. 
So kann man für die Zeit der (teilweisen) Schulschließung feststellen, dass auch eine Kultur des Pro-
jektarbeitens entstanden ist, die erhalten bleiben soll. Es sind Ideen entwickelt worden, von denen 
in Zukunft Schülerinnen und Schüler profitieren können, die z. B. aufgrund einer längeren Erkran-
kung nicht am Unterricht teilnehmen können.  
 
An allen landeskirchlichen Schulen wird inzwischen mit Microsoft Office 365 gearbeitet. Die Rück-
meldungen sind ausgesprochen positiv. Der Umgang mit den teilweise unbekannten Programmen 
wie die Arbeit an gemeinsamen Dokumenten und die Kommunikation über Teams hat Impulse für 
die künftige Arbeit gegeben. Viele Lehrkräfte pflegen einen deutlich intensiveren Austausch als dies 
in „analogen“ Zeiten üblich war: Sie informieren sich gegenseitig über neue Programme, über di-
daktisches Material, suchen und geben Hilfestellungen untereinander. Impulse für die Schulent-
wicklung sind von allen Schulen schon ausgesprochen worden. 
 
2.2  Ausblick 
 
Die Erfahrungen, die an den Schulen während der Coronazeit gesammelt wurden, werden gesichtet 
werden und auf ihre Impulse für die Schulentwicklung an den einzelnen Standorten überprüft wer-
den. Von Eltern wird z. B. sehr positiv die gute Erreichbarkeit der Lehrkräfte in Zeiten des Distanzun-
terrichts beurteilt. Hier ergeben sich Beratungsmöglichkeiten und niederschwellige Seelsorgeange-
bote. Wichtig wird in den nächsten Jahren außerdem die Entwicklung von Schutzkonzepten im 
Sinne des Kirchengesetzes zum Schutz vor sexualisierter Gewalt sein.  
 
3.  Evangelisches Erwachsenenbildungswerk Westfalen und Lippe e.V. (EBW) 
 
3.1  Das Evangelische Erwachsenenbildungswerk wächst 
 
Das Evangelische Erwachsenenbildungswerk Westfalen und Lippe e.V. (EBW) ist seit 1975 eine vom 
Land NRW anerkannte Einrichtung der Weiterbildung mit dem Zweck, die Evangelische Erwachse-
nenbildung im Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche zu 
fördern. Das EBW umfasst als eingetragener Verein 36 Mitgliedseinrichtungen, die mit ca. 80 Haupt-
amtlichen und ca. 1000 Honorarkräften (2019) und ca. 2500 Ehrenamtlichen (2019) Bildungsange-
bote entwickeln. Im Jahr 2020 konnte als neues Mitglied die Evangelische Popakademie/Witten auf-
genommen werden, 2021 hat die Evangelische Stiftung Volmarstein die Aufnahme in das Werk 



beantragt. Die Mitgliedseinrichtungen des EBW verteilen sich auf: Kirchenkreise der EKvW (23); sie-
ben Verbände und Werke (z. B.  Frauenhilfe, Popakademie, Blaues Kreuz, Bibeldorf Rietberg etc.); 
Diakonische Einrichtungen (Bethel, Volmarstein); die EKvW (Institut für Kirche und Gesellschaft, Ge-
waltakademie im Amt für Jugendarbeit) und die Lippische Landeskirche. Hinzu kommt die vom Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge geförderte Integrationskursarbeit in sechs Regionen. 
 
3.2  Stabilität und Dynamik in Corona-Zeiten 
 
Das Land NRW hat sich in der Corona-Krise deutlich positioniert und die plurale Weiterbildungs-
landschaft in NRW mit stabilisierenden Corona-Regelungen, einem Notfonds und einem moderni-
sierten Weiterbildungsgesetz gestützt. Die Förderung vom Land ist darüber hinaus dynamisiert und 
steigt jährlich um zwei Prozent. Ganz offensichtlich will das Land NRW diesen Sektor des Bildungs-
wesens nicht nur erhalten, sondern entwickeln und zukunftsfähig machen. Nach Corona werden 
umfangreiche Maßnahmen, z. B. zur Verbesserung der Bildungsgerechtigkeit, notwendig sein. Hier 
wird sich die kirchliche Erwachsenenbildung einbringen. Auch die profilbildenden Schwerpunkte un-
serer Arbeit: (inter-) religiöse Bildung, kulturelle und politische Bildung, Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung, Familie und Generationen stellen ein attraktives Angebot kirchlicher Arbeit für alle Men-
schen in NRW dar. Es werden über die rd. 6000 Veranstaltungen jährlich mehr als 100.000 Teilneh-
mende erreicht. 
 
Das EBW hat im Jahr 2020 für seine Mitgliedseinrichtungen ca. 305.520 Euro zusätzlich aus öffentli-
chen Corona-Hilfen beantragt. Der Vorstand des Werkes hat die Regionalstellen zudem mit Eigen-
mitteln unterstützt, u. a. für die Entwicklung von Angeboten im Bereich Digitalisierung. Im Mai 2020 
hatte das EBW zusammen mit seinem Schwesterwerk, dem Evangelischen Erwachsenenbildungs-
werk Nordrhein e.V., eine Lernplattform fertiggestellt, auf der die über 50 Regionalstellen jeweils 
eigene Bereiche haben für ihre digitalen Lernangebote. Die Grundvoraussetzung für ein interaktives 
synchrones und asynchrones Lernen war damit geschaffen. Bereits im Frühjahr 2020 hatten beide 
Werke Digitalbeauftragte berufen, zuständig für die Beratung und Qualifizierung von Haupt- und 
Ehrenamtlichen. Das EBW konnte für diese Qualifizierungsoffensive zusätzliche Mittel des Landes 
NRW einsetzen. So gibt es z. B.  eine wöchentliche Moodle-Sprechstunde, Kurse für die Ausbildung 
zum E-Trainer oder zum Herstellen von Erklärvideos. Die meisten Hauptamtlichen in den Regional-
stellen haben ihrerseits vor Ort Qualifizierungen z. B.  für Ehrenamtliche angeboten. Viele ältere 
Menschen konnten über Kurse der Ev. Erwachsenenbildung ihre digitalen Fähigkeiten ausbauen, 
um in der Krise wenigstens online an manchen Aktivitäten partizipieren zu können. Ein wichtiger 
Schritt zur Teilhabe.  
 
Für das Jahr 2021 haben sich die digitalen Angebote sprunghaft erhöht: Aus den Plandaten für 2021 
konnten wir errechnen, dass sich die Zahl der für 2021 geplanten digitalen Bildungsangebote auf  
ca. 1000 erhöhen wird (2019 hatten wir im gesamten Jahr nur 112). Auch die Teilnehmerschaft,  
z. B. bei digitalen Abendveranstaltungen zu (inter-) religiösen Themen, hat sich deutlich verändert: 
Es werden Menschen außerhalb Westfalens erreicht, auch Personen anderer Religionen „trauen“ 
sich auf diesem Weg eher. Ob wir mittelfristig eine Verjüngung und Diversifizierung erleben, wird 
auszuwerten sein. Andererseits ist nicht alles digital machbar. Manche Themen brauchen das ana-
loge Miteinander, wie z. B.  stärker selbsterfahrungsbezogene Kurse („Wir Kinder der Kriegskinder“) 
oder auch das Experimentieren an einem Dritten Ort (kirchenpädagogische Angebote, Besuche bei 
anderen Religionsgemeinschaften). Die Zukunft wird in einem guten Mix aus digitalen, analogen 
und Blended Learning Angeboten bestehen. 
 



3.3  Vernetzung und Kooperationen 
 
Evangelische Erwachsenenbildung entfaltet ihre Stärke in einem Netzwerk mit vielen anderen öf-
fentlichen und zivilgesellschaftlichen Playern. Politisch agiert das EBW Seite an Seite mit dem 
Schwesterwerk in Düsseldorf, dem Evangelischen Erwachsenenbildungswerk Nordrhein. Auch mit 
der Katholischen Erwachsenen- und Familienbildung in NRW hat sich eine vertrauensvolle Zusam-
menarbeit entwickelt. Das Qualitätsmanagement und weitere Themen werden von Jahr zu Jahr en-
ger mit dem EBW verzahnt und gemeinsam vorangebracht. Darüber hinaus gibt es kaum gesell-
schaftliche Sektoren, die nicht irgendwo mit uns vernetzt sind: Öffentliche Büchereien, Museen, 
Flüchtlingshilfen, Migrantenorganisationen, Moscheevereine, Universitäten, Umweltverbände etc. 
Viele Rückmeldungen zeigen, dass wir in all diesen Zusammenhängen als evangelische Einrichtung 
in der Öffentlichkeit identifiziert und wahrgenommen werden. 
 
4.  Evangelisches Familienbildungswerk Westfalen und Lippe e.V. (FBW) 
 
Evangelische Familienbildung stärkt, unterstützt und begleitet Frauen, Männer und Kinder durch 
Angebote des lebenslangen Lernens in der Gestaltung ihres Lebens. Ein besonderer Fokus liegt da-
bei auf der Entwicklung der Erziehungskompetenz von (jungen) Männern und Frauen. Als Evangeli-
sche Familienbildung schließt dies die Entwicklung der Kompetenz zur religiösen Erziehung implizit 
und explizit ein. Ihre religionspädagogischen Angebote fördern die religiöse Sozialisation vom Klein-
kindalter an, indem sie Eltern und Erziehungsberechtigte zur religiösen Erziehung befähigen. Als An-
gebote der Fort- und Weiterbildung werden Menschen unterstützt, die haupt- oder ehrenamtlich 
im pädagogischen Feld tätig sind, bei der Initiierung und Gestaltung von religiösen Lernprozessen. 
Evangelische Familienbildung ist immer Netzwerkarbeit. So gehört zu ihrem besonderen Profil, dass 
sie schwerpunktmäßig dezentral in Gemeinden, Wohnquartieren und Familienzentren mit den dort 
vorhandenen Netzwerkpartnern arbeitet. Damit ist die Ev. Familienbildung nah an der Lebenswirk-
lichkeit und den Lebensräumen ihrer Zielgruppen. 
 
Alle Einrichtungen der gemäß Weiterbildungsgesetz NRW und Jugendhilfegesetz geförderten Evan-
gelischen Familienbildung in Westfalen und Lippe sind im Evangelischen Familienbildungswerk 
Westfalen und Lippe e.V. (FBW) zusammengeschlossen. Als nach dem Weiterbildungsgesetz aner-
kannter Träger der Familienbildung ermöglicht das FBW seinen Mitgliedseinrichtungen in landes-
kirchlicher, kreiskirchlicher, gemeindlicher und selbstständiger Trägerschaft eine qualifizierte Arbeit 
vor Ort mit Fördermitteln von mehr als 2 Millionen Euro im Jahr 2020. 
 
Wie andere Bildungs- und Weiterbildungseinrichtungen auch, hat die Corona-Pandemie die Arbeit 
des FBW und seiner Mitgliedseinrichtungen vor große Aufgaben gestellt. Im Berichtszeitraum 
2020/21 mussten Angebote ausfallen bzw. in alternative präsentische oder digitale Formate trans-
formiert werden. Schutz- und Hygienekonzepte für eigene oder fremdgenutzte Räumlichkeiten 
wurden entwickelt und umgesetzt. Über das Land NRW sind Fördermittel für geplante, aber auf-
grund der Corona-Pandemie nicht durchgeführte, Veranstaltungen gewährt worden. Dazu zählen  
u. a. die Projektmittel für die Arbeit mit jungen Familien, z. B. Elternstart NRW. Als Werk hat das 
FBW die Leitungen der Mitgliedseinrichtungen in Organisations- und Finanzfragen beraten und Pä-
dagoginnen und Pädagogen in der Entwicklung neuer (digitaler) Formate unterstützt. Insgesamt hat 
die Pandemie die Digitalisierung vorangetrieben und neue Formate hervorgebracht. Dessen unbe-
nommen wurden aber auch die Grenzen der Digitalisierung gerade in der Bildungsarbeit mit jungen 
Kindern und ihren Erziehungsberechtigten deutlich. Im Folgenden einige exemplarische Beispiele 
für die Angebote in Corona-Zeiten: 



4.1  Berufliche Qualifizierung digital und in Präsenz mit Schutzkonzepten 
 
Die Evangelische Familienbildung im Kirchenkreis Dortmund entwickelte berufliche Qualifizierungs-
maßnahmen von Beschäftigten in Tageseinrichtungen für Kinder und im Offenen Ganztag in Prä-
senz und als Onlineveranstaltungen. Um gerade die Menschen zu stärken, die in den für die Gesell-
schaft und für Familien immens wichtigen und systemrelevanten Bereichen tätig sind, wurden Fort-
bildungsangebote unter Einhaltung von Hygieneschutzkonzepten fortgeführt. Themen wie „Kon-
fliktgespräche führen“, „Erziehen mit Respekt“ und „Demokratieförderung“ konnten so weiterhin in 
Präsenz angeboten werden. Die Langzeitfortbildung „Gesundheit, Achtsamkeit und Mitgefühl in 
modernen KiTas“ wurde im Jahr 2020 je nach aktuell geltender Coronaschutzverordnung des Lan-
des NRW als Präsenz- und Onlineveranstaltung durchgehend weitergeführt. 
 
4.2  Religionspädagogische Bildung unter den Bedingungen der Pandemie 
 
Die Evangelische Familienbildung im Kirchenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken hat Familien zum Os-
terspaziergang eingeladen. Ein Osterspaziergangs-Heft wurde entwickelt, mit dem Familien eingela-
den wurden, auf dem Weg immer wieder Halt zu machen, ein Kapitel der Ostergeschichte zu lesen 
und kleine Aufgaben durchzuführen. Die Ergebnisse konnten im Heft eingetragen oder hineinge-
malt werden. Wer seine Ergebnisse zurückgemailt hat, nahm an einer Verlosung teil. Nun haben 
viele Familien eine persönliche Osterbibel zuhause – natürlich in kindgerechter Sprache. 
 
4.3  Elternbildung digital 
 
VäterZeit.digital: Mehrtagesveranstaltungen in Präsenzform konnten Corona bedingt weitestge-
hend nicht stattfinden. Vormals geplante Abendveranstaltungen für Väter in den Kindertagesein-
richtungen wurden, soweit möglich, digital durchgeführt. VäterZeit.digital ist ein neues, 14-tägig 
stattfindendes überregionales Angebot der Familienbildung im Institut für Kirche und Gesellschaft. 
Das Angebot wendet sich an Väter mit Kindern unterschiedlichen Alters. Die digitalen Formate er-
möglichen es den Vätern, u. a. über ihre Wahrnehmungen, Erfahrungen und Sorgen im Umgang mit 
dem Thema Corona zu sprechen und ihren Beitrag im Familiensystem mit anderen Vätern zu the-
matisieren. Die Rückmeldungen der Väter sind positiv, zeigen aber auch das Bedürfnis, sich wieder 
physisch präsent treffen zu dürfen und mit ihren Kindern an Vater-Kind-Wochenenden teilzuneh-
men.  
Café Knirps - der offene Elterntreff im Kirchenkreis Unna - geht ebenfalls als Online Format mit ver-
schieden Themenabenden weiter; z. B.: „Spielend lernen“, „Mein Baby beruhigen“ und „Ernährung, 
Tischregel und Esskultur“. Lern-, Ernährungs- und Entwicklungsthemen für Babys und Kleinkinder 
werden besprochen. Die Kursleitung erläutert in entspannter Atmosphäre Lösungsansätze für die 
täglichen Herausforderungen von Eltern.  
 
Eine strukturelle Herausforderung besteht darin, dass der Prozess der Zusammenführung des Evan-
gelischen Erwachsenenbildungswerkes und des Evangelischen Familienbildungswerkes durch die 
Corona-Pandemie ebenfalls verzögert worden ist. Wir hoffen sehr, dass sich in diesem Jahr eine 
tragfähige Struktur und Organisation für das Evangelische Familienbildungswerk abzeichnet, die für 
die Durchführung der Bildungsarbeit unserer Mitglieder zwingend notwendig sind. 
 



5. Amt für Jugendarbeit der Evangelischen Kirche von Westfalen 
 
Die Arbeit der Evangelischen Jugend von Westfalen war im vergangenen halben Jahr – wie bereits 
im zweiten und dritten Quartal des Jahres 2020 – massiv von der Covid-19 Pandemie betroffen. Ins-
besondere auf Seiten der Kinder und Jugendlichen kommt es immer häufiger zu Perspektivverlus-
ten, Resignation und psychosomatischen Auffälligkeiten, so wie es die Studien des Deutschen Ju-
gendinstituts „Kindsein in Zeiten von Corona“ (https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/das-
dji/themen/Familie/DJI_Kindsein_Corona_Erste_Ergebnisse.pdf), die „COPSY-Studie“ der Universi-
tätsklinik Hamburg-Eppendorf und zuletzt die Studie der Bertelsmann Stiftung „Das Leben von jun-
gen Menschen in der Corona-Pandemie“ eindrücklich belegen. Insbesondere mit Blick auf diese 
Herausforderungen war es dem Amt für Jugendarbeit wichtig, die Kolleginnen und Kollegen in Kir-
chenkreisen und Kirchengemeinden in ihrem Dienst mit der Zielgruppe zu unterstützen. Diesbezüg-
lich erklärt sich die massive Zunahme des z. T. sehr komplexen (coronaspezifischen) Beratungsbe-
darfs sowohl der Offenen Arbeit als auch in der Jugendverbandsarbeit. Jenseits dieser unmittelbar 
mit der Pandemie korrelierenden Aufgaben, hat das Amt für Jugendarbeit im vergangenen halben 
Jahr inhaltliche Schwerpunkte gesetzt, die genuine Aufgaben fortgeführt und neue Pilotprojekte 
entwickelt. Zu den gemeinsam verantworteten Projekten des Amtes für Jugendarbeit und anderen 
Netzwerkpartnern gehören der digitale Studientag zum Thema „Was glaubst du?“ für Mitarbei-
tende in der Konfirmandenarbeit sowie die Beteiligung an der 10. Schülerinnen-/Schülerakademie.  
 
Auf den wachsenden Unterstützungsbedarf im Themenfeld „sexualisierte Gewalt“ hat das Amt für 
Jugendarbeit mit einer Reihe von Onlineseminaren zu unterschiedlichen Themen reagiert. Inhaltlich 
wurden u. a. die Themen Kirchengesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt, Jugendmedienschutz 
und Institutionelle Schutzkonzepte aufgegriffen.  
 
Mit der Online-Reihe „Jugendarbeit digital“ wurde ein kompaktes Tool zur Qualifizierung von Fach-
kräften in der Jugendarbeit entwickelt. Neben einer Einführung in das Arbeiten mit ZOOM und Pad-
let wurden ebenfalls die adäquate Nutzung der Social-Media-Kanäle sowie die grundsätzliche Ent-
wicklung digitaler Formate berücksichtigt.  
 
Im März 2021 startete das Pilotprojekt „Lernende Gemeinschaften“ im Kontext der Jugendarbeit. 
Acht Teams aus Westfalen und zwölf Teams aus dem Bundesgebiet lernen mit- und voneinander, 
um maßgeschneiderte Konzepte für die Zukunft ihrer Jugendarbeit zu entwickeln. Auf der Basis von 
vier Beratungswochenenden in einem Abstand von je sechs Monaten sowie von kontinuierlichem 
Umsetzungscoaching entwickeln sie neue Wege, um jungen Menschen Glaubensräume – unter Be-
rücksichtigung des Zusammenspiels von Spiritualität, Struktur und Beziehungen – zu eröffnen.  
 
Die Pandemie wirkt sich ebenfalls intensiv auf das Diakonische Jahr aus. Hat die beschleunigte Digi-
talisierung einerseits viel ermöglicht, so gilt es gleichermaßen auch „digitale Ermüdungserscheinun-
gen“ inkl. eines Motivationsverlusts auf Seiten der Freiwilligen zu konstatieren. Letztere haben ei-
nen intensiven Beratungsbedarf, welchem mit einer umfassenden Begleitung Rechnung getragen 
wird. Die Unerlässlichkeit der pädagogischen Begleitung im Freiwilligendienst ist ebenfalls ein zent-
rales Thema im neuen „Praxishandbuch Freiwilligendienst. Einsatz und Begleitung von Freiwilligen 
in christlichen Einrichtungen“. 
 
Zu guter Letzt war das Amt für Jugendarbeit aufgrund der seit Ende Juli vakanten Jugendpfarrstelle 
herausgefordert. Dies hat insbesondere zu einer Mehrbelastung aufgrund von nicht delegierbaren 
Aufgaben auf Seiten des Geschäftsführers und stellvertretenden Amtsleiters geführt.  



6.  Studierendenpfarrkonferenz Westfalen (SPK) 
 
Auch im Jahr 2021 steht die Arbeit der Studierendenseelsorge im Bereich der Evangelischen Kirche 
von Westfalen durch die Corona-Pandemie vor großen Herausforderungen. Die aktuell laufende 
dritte Infektionswelle macht persönliche Begegnungen kaum möglich. Es gelten an den Standorten 
strenge Hygienekonzepte. Die Hochschulen in unserem Einzugsgebiet haben weiterhin den Betrieb 
auf das Nötigste reduziert. Das gesamte Wintersemester 2020/21 wurde auf digitale Plattformen 
verlegt. Auch das Sommersemester 2021 wird an den westfälischen Hochschulen ein überwiegend 
digitales Semester mit kurzen, kontrollierten Präsenzphasen ausschließlich für Studienanfängerin-
nen und Studienanfänger sein. Das macht das Erreichen/Ansprechen gerade dieser Zielgruppe sehr 
kompliziert. Die verfassten westfälischen Studierendengemeinden in Bielefeld, Bochum, Dortmund, 
Münster, Paderborn und Siegen entwickeln ihr Veranstaltungsprogramm auch im ersten Halbjahr 
2021 notgedrungen überwiegend online. Andachten, Gebete, künstlerische Darbietungen, Tagesim-
pulse, Themenabende, Diskussionsrunden, Spieleabende, internationale Treffs, ökumenische Dia-
logabende oder Gottesdienste finden ihren Platz auf der Plattform Zoom, auf Instagram oder  
YouTube. 
 
Die gemeinsamen Konferenzen aller Studierendenpfarrerinnen und Studierendenpfarrer und Päda-
gogischen Mitarbeitenden der Evangelischen Kirche von Westfalen werden weiterhin digital abge-
halten. Mit flexiblen Kombinationen von Home-Office und Präsenztagen schützen die Evangelischen 
Studierendengemeinden die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden größtmöglich. 
 
Die seelsorgliche Begleitung und die finanzielle Beratungsarbeit für internationale Studierende wird 
per Telefon und E-Mail-Verkehr geleistet. Durch den Zusammenbruch des studentischen Arbeits-
markts ist der Beratungsbedarf stark angestiegen. Internationale Studierende haben seit Monaten 
kaum noch Möglichkeiten, durch Nebenjobs ihr Studium zu finanzieren. Stetig steigende Schulden 
führen schlimmstenfalls zur Aufgabe der eigenen Ausbildung. Die Evangelischen Studierendenge-
meinden können bezeugen, dass ein Lockdown die Bildungsgerechtigkeit negativ beeinflusst. Unter 
den Studierenden wächst das Gefühl der Isolation und Vereinsamung. Es besteht eine große Sehn-
sucht nach Gemeinschaft außerhalb der digitalen Welt. Das studentische Leben, an der Uni oder in 
der Freizeit, wird sehr vermisst. Die Studierenden sind im Wortsinn „Zoom-müde“. 
 
Die Studierendenseelsorge will auch im Pandemiejahr 2021 Anlaufpunkt und Heimat, Bildungsplatt-
form und Gemeinde für Studierende sein. Wir suchen neben allem Digitalen auch nach Veranstal-
tungsformen, die an größtmöglicher Gesundheits-Verantwortung orientierte Formen persönlicher 
Begegnung ermöglichen. Viele Ideen aus den einzelnen Evangelischen Studierendengemeinden ha-
ben sich dabei bereits bewährt (Walk and Talk, gemeinsame Radtour, Minigolfturniere, Open-Air-
Gottesdienste etc.). Wir müssen die Kontinuität in der Zusammenarbeit mit „Brot für die Welt“ und 
dem Studierendenbegleitprogramm sichern (Ruhestand der bisherigen Stelleninhaberin Mitte 
2021). Die bereits erfolgten Einsparungen und Stellenreduktionen im Gemeindeassistenzbereich 
einiger Evangelischen Studierendengemeinden, der finanzielle Spardruck und die unklare, weil noch 
prozesshafte Strukturdiskussion innerhalb der EKvW sind dabei zusätzlich zur Pandemie eine große 
Herausforderung.  
 
 
  



Leitungsfeld IV  |  Ökumene 
 
 
1. Corona als Weckruf 
 
1.1  Globale Lieferketten  
 
Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass viele zehntausende Näherinnen in den Textilfabriken 
Asiens über Nacht ihre Existenzgrundlage verloren haben. Sie und ihre Familien fielen ins Boden-
lose, da Modeunternehmen, auch aus Deutschland, bereits bestellte Ware nicht bezahlten. Diese 
massiven Folgen für die Näherinnen zeigen beispielhaft, wie wichtig es ist, dass Unternehmen Ver-
antwortung für Menschenrechte entlang ihrer Lieferketten übernehmen. Auch deswegen setzen 
wir uns als Evangelische Kirche von Westfalen öffentlich für ein Lieferkettengesetz ein. Im Rahmen 
der Kampagne für Saubere Kleidung, deren Koordination seit 1. Juli 2020 beim Amt für Mission, 
Ökumene und Weltverantwortung (MÖWe) liegt, werden die Näherinnen unterstützt und der Dia-
log mit Modeunternehmen gesucht. 
 
1.2  Verschuldung  
 
Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass hochverschuldete Entwicklungsländer deutlich mehr Geld 
für den Schuldendienst ausgeben als für die Gesundheitsversorgung. Durch die Klimakrise werden 
viele arme Staaten von immer heftiger und häufiger werdenden Naturkatastrophen getroffen. Die 
Beseitigung der Schäden und der Wiederaufbau ist eine immense Herausforderung für die Schul-
dentragfähigkeit dieser Staaten. Bei solchen Katastrophen braucht es ein Schulden-Moratorium, 
wie es das Bündnis „Erlassjahr.de – Entwicklung braucht Entschuldung“ fordert, in dem die westfäli-
sche Kirche und viele Kirchenkreise und Gemeinden Mitglied sind. 
 
1.3  Hotspot Fleischindustrie 
 
Der massenhafte Corona-Ausbruch in der Fleischindustrie hat gezeigt, welche Auswirkungen arglo-
ses Konsumverhalten und desolate Produktionsbedingungen zeitigen. Arbeitskräfte besonders aus 
Osteuropa werden ausgebeutet und ihre Würde wird durch Unterbringungs- und Arbeitsbedingun-
gen verletzt. Auch in den Ländern unserer Partnerkirche Argentinien, Paraguay und Uruguay hat 
dieses System massive Folgen. Für den Anbau von Soja, hierzulande als Futtermittel importiert, 
werden Menschen gewaltsam vertrieben, Wälder großflächig gerodet, Pestizide gefährden die Ge-
sundheit. Die Evangelische Kirche von Westfalen setzt sich für eine Abkehr vom System Billigfleisch 
und für eine nachhaltige Landwirtschaft und eine neue Wertschätzung der Lebensmittel ein. 
 
2.  Ökumene in Zeiten von Corona  
 
2.1  Digitale Ökumene 
 
In der Corona-Pandemie hat sich im Amt für MÖWe der neue Arbeitsbereich „Digitale Ökumene“ 
gebildet, der die Chancen und Möglichkeiten des digitalen Raums für die ökumenische Zusammen-
arbeit auslotet und erprobt. Digitale Formate ermöglichen spirituelle Gemeinschaft und weltweite 
Projektzusammenarbeit mit Teilnahmemöglichkeiten und Ausstrahlung über traditionell definierte 
Teilnehmendenkreise hinaus.  
 



Digitale Projekte sind geeignet, strukturelle Ungleichheiten in den Finanzierungs- und Partizipati-
onsmöglichkeiten Beteiligter aus Nord und Süd zu überwinden, was beispielsweise das internatio-
nale, virtuelle Chorprojekt „We shall overcome“ auf den YouTube-Kanälen von VEM und EKvW 
zeigt. Interprofessionell angelegte Projekte im Bereich digitaler Ökumene eröffnen die ökumenische 
Chance, Musikerinnen und Musiker unterschiedlicher musikalischer und kultureller Prägung aus ei-
ner Region wie auch Teilnehmende weltweit in Projekten transkulturellen musikalischen Gemein-
deaufbaus zusammenzubringen.  
 
2.2  Ökumenische Kirchenpartnerschaften 
 
Die durch Corona bedingten Reisebeschränkungen haben die langjährigen Ökumenischen Partner-
schaften betroffen. Lange geplante Delegationsreisen von oder zu den Partnerkirchen mussten 
kurzfristig storniert und verschoben werden – mit Trauer, Enttäuschung und zuweilen erheblichen 
finanziellen Einbußen auf beiden Seiten. Zugleich werden auf neuen Wegen der Kommunikation 
Nähe und Geschwisterlichkeit, Solidarität und Nächstenliebe erlebt. Digitalisierung und Versorgung 
auch ländlicher Regionen mit Mobilfunk weltweit erleichtern Kommunikation und Zusammenarbeit 
via Mail und Social Media. 
 
2.3  Gerechter Zugang zu Impfstoffen  
 
Bis Ende Februar hatten sich die wohlhabenden Länder der Welt mit 16 Prozent der Weltbevölke-
rung bereits etwa 60 Prozent der im Jahr 2021 zu produzierenden Impfstoffdosen reserviert. 
Deutschland kam bis dahin auf ca. 300 Millionen Impfdosen für 83 Millionen Bürgerinnen und Bür-
ger – die Afrikanische Union zum Vergleich jedoch auf nur knapp 300 Millionen Impfdosen für mehr 
als 1,2 Milliarden Menschen. Darunter leiden auch unsere Partnerkirchen. Impfstoffe müssen unab-
hängig von der wirtschaftlichen Potenz eines Landes für alle Menschen zugänglich sein (vgl. 
https://www.ekd.de/kirchenapp/brot-fuer-die-welt-fordert-gerechte-impfstoff-verteilung-
63111.htm). 
 
2.4  Brot für die Welt: Kollekten 
 
Die Corona-Situation stellt Brot für die Welt vor die erhebliche Herausforderung, die dringend not-
wendigen Kollekten zu Erntedank und Heiligabend zu sammeln. Der Unterstützungsbedarf ist auf-
grund der schwierigen Lage für viele Menschen im Globalen Süden besonders hoch. Dank der krea-
tiven und auch nachträglichen Unterstützung vieler Gemeinden durch Spenden konnte diese finan-
zielle Lücke etwas ausgeglichen werden.  
 
2.5  Vereinte Evangelische Mission (VEM) als solidarische Gemeinschaft 
 
Der durch Corona bedingte beispiellose weltweite Lockdown hat unsere Partnerkirchen aufgrund 
der mangelnden Leistungsfähigkeit staatlicher Gesundheitssysteme und fehlender sozialer Absiche-
rung in vielen Ländern ungleich härter von medizinischen, sozialen und ökonomischen Folgeschä-
den der Covid-19-Pandemie getroffen als die Kirchen in Deutschland. Die Solidarität in den interna-
tionalen Netzwerken, in denen wir mit unseren Partnerkirchen in Afrika, Amerika, Asien und Europa 
verbunden sind, hat sich in der Corona-Krise auf vielfache Weise bewährt. Viele Erfahrungen wech-
selseitiger Anteilnahme, Fürbitte, Unterstützung und Nothilfe haben Beziehungen vertieft und ge-
stärkt.  
 



Besonders gilt dies für die internationale Gemeinschaft der Vereinten Evangelischen Mission (VEM). 
Den von Corona besonders hart betroffenen Mitgliedskirchen der VEM wurden 2020/21 über die 
VEM - Corona Task Force bislang ca. 2,5 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt. Davon wa-
ren 1 Million Euro VEM-Nothilfemittel, 560.000 Euro Sondermittel der Deutschen Mitgliedskirchen, 
310.000 Euro Covid-19-Unterstützung der Partnerschaftsgruppen aus Kirchenkreisen.  
 
Alle Erwartungen übertroffen hat die Solidaritätsaktion „Care and Share“. Aus den Spenden Kirchli-
cher Mitarbeitender aus dem aktiven Dienst wie aus dem Ruhestand im Rheinland und in Westfalen 
konnten Mitarbeitende in den afrikanischen und asiatischen VEM-Geschwisterkirchen mit Mitteln 
in Höhe von ca. 500.000 Euro unterstützt werden.  
 
2.6  VEM-Vollversammlung 2022 
 
Im Jahr 2021 jährt sich die Transformation der Vereinten Evangelischen Mission (VEM) von einer 
„Deutschen Missionsgesellschaft“ zu einer internationalen Gemeinschaft von Kirchen in der Mission 
zum 25. Mal. Die Evangelische Kirche von Westfalen hat als gastgebende Kirche zur Jubiläums-Voll-
versammlung nach Villigst eingeladen. Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Vollversammlung in 
Villigst ein Jahr später vom 23. September bis 1. Oktober 2022 stattfinden. 
  
2.7  UCC-Forum 2020: „Kirche bleibt öffentlich!“  
 
Das 20. UCC-Forum in Haus Villigst – jährlicher Treffpunkt für die westfälisch-amerikanische Part-
nerschaft zwischen der EKvW und der United Church of Christ in Ohio, Indiana und Kentucky (UCC) 
– tagte 2020 als zweitägiges Online-Seminar. „Church goes public/Kirche bleibt öffentlich“ lautete 
das Thema. „We need to go public“ gilt für Kirche auf beiden Kontinenten: öffentlich gelebter und 
bezeugter Glaube im Engagement für die Liebesbotschaft Jesu, die auch den Konflikt nicht scheut, 
Unrecht benennt und die kritische Auseinandersetzung mit eigenen Privilegien sucht. Das wurde 
besonders bei der Diskussion über weiße Privilegien und strukturellen Rassismus in den USA und in 
Europa deutlich.  
 
2.8 „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ und Plakatkampagne #beziehungsweise 
 
Im Jahr 2020 ist die EKvW dem Verein „2021 – 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ beige-
treten. Der Verein erinnert an die erste urkundliche Erwähnung jüdischen Lebens nördlich der Al-
pen im Jahr 321 und nimmt dies zum Anlass, jüdisches Leben zu stärken und einen starken Akzent 
gegen den erstarkenden Antisemitismus zu setzen. Die EKvW beteiligt sich an diesem Erinnerungs-
jahr auf allen ihren Ebenen und mit unterschiedlichsten Formaten – Konzerte, Vorträge, Ausstellun-
gen, Begegnungen u.v.m. Dazu gehört auch die bundesweite Kampagne „#beziehungsweise“. Unter 
der Überschrift „jüdisch und christlich – näher als du denkst“ weisen Plakate Monat für Monat da-
rauf hin, in welch engem Zusammenhang jüdische und christliche Feste, jüdischer und christlicher 
Glaube miteinander stehen. Katholische (Erz-) Bistümer und Evangelische Landeskirchen haben eine 
gemeinsame NRW-Version der Plakate entwickelt.  
 
2.9  Öko-faire Orangen – Mediterranean Hope 
 
Ein Anliegen des Bundes der Evangelischen Kirchen in Italien, zu dem auch die Waldenser Kirche ge-
hört, besteht darin, den Absatz öko-fairer Orangen der Kooperative SOS Rosarno zu stärken. Ernte-
helfer, meist Geflüchtete, sind bei SOS Rosarno mit einem regulären Arbeitsvertrag angestellt. 



Zudem wird über einen Preisaufschlag die Arbeit von Mediterranean Hope um Rosarno finanziell 
unterstützt. So werden z. B.  die Fahrräder der Erntehelfer mit Lampen ausgestattet. In Westfalen 
wurde vom Amt für MÖWe gemeinsam mit vielen Kirchengemeinden und -kreisen, Fairhandelsge-
sellschaften, Weltläden u.v.m. seit Anfang Dezember 2020 fast 50 Tonnen Orangen verteilt und ver-
kauft. Zudem wurde in Vorträgen über die ausbeuterischen Arbeitsbedingungen und die unwürdige 
Lebenssituation der Erntehelfer auf den Orangenplantagen Süditaliens informiert. 
 
2.10  Persischsprachige Seelsorge 
 
Dank des Engagements der Kirchenkreise Paderborn, Steinfurt-Coesfeld-Borken, Soest-Arnsberg 
und Tecklenburg konnte die Arbeit der persischsprachigen Seelsorge in Westfalen verstetigt wer-
den. Pastor Mehrdad Sepehri Fard hat die neu eingerichtete Fachstelle übernommen, die in Pader-
born angesiedelt ist. Von hier aus begleitet er einige hundert Menschen, deren Muttersprache Farsi 
ist. In den vier beteiligten Kirchenkreisen werden regelmäßig Gottesdienste angeboten, mehrmals 
wöchentlich finden Tauf- und Glaubenskurse statt. Mehrdad Sepehri Fard knüpft darüber hinaus 
gerne Kontakt zu noch nicht beteiligten Kirchenkreisen. Das Angebot der persischsprachigen Seel-
sorge ist auch in Zentralen Unterbringungseinrichtungen sehr gefragt, bei Beerdigungen sowie in 
Gemeinden, in denen Geflüchtete aus Iran oder Afghanistan leben. 
 
2.11  Syrisch-Orthodoxe Kirche: Körperschaft des öffentlichen Rechts 
 
Am 25. März 2021 hat die Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Deutschland 
in ihrem ersten Amtsblatt (1/2021) auf der Homepage der Erzdiözese ihre Kirchenverfassung veröf-
fentlicht und sich damit als Körperschaft des öffentlichen Rechts konstituiert. Damit ist der 2016 be-
gonnene und von der EKvW unterstützte Weg zur Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen 
Rechts erfolgreich zum Abschluss gekommen. Seit 1979 ist die Syrisch-Orthodoxe Kirche von Antio-
chien in Deutschland als Verein organisiert. 1997 wurde in dem im Jahr zuvor erworbenen ehemali-
gen Dominikanerkloster in Warburg die Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in 
Deutschland gegründet mit Sitz im Kloster St. Jakob von Sarug in Warburg. Die Kirche umfasst rund 
60 Kirchengemeinden und insgesamt ca. 100.000 Gemeindeglieder im gesamten Bundesgebiet. 
 
2.12  Ökumenische Handreichung „Gemeinsame Feier der Taufe“ 
 
Die Gemeinsamen Aufrufe der Landeskirchen und Bistümer in NRW 2017 haben jetzt zu einem 
wichtigen Fortschritt im ökumenischen Miteinander der pastoralen Arbeit geführt. Auf Initiative des 
Erzbischofs von Paderborn, Hans-Josef Becker, hat eine ökumenische Arbeitsgruppe mit federfüh-
render Beteiligung unseres Ökumene-Dezernats und des Amtes MÖWe eine gemeinsame evange-
lisch-katholische Handreichung für eine „Gemeinsame Feier der Taufe“ erarbeitet. Seit Mai 2021 
steht sie den Kirchengemeinden im Erzbistum Paderborn, Bistum Essen und den Landeskirchen in 
NRW zur Verfügung – zunächst für eine dreijährige Erprobungszeit. Damit können konfessionsver-
bindende Familien und Paare erstmals flächendeckend die Taufe ihrer Kinder in einer gemeinsamen 
Taufliturgie feiern unter Beteiligung der ordinierten oder geweihten Amtsträgerinnen und Amtsträ-
ger der evangelischen und katholischen Kirche.  
 
 
 
 
 



3.  Das Institut für Gemeindeentwicklung und missionarische Dienste (igm)  
 
Wie alle Bereiche unserer Kirche wurde auch die Arbeit des Instituts für Gemeindeentwicklung und 
missionarische Dienste (igm) unvermittelt und grundlegend von der Corona-Pandemie getroffen. 
Die erforderliche Absage analoger Formate führte in vielen Bereichen zur spontanen Entwicklung 
digitaler Formate (digitale Teamsitzungen, Webinare etc.) und setze viel Kreativität frei. Eine Ar-
beitsgruppe „Online-Seminare“ wurde eingerichtet, die die Möglichkeiten einer verstärkten Nut-
zung des digitalen Raumes erprobt. 
 
3.1  Werkstatt Bibel 
 
Wie schon vor Corona hat die Werkstatt Bibel in diesem Jahr auch wieder eine Fastenaktion per 
Messenger-Dienst sowie auf den Social-Media-Plattformen Facebook und Instagram ins Leben geru-
fen. Unter dem Motto #40Tage #40Orte wurde jeden Tag ein „biblischer“ Ort vorgestellt und in Be-
ziehung zum eigenen Leben gebracht. Mit dem Beginn der Pandemie im März wurden dann die je-
weiligen Posts tagesaktuell angepasst und konnten einen immer größer werdenden Kreis von Men-
schen erreichen. Wegen der positiven Resonanz wurde die Aktion bis zum Sonntag nach Ostern 
Quasimodogeniti verlängert. Gerade die zunehmende Online-Aktivität von Kirchengemeinden hat 
dazu geführt, dass die Aktion bekannter wurde und mehr Menschen mit biblischen Texten errei-
chen konnte. 
 
3.2  Gemeindeberatung 
 
Die Gemeindeberatung erprobt Online-Beratungsformate: Die Beratung z. B. einer 15-köpfigen 
Steuerungsgruppe in einem komplexen regionalen Entwicklungsprozess ist auch als Videokonferenz 
wirksam. Empathie, präzise Kommunikation auf Augenhöhe und gute Ergebnisse sind digital mög-
lich. Schon mit Beginn der Pandemie hat sich die Gemeindeberatung mit den Chancen und Risiken 
der Videoberatung auseinandergesetzt und dazu zwei Fachartikel veröffentlicht. Hinzu kamen zwei 
Fachartikel rund um das Thema Beratung in und nach der Krise. Erste Erfahrungen der Videobera-
tung wurden meist im zahlenmäßig kleineren Rahmen gemacht. Hier ging es fachlich darum, die 
analogen Kompetenzen in den virtuellen Raum zu holen. Wichtig war es im Ganzen, Gemeinden 
und kirchliche Institutionen in der Krise mit ihren Herausforderungen nicht alleine zu lassen. 
 
3.3  Offene Kirche 
 
Im Arbeitsbereich „Offene Kirche“ ist das neu entstandene Interesse vieler Gemeinden am Angebot 
der „Offenen Kirchen“ positiv hervorzuheben, das von vielen Menschen wahrgenommen wurde. 
Unterstützt werden sie hierbei vom igm durch die Bereitstellung spiritueller Materialien etc., die 
auch auf www.offene-kirchen.info heruntergeladen werden können. 
 
3.4  Kirche Kunterbunt 
 
Im Bereich „Kirche Kunterbunt“ wurden „kreative Ideen für die Corona-Zeit“ entwickelt, um Fami-
lien auch zuhause die Durchführung einer Kirche Kunterbunt zu ermöglichen. So wurden z. B. die 
Nachstellung der „Ostergeschichte mit Playmobilfiguren“, eine „Konfettisegenkanone“ oder ein 
„Sorgenglas für schwere Tage“ entworfen und online unter www.kirche-kunterbunt.de bereitge-
stellt. Darüber hinaus konnten Veranstaltungen, die von ihrem Ansatz her eigentlich auf Präsenz an-
gelegt waren, digital durchgeführt werden (siehe den Erfahrungsbericht zum „biblischen Whisky-



Tasting“ unter: https://www.amd-westfalen.de/fileadmin/dateien/dateien_amd/genussvoll_glau-
ben/bibl._Whisky-Tasting_als_Videokonferenz.pdf 
 
3.5  Sekten- und Weltanschauungsfragen 
 
Auch in diesem Arbeitsbereich drängten sich die Fragen nach digitalen Angeboten stärker in den 
Vordergrund. Die Motivation steigt, anstatt digitale Texte online zu stellen eher kurze Videos zu ak-
tuellen Themen zu erstellen. Die Selbstverständlichkeit digitaler Arbeitsformen hat auch zu Überle-
gungen geführt, beispielsweise für eine Veranstaltung zu Pluralität im nächsten Jahr (als Auftrag aus 
der letzten Landessynode) die Vorträge als Video aufzunehmen. Das ersetzt zwar keine leibhaftige 
Anwesenheit, ermöglicht aber Durchführung und Präsentation selbst beim Ausfall von Referentin-
nen und Referenten. 
 
4.  Kooperationsprozess MÖWe und igm  
 
Der Kooperationsprozess von igm und MÖWe konnte in den vergangenen Monaten intensiviert 
werden. Bereits 2018 haben beide erste Gespräche aufgenommen, um sich auf den gemeinsamen 
Weg zu einem neuen Institut zu begeben. Dies geschah in der festen Überzeugung, dass beide von 
ihrem Auftrag sowie von ihrem Arbeits- und Themenspektrum her zusammengehören. So wurde 
zunächst der gemeinsame Auftrag neu benannt („Wer wir sind, was uns trägt und wie wir arbei-
ten“), um vom Auftrag her die Strukturen zu entwickeln, mit denen dieser in Zukunft bestmöglich 
erfüllt werden kann. Die Verbindung dieser Aufgabenbereiche entspricht der Struktur in den meis-
ten unserer Partnerkirchen in der weltweiten Ökumene. Damit wächst auch in der EKvW zusam-
men, was vom Auftrag her zusammengehört. 
 
   
   
  



Leitungsfeld V  |  Gesellschaftliche Verantwortung 
 
 
1.  Nachhaltige Entwicklung  
 
1.1  Transformation: Klima- und Energiepolitik 
 
Das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens ist nur durch ambitionierte Transformationspolitik 
erreichbar. Binnen zehn Jahren muss kurzfristig und konsequent umgesteuert werden. Dieser Pro-
zess stellt die Menschheit vor nie gekannte Aufgaben. Sie fordert auch das Handeln und Engagement 
der Kirchen. Dies trifft gerade auf NRW zu, das als Energieland mit seinem bedeutenden industriellen 
Kern, seiner komplexen Infrastruktur und hoher urbanen Dichte Prüfstand für Klimaschutz in 
Deutschland ist (vgl. https://klimadiskurs-nrw.de/). Soziale Spaltungen und wirtschaftliche Struktur-
brüche müssen vermieden werden. Entscheidend ist, die Programme zur Überwindung der Pande-
mie mit nachhaltigen Entwicklungszielen zu verknüpfen („green recovery“). Die Verschärfung der EU-
Ziele auf 55 – 60 Prozent CO2-Reduktion gegenüber 1990 lässt hoffen. Doch spiegeln Bundes- und 
Landespolitik das europäische Ambitionsniveau bislang nicht wider.  
 
Das Institut für Kirche und Gesellschaft (IKG) hat mit der Klimaallianz Deutschland ein Forderungs-
papier zur Bundestagswahl vorgestellt. Die Medien nahmen es mit großem Interesse auf. Beleuch-
tet werden 16 klimapolitisch wesentliche Bereiche: die energie- und klimapolitischen Rahmenset-
zungen und Instrumente (CO2-Bepreisung), Abbau schädlicher Subventionen, nachhaltige Finanz-
wirtschaft (EU-Taxonomie), industrielle Strukturentwicklung (Wasserstoffwirtschaft), der Ausbau 
der Erneuerbaren, Energieeffizienz. Beleuchtet werden auch Aspekte der Mobilitätswende, die 
Grundlagen eines sozial- und umweltgerechten Wohnungsbaus sowie der Nachhaltigkeitsbildung 
(vgl. http://www.kircheundgesellschaft.de/fileadmin/Dateien/Das_Institut/Aktu-
ell/KA_FP_Wahl2021_ebook_final.pdf). Mit dem Positionspapier zur Bundestagswahl ermutigt die 
Klimaallianz zu einer Politik, die der Gefahrenabwehr und Daseinsvorsorge dient und die gerechte 
Lastenverteilung zwischen Starken und Schwachen im Blick hat. Die Maßnahmen zur Pandemie-
überwindung zeigen, wozu Politik in der Lage ist, um Menschenleben zu retten. Dies lässt hoffen, 
dass auch beim Klima konsequenter gegengesteuert wird.  
 
Im Auftrag der Kirchen nahm das IKG zu den Entwürfen des NRW-Klimaschutzgesetzes und des NRW-
Klimaanpassungsgesetzes Stellung. Das angemahnte Kriterium der Sozialverträglichkeit bei Pro-
gramm- und Maßnahmenentwicklung wurde unterdessen in die Gesetzestexte aufgenommen.  
 
1.2  Klimaschutz in der EKvW  
 
Die Klimaschutzstelle der Evangelischen Kirche von Westfalen im IKG (www.kircheundklima.de) be-
reitet die Neuausrichtung der Klimaschutzstrategie mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2040 vor. 
Dazu gehören ein partizipativer Prozess beim Runden Tisch Klimaschutz, Themen-Workshops, Ex-
perten Hearings, Kooperation mit dem Geschäftsbereich Bau – Kunst – Denkmalpflege im Landes-
kirchenamt und dem e&u energiebüro gmbh. Die Zusammenarbeit mit den kreiskirchlichen Um-
weltbeauftragten und -ausschüssen wurde ausgebaut. 
 
Die Klimaschutzstelle ruft zur Beteiligung an gesamt-gesellschaftlichen Aktionen auf (Klima-Aktions-
tag,  Earth-Hour). Die Website KIRCHE+KLIMA wurde neu gestaltet und ein Fotowettbewerb etab-
liert, der künftig alle zwei Jahre stattfinden soll. Im April 2021 startete eine neue Staffel des 



kirchlichen Umweltmanagements „Der Grüne Hahn“. Dreizehn Gemeinden und drei kirchliche Ein-
richtungen beteiligen sich. Etwa ein Jahr lang werden die einzelnen Teams zusammenarbeiten, um 
dazu beizutragen, die Klimaschutzziele in der EKvW zu erreichen. 
 
Die Aktion „So viel du brauchst – Klimafasten“ (www.klimafasten.de) fand 2021 zum siebten Mal 
statt – in zwölf Landeskirchen und vier Diözesen. Von der EKvW ausgehend ist sie zu einer bundes-
weiten Aktion geworden, in der Kirchen ihre alte Tradition des Fastens mit dem Engagement für die 
Schöpfung verbinden. Wie beim „Klimapilgern“ liegt hier eine große Erwartung der Gesellschaft an 
die Kirche, ihre Traditionen neu zu interpretieren. Die Koordination obliegt in Kooperation mit dem 
Amt für MÖWe dem IKG. 
 
1.3  „Geht doch! Ökumenischer Pilgerweg für Klimagerechtigkeit“  
 
Die Evangelische Kirche von Westfalen initiiert und fördert die Klimapilgerbewegung seit 2015 (vgl. 
www.klimapilgern.de). Im August startet in Polen der 5. Klimapilgerweg unter Schirmherrschaft der 
Präses, er führt zur Klimakonferenz nach Glasgow. Dauerpilgernde aus ganz Deutschland laufen 
diese Strecke zu Fuß. Ihnen schließen sich auf Etappen Einzelne, Schulklassen und andere Gruppen 
an und verleihen dem Klimaschutz in und außerhalb der Kirche Gewicht. Schwerpunktthemen des 
5. Pilgerwegs sind Mobilität und Landwirtschaft. Das Projektbüro ist erstmals in der EKvW angesie-
delt.  
 
1.4  Land ist Leben 
 
Mit dem von EKvW und der Stiftung Umwelt und Entwicklung geförderten Modellprojekt „Land ist 
Leben“ werden seit Januar regionale Wertschöpfungsketten und regionale Landwirtschaft modell-
haft in den Kirchenkreisen Steinfurt-Coesfeld-Borken und Tecklenburg gestärkt und in Kooperation 
mit dem Amt für MÖWe mit Partnern in Namibia und Simbabwe weiterentwickelt. Immer mehr Ge-
meinden und Kirchenkreise entdecken ihre Verantwortung und ihre Ressourcen für die Weiterent-
wicklung der Region. 
 
1.5 Wege zur Nachhaltigkeit Dortmund: Nachhaltigkeit erfahrbar machen 
 
Das Projekt Wege zur Nachhaltigkeit (WzN) arbeitet derzeit digital, entdeckt neue Möglichkeiten und 
entwickelt sich weiter. Die Weiterführung des Projektes wird durch die Stadt Dortmund erfolgen. 
WzN ist ein Beispiel dafür, wie die EKvW nachhaltig Impulse im Sozialraum setzt. 
 
1.6  Willkommen bei Zukunft einkaufen  
 
Seit nunmehr 13 Jahren widmet sich die Initiative „Zukunft einkaufen“ (www.zukunft-einkaufen.de) 
der systematischen Umstellung auf eine Beschaffung nach ökologischen Kriterien. Ziel von „Zukunft 
einkaufen“ ist es, die Marktmacht der Kirchen sinnvoll zu nutzen, um ökologische und soziale Ge-
rechtigkeit am Markt zu stärken und die Glaubwürdigkeit der Kirchen in Bezug auf konkrete nach-
haltige Entwicklungsziele zu erhalten. Das Projekt wird von Brot für die Welt für weitere zwei Jahre 
bis 2023 gefördert.  
 
  





4.  Beauftragte für Kunst und Kultur der EKvW 
 
Die Kultur ist durch Corona und die Schutzmaßnahmen in und außerhalb der Kirche hart getroffen. 
Das gilt insbesondere für die darstellenden Künste. Die synodalen Kulturbeauftragten befürchten, 
dass der Verlust an „Leiblichkeit“ die Kirche in kultureller wie in theologischer Hinsicht nachhaltig 
begleiten wird. Sie planen einen Arbeitstag zum Thema Leiblichkeit im Juni 2021. Die Stiftung Pro-
testantismus, Bildung und Kultur hat während der Pandemie die Umsetzung der geförderten Pro-
jekte ausgesetzt. Fördergelder können nach Ende des Lockdowns und der Schutzmaßnahmen von 
den Projektträgern eingesetzt werden. Das gilt auch für Projekte, die durch die letzten verbliebenen 
Kollektenmittel der Landeskirche unterstützt wurden. Eine Frucht der vergangenen Monate ist al-
lerdings und immerhin ein Katalog, der zur Kunstsammlung in Haus Villigst veröffentlicht wurde 
(vgl. https://www.kultur-ekvw.de/). 
 
 
5.  Friedensarbeit 
 
Der globale Friede wird durch die Pandemie noch verletzlicher und brüchiger. Klimafolgen, Flucht 
und Migration wirken sich immer negativer auf die Friedensförderung und die menschliche Sicher-
heit aus. Die „Begleitgruppe Friedensarbeit der EKvW“ hat die friedenspolitischen Beschlüsse der 
Landessynode 2020 („Ächtung sogenannter Kampfdrohnen“ und „In Friedensprojekte statt in 
Kampfflugzeuge investieren!“) beraten. Die Evangelische Akademie hat mehrere Online-Veranstal-
tungen angeboten, die eine differenzierte Auseinandersetzung mit den aufgeworfenen Fragestel-
lungen ermöglichen. 
 
6.  Männerarbeit – Familie – Ehrenamt und Frauenreferat  
 
Der Corona-Lockdown belastet Familien und Alleinerziehende immens. Der unregelmäßige Kita- 
und Schulbetrieb zwingt dazu, Homeschooling und mobiles Arbeiten parallel zu bewältigen. Gerade 
in beengten Wohnsituationen führt dies zu Überlastung, familiären Krisen bis zu psychischer oder 
physischer Gewalt. Besonders Frauen sind mit zusätzlicher Sorgearbeit konfrontiert. Auch Männer 
spüren hautnah, welche erheblichen Schwierigkeiten damit verbunden sind, Beruf und Familie zu 
vereinbaren. Die Pandemie rückt die familiäre Sorgearbeit in besonderer Weise in den Fokus. 
Sorge- und Erwerbsarbeit bedingen sich und Männer wie Frauen brauchen gleiche Chancen, für bei-
des Verantwortung zu tragen. Es gilt partnerschaftlich aufgestellte Familien zu unterstützen und zu 
stärken. 
 
Über die Pandemie hinaus müssen Umfang und Bedeutung von Erwerbsarbeit diskutiert werden. 
Auch die Kirche ist gefordert hierzu beizutragen und mit Wirtschaft und Gewerkschaft andere Ar-
beitszeitmodelle zu entwickeln. Die EKvW beteiligt sich deshalb an der Weiterentwicklung des Evan-
gelischen Gütesiegels Familienorientierung. Das von EDWE und EKD – unter Beteiligung des IKG – 
konzipierte Siegel will helfen, eine familienorientierte Personalpolitik zu entwickeln, die bedarfsge-
recht in kirchlichen Institutionen, Gemeinden und bei diakonischen Trägern eingeführt werden 
kann.  
 
In Gesellschaft und Kirche steigt das Bewusstsein für geschlechtergerechte Sprache und es mehren 
sich die Debatten darum. Bereits 1995 beschloss die Landessynode Leitlinien zur Abfassung von Ge-
setzestexten, Verordnungen und Formularen, Leitlinien für die kirchliche Alltagssprache sowie für 
eine gerechte Sprache im Gottesdienst. Die mittlerweile verfassungsgerichtlich gestützte Option, in 



Personenstandsfragen außer „männlich“ und „weiblich“ die Option „divers“ zu wählen zeigt, dass 
hier weitergedacht werden muss. In unserer Kirche ist Geschlechtergerechte Sprache nach wie vor 
ein Qualitätsmerkmal.  
 
7.  Flucht, Migration, Integration 
 
7.1  Migrationspolitische Entwicklung 
 
Im Jahr 1951 verabschiedete die UNO die sog. Genfer Flüchtlingskonvention (GFK). Sie ist auch nach 
70 Jahren eine zentrale völkerrechtliche Verpflichtung Deutschlands und der EU. Allerdings sind 
Schutzrechte für Geflüchtete, wie sie die GFK garantiert, derzeit in Deutschland und der EU in Ge-
fahr. Die Pandemie hat die Situation in Deutschland wie in Europa nochmals verschärft. In Deutsch-
land halten Bund und Länder an der Unterbringung von Geflüchteten in Massenunterkünften fest, 
obwohl die Maßgaben der Corona-Schutzverordnungen dort oft nicht eingehalten werden können. 
In verschiedenen Unterkünften gibt es immer wieder Corona-Ausbrüche, die dazu führen, dass Ein-
richtungen unter Quarantäne gestellt werden und sich die Isolation der Geflüchteten verschärft. Zu-
gleich wird Ehrenamtlichen der Zugang verweigert. 
 
Es braucht mehr denn je den Diskurs mit und den Kontakt zu Politik, Verwaltung, Diakonie und an-
deren Landeskirchen, um Verbesserungen für die Betroffenen zu erreichen. Das IKG realisiert zahl-
reiche Abstimmungsrunden und Tagungen mit Diakonie, Ministerien und den anderen kirchlichen 
Beauftragten in NRW. Die dieses Jahr zum 21. Mal stattfindende Kooperationstagung mit Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und Diakonie hält den Gesprächsfaden aufrecht und wird 
allseits hochgeschätzt. Das Asylpolitische Forum wird die Verpflichtungen durch die GFK hervorhe-
ben und in die politische Debatte einbringen. 
 
7.2 Seebrücke 
  
Seit Jahren ist die menschenrechtswidrige Situation an Europas südlicher Außengrenze bedrückend. 
Menschen ertrinken auf der Flucht über das Mittelmeer, während sich die Europäische Union auf 
keine gemeinsame gesamteuropäische humanitäre Flüchtlingspolitik einigen kann. Nach Auskunft 
der Internationalen Organisation für Migration (IOM) in Genf sind 2020 auf den gefährlichen Rou-
ten über das Mittelmeer 1.095 Menschen nachweislich ertrunken. In diesem Jahr starben bis zum  
3. März bereits 236 Menschen bei der Flucht über das Mittelmeer. Insgesamt sind seit 2014 rund 
21.500 Geflüchtete im Mittelmeer ertrunken. 
 
In Griechenland und auf dem Balkan werden tausende Geflüchtete in überfüllten Lagern festgehal-
ten – ohne Perspektive, bei inhumanen Verhältnissen und völlig unzureichendem Infektionsschutz. 
Es mehren sich Hinweise, dass Flüchtende, die bereits eine der südlichen Grenzen in die Europäi-
sche Union überschritten haben, illegal und gewaltsam zurückgeführt werden. Seit Monaten gibt es 
Berichte, dass die griechische Küstenwache Migrantinnen und Migranten zurück in türkische Ge-
wässer drängt, obwohl die Genfer Flüchtlingskonvention und das Europarecht dies verbieten. Ähnli-
ches gilt für Rückführungen nach Libyen und Bosnien-Herzegowina. Flüchtende, die dies zu verhin-
dern suchen, erwartet ein Prozess. Die EU-Behörde FRONTEX – und damit auch deutsche Beamtin-
nen und Beamte – soll den Berichten zufolge an illegalen sog. Pushbacks beteiligt sein, bei der Asyl-
suchende ohne Annahme ihres Gesuches, teils unter Gefährdung ihres Lebens, zurückgeschoben 
werden.  
 



Während es an einer europäischen Seenotrettungsmission fehlt, wird die Arbeit der zivilen Seenot-
rettung, an der sich – mit Unterstützung der EKvW – die Evangelische Kirche in Deutschland mit der 
„Seawatch 4“ bzw. dem Bündnis „United4Rescue“ beteiligt, immer wieder und weiterhin empfind-
lich gestört. Rettungsschiffe werden über Monate hinweg am Auslaufen gehindert oder ihnen wird 
nach erfolgter Seenotrettung Flüchtender das Anlaufen von Häfen verweigert. Die Besatzungen 
müssen sich vor Gerichten verantworten.  
 
Die Situation in den Lagern für Geflüchtete an Europas südlicher Außengrenze ist nach wie vor un-
tragbar. Es fehlt am Nötigsten. Es drängt sich der Eindruck auf, dass dies politisch gewollt ist. Die 
Lager sollen abschrecken. Entsprechend schleppend werden Asylanträge bearbeitet. Asylsuchende 
erhalten keinerlei Beratung und Begleitung. Für die vielen Kinder in den Lagern fehlt es an allem, 
vor allem aber an Schulen. Zivilgesellschaftliche Akteure vor Ort berichten von zunehmenden Suizi-
den unter den Kindern.  
 
Mittlerweile (Stand 15. April 2021) haben sich 243 deutsche Städte, Kommunen und Kreise zu Si-
cheren Häfen erklärt, darunter 65 in Nordrhein-Westfalen und davon 35 westfälische. Monatlich 
kommen weitere Städte und Kommunen hinzu. Zivilgesellschaftliche Bündnisse und die Seebrü-
cken-Kommunen in NRW fordern gemeinsam, endlich ihre Angebote ernst zu nehmen und Geflüch-
teten eine Perspektive für einen Neuanfang in Deutschland zu eröffnen. Entsprechend haben sich 
am 12. Februar 2021 auch die drei nordrhein-westfälischen Landeskirchen gemeinsam an die Lan-
desregierung gewandt: „Angesichts der immer noch dramatischen Situation in den Flüchtlingsla-
gern auf dem Balkan und in Griechenland fordern die evangelischen Kirchen in Nordrhein-Westfa-
len die Schaffung eines Landesaufnahmeprogrammes zur sofortigen Aufnahme von Schutzsuchen-
den aus dem niedergebrannten Lager Lipa (Bosnien-Herzegowina) und von den griechischen Inseln, 
insbesondere dem Flüchtlingslager Moria auf Lesbos. Die Geflüchteten, darunter zahlreiche Kinder 
und alte Menschen, leiden an Gewalt, Obdachlosigkeit, Hunger und Durst sowie mangelnder medi-
zinischer Versorgung.“  
 
Es ist nicht hinnehmbar, dass Menschen auf der Flucht vor Kriegen und Bürgerkriegen, vor Gewalt 
und Armut, vor verweigerten Menschenrechten und politischer Mitbestimmung auf ein Europa 
treffen, das sich für nicht zuständig erklärt und sich weigert, ein sicherer Hafen für Flüchtende zu 
sein. Gerade jetzt, da sich Europa um die eigene Gesundheit sorgt, um ausreichenden Impfstoff, um 
Programme wirtschaftlichen und kulturellen Überlebens, ist es ein Gebot der Menschlichkeit, auch 
Geflüchteten sichere Häfen zu öffnen. 
 
7.3  Kirchenasyl unter veränderten Rahmenbedingungen  
 
Nachdem das Bundesverwaltungsgericht die Praxis des Bundesamtes, die Überstellungsfristen von 
sechs auf 18 Monate bei Ablehnung des Selbsteintrittes zu erhöhen, als unzulässig markiert hatte, 
hat das BAMF diese Verfahrensweise beendet. So konnten viele lang andauernde Kirchenasyle er-
folgreich beendet werden. Angesichts des weiterhin hohen Abschiebedrucks steigen die Anfragen 
nach Kirchenasyl gleichwohl an. Infolge des Asylstufenplans, der Geflüchtete in den Landesunter-
künften festhält, finden diese oft keinen Kontakt zu Kirchengemeinden, versuchen aber nach wie 
vor ins Kirchenasyl zu gelangen. Vermehrt öffnen sich Presbyterien auch für Menschen, die nicht 
ihrer Gemeinde oder ihrem Kirchenkreis zugewiesen sind, und werden so zu einer letzten Zuflucht 
in humanitärer Not. 
 
 



7.4  Landesunterbringung 
 
Auf Basis des Auftrages der Landessynode 2019, die Geflüchteten in den Landesunterkünften nicht 
zu vergessen, konnte das Thema im Rahmen der Konferenz der synodalen Beauftragten für Flücht-
lingsarbeit sowie der Konferenz der Superintendentinnen und Superintendenten weiter ins Be-
wusstsein gerückt werden. Deutlich wurde, dass diese Aufgabe nur von allen Kirchenkreisen und 
Landeskirche gemeinschaftlich getragen werden kann, auch wenn es nicht in allen Kirchenkreisen 
Landesunterbringungseinrichtungen gibt. Die Kirchenkreise wurden gebeten, sich mit ihren Nach-
barkirchenkreisen zu vernetzen und Ansprechpersonen zu identifizieren. Das IKG bietet hierzu Bera-
tung an. Ein Vernetzungstreffen aller Ansprechpersonen ist für September 2021 geplant, um Be-
darfe, Probleme und Best-Practice im Zugang zu Geflüchteten in der Landesunterbringung und 
Chancen zur Seelsorge zu identifizieren.  
 
7.5  Sondermittel für Flüchtlingsarbeit 
 
Die Sondermittel für kirchliche Flüchtlingsarbeit fördern weiterhin wichtige Aktivitäten vor Ort, un-
terstützen Geflüchtete direkt bzw. stärken diejenigen, die sie unterstützen. Der digitale Fachtag 
Sondermittel im März und der enge Kontakt zwischen IKG, Diakonie RWL und den Antragstellenden 
machen neue Herausforderungen im Arbeitsfeld deutlich, auf die mithilfe der Sondermittel flexibel 
reagiert werden kann (z. B.  Förderung digitaler Angebote). 
 
7.6  Neustart im Team (NesT) 
 
Das Projekt „NesT. Neustart im Team“ zur Ansiedlung besonders schutzbedürftiger Flüchtlinge in 
Deutschland ist ebenfalls von Corona betroffen. Mentoring-Gruppen, die sich auf die Einreise von 
Flüchtlingsfamilien vorbereiteten, müssen lange auf deren Ankunft warten. Es fanden nur vereinzelt 
Einreisen statt und die Eingereisten stehen vor coronabedingten Herausforderungen: Behörden ver-
geben kaum Termine, Dokumente werden verspätet ausgestellt, Gelder verspätet gezahlt. Integrati-
onskurse finden kaum statt und werden oft unterbrochen. Wartelisten für neue Kurse sind lang, 
Kinder werden nicht regelmäßig beschult. Das Interesse an NesT ist nach wie vor stark. Neue Men-
toringgruppen wurden gegründet, Basisschulungen absolviert und Anträge zur Aufnahme auf die 
Vermittlungsliste beim BAMF gestellt. Hilfreich für die Gruppen sind digitale Aufbauschulungen und 
Vernetzungstreffen und die gute Unterstützung durch die zivilgesellschaftliche Kontaktstelle. Der 
Garantiefonds der EKvW wird gut angenommen. 
 
7.7  Fachtag (Des-)Integration 
 
Der Fachtag wird Integrationsdiskurse kritisch reflektieren. In einer postmigrantischen Gesellschaft 
gilt Vielfalt als Normalitätsfall. Wie Kirche und Diakonie zu einem diversitätssensibleren Zusammen-
leben beitragen können, soll diskutiert werden und die weitere Ausgestaltung des Arbeitsfeldes 
prägen.  
 
7.8  Projekt „Aus eigener Kraft“ 
 
Seit dem 1. Dezember 2019 wird im Fachbereich Flucht, Migration und Integration das dreijährige 
Projekt „Aus eigener Kraft – Empowerment junger geflüchteter Menschen beim Einstieg in Ausbil-
dung und Arbeit“ durchgeführt, welches vom Ministerium für Familie, Kinder, Flüchtlinge und In-
tegration des Landes NRW (MKFFI) gefördert wird. Das Projekt richtet sich an junge Menschen, die 



mit einer Duldung oder Aufenthaltsgestattung in Deutschland leben, sowie an Fachkräfte und Eh-
renamtliche, die Empowerment-orientiert und Rassismus-kritisch mit Geflüchteten arbeiten wollen. 
Ziel ist es, den vorherrschenden Defizitblick auf Geflüchtete zu hinterfragen und einen ressourcen-
orientierten Blick zu fördern. Die Projektmitarbeiterinnen haben im Februar mit dem MKFFI einen 
Aufruf an die nordrhein-westfälischen Kommunen versendet, um bis November 2022 Partizipati-
onsprozesse und Empowerment junger Geflüchteter vor Ort zu stärken. 
 
8.  Kirchliche Hochschule Wuppertal-Bethel 
 
Seit dem 16. März 2020 befindet sich (auch) die Kirchliche Hochschule Wuppertal-Bethel (KiHo) im 
Corona-Modus. An diesem Tag beschloss das Rektorat, das Sommersemester 2020 rein digital aus-
zurichten und alle Mitarbeitenden ins Homeoffice zu schicken. Beide Maßnahmen prägen den All-
tag an der KiHo bis heute.  
 
Zum 1. Oktober 2020 trat Professor Dr. Konstanze Kemnitzer die Nachfolge von Professor Dr. Mar-
tin Büscher als Rektorin an. Gleichzeitig übernahm Professorin Dr. Claudia Janssen den Lehrstuhl für 
Neues Testament und Theologische Geschlechterforschung. Bereits am 16. September 2020 wurde 
Michaela Geiger als Professorin für Altes Testament an der KiHo auf Lebenszeit berufen. Zum 1. Mai 
2021 hat Frau Dr. Anika Albert als Nachfolgerin von Frau Professorin Dr. Beate Hofmann nach Beru-
fung durch das Kuratorium die Professur für Diakoniewissenschaft am Institut für Diakoniewissen-
schaft und Diakoniemanagement angetreten.  
 
Erfreulich war die hohe Anzahl von 34 Bewerbungen von hochqualifizierten Akademikerinnen und 
Akademikern für den neuen Studiengang „Master of Theological Studies“ (Standort Wuppertal). Da-
mit wurden die Erwartungen der Verantwortlichen mehr als erfüllt. Der neue Studiengang startet in 
diesem Jahr 2021 mit dem Propädeutikum und wird die digitale Lehre weiter vertiefen.  
 
Nachdem die Synode der Evangelischen Kirche im Rheinland Anfang 2020 ihren Beschluss von 2015 
revidiert hatte, in der Erwartung eines stärkeren Engagements der EKD den Trägeranteil der Rheini-
schen Kirche deutlich zu reduzieren, haben die drei Träger der KiHo (EKiR/EKvW/von Bodel-
schwinghsche Stiftungen) einen intensiven Beratungsprozess eingeleitet, um tragfähige Lösungen 
für Struktur, wissenschaftliches Profil und nachhaltige Finanzierung der KiHo zu finden. Ausgangs-
punkt war dabei nicht zuletzt eine Erkenntnis: Anders als bei der Gründung der Hochschule für Kir-
che und Diakonie im Jahr 2005 erhofft, sind die beiden Arbeitsbereiche der Hochschule (s. § 5 
KVHoKD) nicht in synergetischer Weise zusammengewachsen. Die rund 140 km voneinander ent-
fernten Hochschulstandorte sind im Blick auf Zielgruppen, Studientypen, Studiengänge, Studienbe-
dingungen, Kooperationspartner etc. deutlich voneinander unterschieden. Ein wechselseitiger Vor-
teil ergibt sich aus der gemeinsamen Struktur kaum, stattdessen ist der administrative Aufwand 
durch die innere Divergenz für das insgesamt sehr kleine Hochschulsystem überproportional groß.  
 
In diesem Prozess sind zahlreiche Optionen eingehend geprüft und wieder verworfen worden. Mit 
Blick auf das für die Evangelische Kirche von Westfalen und die von Bodelschwinghschen Stiftungen 
zentrale Interesse, Zukunft und Funktionsfähigkeit des Instituts für Diakoniewissenschaft und Dia-
koniemanagement (IDM) in Bethel zu erhalten, sind die Träger zuletzt übereingekommen, die bei-
den Arbeitsbereiche der Hochschule organisatorisch wieder zu trennen und in neue Strukturen zu 
überführen. Dabei ist vor allem die Kooperation der bisherigen KiHo-Arbeitsbereiche mit staatlichen 
Hochschulen in der Region als zukunftsweisendes Modell in den Blick genommen worden, das nun 
in Verhandlungen auf seine Realisierungschancen hin ausgelotet wird. 



Leitungsfeld VI  |  Diakonie 
  
  
1. Gesamtentwicklung  
 
Zur Gesamtentwicklung im Handlungsfeld Diakonie wird auf den schriftlichen Bericht des Diakoni-
schen Werks Rheinland-Westfalen-Lippe verwiesen, der der Synode unter der Vorlage 4.2 zur 
Kenntnis gegeben wird.  
 
2. Tageseinrichtungen für Kinder  
 
Tageseinrichtungen für Kinder (TfK) stellen in den Kirchenkreisen und Kirchengemeinden – bezogen 
auf die Zahl der Mitarbeitenden und Einrichtungen – den mit Abstand größten Arbeitsbereich inner-
halb der Landeskirche dar. Mehr als 900 evangelische Tageseinrichtungen bilden und begleiten in 
Westfalen tagtäglich rund 40.000 Kinder und tragen dabei nicht zuletzt grundlegend zu deren religi-
öser Sozialisation bei. Für Eltern und Familien stellen die Tageseinrichtungen als verlässliches und 
hoch qualifiziertes Betreuungsangebot eine unverzichtbare Unterstützung und Begleitung dar. Kir-
chengemeinden wiederum wissen um die unschätzbare Bedeutung der Tageseinrichtungen für den 
Gemeindeaufbau und die Zukunft der evangelischen Kirche vor Ort.  
 
Auf landeskirchlicher Ebene richten sich die Bemühungen vor allem darauf, für die Arbeit der Tages-
einrichtungen vor Ort rechtliche und politische Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine nachhal-
tige Entwicklung des Arbeitsbereichs ermöglichen. Diese Aufgaben verfolgt das zuständige Leitungs-
feld Diakonie in Abstimmung mit den maßgeblichen evangelischen Akteuren in Nordrhein-Westfa-
len (und darüber hinaus mit den ökumenischen Partnern, den Verbänden der freien Wohlfahrt so-
wie dem Land NRW). In der TfK-AG NRW wirken dabei die drei Landeskirchen, die Diakonie RWL, 
der zuständige Fachverband und das Evangelische Büro in Düsseldorf zusammen, um die Interessen 
der evangelischen Träger zu bündeln.  
 
Im Blick auf den Fachverband ist es im Jahr 2020 zu einer historischen Vereinigung gekommen. Aus 
dem „Rheinischen Verband evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder e.V.“ und dem „Evangeli-
schen Fachverband für Tageseinrichtungen für Kinder in Westfalen und Lippe (evta)“ ist nunmehr 
der gemeinsame „Fachverband der evangelischen Tageseinrichtungen für Kinder in Rheinland, 
Westfalen und Lippe“ geworden. Angesichts der wachsenden Notwendigkeit, die Interessen evan-
gelischer Einrichtungen in der politischen und fachlichen Landschaft mit möglichst einer Stimme zu 
vertreten, liegt in diesem Zusammenschluss eine chancenreiche Perspektive.  
 
Mit der Revision des Kinderbildungsgesetzes im Dezember 2019 haben sich zugleich Hoffnungen 
zerschlagen, dass die seit Langem geplante Gesetzesnovelle verlässlichere Finanzierungsbedingun-
gen für die evangelischen Tageseinrichtungen schaffen werde. Das Gesetz sieht – bei nunmehr dy-
namischen Kindpauschalen – für die Kirchen weiterhin einen Trägeranteil vor, der mit 10,3 Prozent 
um 2,5 Prozent über dem der anderen freien Träger der Wohlfahrtspflege liegt. Vielerorts hängt die 
Finanzierung der Einrichtungen an freiwilligen kommunalen Zuschüssen, die in der Mechanik des 
KiBiz grundsätzlich gar nicht vorgesehen sind. Hoffnungen, die Sonderstellung der Kirchen beim Trä-
geranteil auf rechtlichem Wege überwinden zu können, haben sich Anfang 2021 durch ein Urteil 
des Oberverwaltungsgerichts NRW zerschlagen (vgl. dazu den ausführlichen Bericht in der Vorlage 
4.1.).  
 



Aktuell hat die im KiBiz verankerte Evaluierung der finanziellen Auskömmlichkeit begonnen. Mit 
dem Kirchenkreis Bochum ist dabei ein großer evangelischer Träger an der vorbereitenden Konfigu-
ration der Studie beteiligt, der die besondere Finanzierungsproblematik der Kirchenkreise und Ge-
meinden (Trägeranteil, unberücksichtigte Investitions- und Bauunterhaltungskosten etc.) exempla-
risch in die Studie eintragen wird.  
 
Abzuwarten bleibt, ob im Zuge der dann flächendeckenden Evaluierung ein realistischer Blick auf den 
Umfang der erheblichen kirchlichen Mittel gewonnen wird, die im Arbeitsbereich TfK tatsächlich zum 
Einsatz kommen. Eine genauere Kenntnis dieser Daten bleibt für eine erfolgreiche Vertretung der 
kirchlichen Interessen von entscheidender Bedeutung. Zugleich gilt es, die Organisationsformen 
evangelischer Kindergartenarbeit kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu optimieren, um mit den 
eingesetzten kirchlichen Mitteln mit möglichst hoher Qualität, effizient und nachhaltig evangelische 
Tageseinrichtungen zu gestalten. 
 
  



Leitungsfeld VII  |  Personal 
 
 
1. Personalbericht  
 
Der aktuelle Personalbericht, der zur Landessynode 2020 gefertigt wurde, liegt dem schriftlichen 
Bericht als Anlage bei (siehe Anlage 1.1). Der nächste, turnusgemäße Personalbericht wird zur Früh-
jahrssynode 2022 vorgelegt. 
 
2. Arbeitsrecht 
 
Im Berichtszeitraum war auch das Gebiet des Arbeitsrechts durch die Corona-Pandemie geprägt. 
Dienst- und arbeitsrechtliche Empfehlungen für den Umgang mit den pandemiebedingten Frage-
stellungen wurden erarbeitet und regelmäßig aktualisiert. Neben den Beratungen der Kirchenge-
meinden und Kirchenkreise in allgemeinen arbeitsrechtlichen Problemstellungen haben die arbeits-
rechtlichen Konsequenzen der Pandemie auf die einzelnen Arbeitsverhältnisse einen großen Anteil 
dieser Beratungen ausgemacht. 
 
Die Arbeit der Arbeitsrechtlichen Kommission fand im Rahmen von Videokonferenzen statt. Auf ih-
rer Novembersitzung wurde eine Arbeitsrechtsregelung über eine einmalige Corona-Sonderzahlung 
beschlossen. Für den Zeitraum ab dem 1. April 2021 wurden lineare Entgeltsteigerungen von 1,4 
Prozent und für den Zeitraum ab dem 1. April 2022 lineare Entgeltsteigerungen von 1,8 Prozent be-
schlossen. Durch Corona bedingt hat sich die Kommission mit Fragen des Kurzarbeitergeldes befasst 
und durch Beschluss den § 6 a BAT-KF (Kurzarbeit) um eine Aufstockungsmöglichkeit des Kurzarbei-
tergeldes durch den Anstellungsträger ergänzt. Ein wesentlicher weiterer Beschluss der Arbeits-
rechtlichen Kommission bezog sich auf die Implementierung eines neuen Berufsgruppenplans in 
den allgemeinen Entgeltgruppenplan des BAT-KF. Unter der Nummer 4.7 werden seit dem 1. April 
2021 Mitarbeiterinnen in der Informationstechnologie in einem eigenen Plan erfasst. 
 
3. Dienstrecht  
 
Der Schwerpunkt in der dienstrechtlichen Beratung lag in diesem Jahr auf pandemiebedingten Re-
gelungen (insbesondere zur Kinderbetreuung beim Ausfall von Betreuungseinrichtungen und zur 
Impfpriorisierung von Pfarrpersonen). 
 
Die Maßnahmen zum Corona-Schutz hatten Auswirkungen auf die Theologischen Prüfungen. Die 
Prüfungsgottesdienste fanden nicht statt. Auch im Hinblick auf die Durchführbarkeit der Prüfungs-
stunden im Religionsunterricht bestanden immer wieder Unsicherheiten. Überdies sorgten die Prü-
fungsvorbereitungen unter Pandemiebedingungen für manches Erschwernis. Die Prüfungsordnun-
gen für die Theologischen Examina mussten der Situation angepasst werden. Dienstrechtliche Än-
derungen haben der Situation Rechnung getragen, indem für die zweite Theologische Prüfung die 
nicht durchführbaren Prüfungsteile entfielen und die Kirchenleitung die Möglichkeit erhielt, Prüfun-
gen im ersten theologischen Examen als Freiversuch zu werten. Von dieser Möglichkeit machte sie 
für den Prüfungsdurchgang in diesem Frühjahr Gebrauch. 
 
Im Besoldungsbereich entstand Handlungsbedarf durch die Änderung des Bundesbesoldungsrechts. 
Diese führte dazu, dass in einigen Nachbarkirchen im Jahr 2020 die Vikariatsbezüge deutlich anstie-
gen. Insofern sich die Besoldung im Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland am 



Bundesbesoldungsrecht orientiert, ist eine erhebliche Differenz zwischen den Bezügen der in Wup-
pertal gemeinsam ausgebildeten Vikarinnen und Vikaren entstanden. Diese Differenz hatte Span-
nungen in den Ausbildungskursen zur Folge. Mit dem Gesetzesentwurf zur Neuregelung der Vikari-
atsbezüge liegt der Synode nun ein Vorschlag vor, der der besonderen Situation Rechnung trägt. 
 
 
 
 
 
 
 
Leitungsfeld VIII  |  Ökonomie 
 
   
Der nächste jährliche Finanzbericht wird turnusgemäß zur Herbstsynode 2021 vorgelegt. 
   
   
  



Leitungsfeld IX  |  Recht und Organisation 
 
 
1. Recht, Vermögensaufsicht und Rechnungswesen 
 
Das Leitungsfeld Recht und Organisation unterstützt die Evangelische Kirche von Westfalen in ihrem 
Wunsch, eine effiziente und effektive Organisation für eine ordnungsgemäße Aufgabenerledigung 
zu sein. Die Normentstehung und ihre Publikation werden professionell begleitet. Auf die Einhal-
tung von Compliance-Standards in kirchlichen Verwaltungen wird geachtet und die Körperschaften 
werden bei ihrem Streben nach dauerhafter wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit unterstützt. Für 
diese Tätigkeiten bedarf es eines zentralen und standardisierten Überblicks zur tatsächlichen Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der jeweiligen kirchlichen Körperschaften. Dafür ist ein ordnungs-
gemäß funktionierendes Rechnungswesen unerlässlich.  
 
Die Frage nach der Zukunftsfähigkeit der sich wandelnden Evangelischen Kirche von Westfalen müs-
sen sich alle kirchlich Verantwortlichen wiederkehrend stellen und gemeinsam Antworten finden. 
Das Kirchenorganisationsrecht hat alle kirchlichen Körperschaften im Blick mit ihren Organen, den 
Organwaltenden (also den Menschen, die Leitungsrollen bekleiden), den Aufgaben und ihrem Zu-
sammenwirken. Dazu gehören auch Satzungen als regionale Rechtsetzung. Die kirchlichen Körper-
schaften werden von Leitungsorganen geleitet, deren Verantwortungskraft durch Aufsicht und Rat 
gestärkt werden soll und kann. Tatsächlich gelingt Kirchesein nur im Zusammenspiel aller westfäli-
schen kirchlichen Körperschaften (Kirchengemeinden, Kirchenkreisen, kirchlichen Verbänden und 
Landeskirche). Das erste Ziel ist deshalb eine funktionsfähige Leitung, die vor Ort und im Gesamtge-
füge eine verantwortliche Rolle übernehmen kann. Dazu gehört neben der theologischen Orientie-
rung die Regierungsfähigkeit der Kirchenorganisation und die Steuerung der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage. Vermögen kann als „Infrastruktur“ oder als „Ertragsbringer“ dem kirchlichen Auf-
trag dienen.  
 
Nach wie vor werden die Aufgaben durch die Corona-Pandemie überlagert. Die Regierungsfähigkeit 
der kirchlichen Körperschaften, die zu Beginn der Pandemie durch die verbindliche Verabredung 
„praktischer Konsens“ hergestellt wurde (Organe der Körperschaften dürfen auch digital und ggf. 
im schriftlichen Verfahren handeln), wird nun durch das zeitlich befristete Pandemie-Gesetz ge-
währleistet. Durch eine Änderung der Kirchenordnung (Einfügung von Artikel 139a) ist es nun mög-
lich, solche befristeten Notlagengesetze und auch Erprobungsgesetze zu beschließen, die auch tem-
poräre Abweichungen von den Kirchengesetzen zulassen. 
 
Das aktuell größte konkrete Projekt des Leitungsfeldes bildet die anstehende Reform der Verwal-
tungsordnung Doppische Fassung. Daran geknüpft sind weitere Erkenntnisse zu anstehendem Ent-
wicklungsbedarf.  
 
2. Bau – Kunst – Denkmalpflege 
 
Mit geringen finanziellen Mitteln Neues gestalten, Klimaschutz trotz alter Bausubstanz voranbrin-
gen, Potenziale im Rückbau erkennen und Visionen entwickeln – dies sind die Themen, welche die 
Arbeit im Geschäftsbereich Bau – Kunst – Denkmalpflege (BKD), erschwert durch die Corona-Krise, 
noch mehr bestimmen als schon in den vergangenen Jahren.  
 
 



2.1  Bauen für das Klima und den Menschen 
 
Einen immer größeren Raum in der landeskirchlichen Bauberatung nehmen Anfragen zum ökologi-
schen Bauen und der Entwicklung klimagerechter Konzepte ein. Obwohl die Bereitschaft einzelner 
Kirchengemeinden zur Entwicklung nachhaltiger Gesamtkonzepte – nicht zuletzt seit dem Klimaver-
sprechen der Präses auf der Landessynode 2019 – spürbar zunimmt, sind es insbesondere ökonomi-
sche Gründe und gewohnheitsmäßig hohe Ansprüche, die einen verantwortungsvollen Umgang mit 
dem Gebäudebestand noch behindern.  
 
Neben der Sensibilisierung und Fortbildung der kreiskirchlichen Baufachleute zu diesem Themen-
komplex, etwa über die jährlichen Bausachbearbeitendentagungen, wurde insbesondere die Zu-
sammenarbeit in der Bauberatung mit dem Fachbereich „Nachhaltige Entwicklung“ im Institut für 
Kirche und Gesellschaft (IKG) intensiviert, um gemeinsam ein tragfähiges Klimaschutzkonzept für 
die Evangelische Kirche von Westfalen zu entwickeln. Da die Gebäude mit rund 80 Prozent für den 
überwiegenden Teil der kirchlichen Treibhausgas-Emissionen verantwortlich sind und Klimaneutrali-
tät erhebliche Investitionen erfordert, bilden die Gebäudestrukturuntersuchungen für die Kirchen-
gemeinden den Grundpfeiler für eine Verbesserung ihrer Klimabilanzen, da diese meist eine sinn-
volle Konzentration des Gebäudebestands zur Folge haben. Aufgrund des sehr hohen Bedarfs gilt es 
diesen Bereich in den kommenden Jahren weiter auszubauen. 
 
Neben Um- und Neubauten für kirchliche Nutzungen haben sich zunehmend auch Kindergärten auf-
grund eines erhöhten Bedarfs an Kindergartenplätzen zu einer umfangreichen Bauaufgabe entwi-
ckelt. Diese sind ein wichtiger Bestandteil der Gemeindearbeit, stellen jedoch auch die Kirchenge-
meinden und kreiskirchlichen Bauabteilungen vor die große Herausforderung, die Maßnahmen för-
der- und vergabekonform abzuwickeln und die Gebäude mit relativ wenigen Geldmitteln unterhal-
ten zu müssen.  
 
An den landeskirchlichen Schulen wurde im vergangenen Jahr ebenfalls weitergebaut. So konnte 
der Mensaneubau am Hans-Ehrenberg-Gymnasium in Bielefeld rechtzeitig vor Wiederaufnahme 
des Unterrichts fertiggestellt und die geplanten Kosten eingehalten werden, indem die Bauausfüh-
rung auch während des Shutdowns fortgesetzt wurde. Dies erforderte zwar einen großen Einsatz 
bei den Firmen und der Bauleitung im Geschäftsbereich Bau – Kunst – Denkmalpflege, doch konn-
ten somit Räume geschaffen werden, die den nun wieder aufgenommenen nicht einfachen Schulall-
tag etwas aufhellen. 
 
2.2 Kunst und (Bau-)Kultur 
 
Erfreulicherweise drehte sich das vergangene Jahr nicht nur um Lüftungsempfehlungen, CO2-Bilan-
zen und Gesetze, sondern es konnte auch die über 1000 Jahre alte kirchliche (Bau-) Kulturge-
schichte fortgeschrieben und Neues gestaltet werden. Dies zeigte sich unter anderem in Projekten, 
welche in Wettbewerbsverfahren gefunden wurden, die durch den Geschäftsbereich Bau – Kunst – 
Denkmalpflege begleitet wurden. Zu nennen sind hierbei fertiggestellte Gebäude, wie das Kreiskir-
chenamt in Münster und die Lukaskirche in Sundern oder sich noch in Planung befindliche Projekte, 
wie der Umbau der denkmalgeschützten Christuskirche in Neubeckum zu einem Gemeindezentrum 
oder die Umgestaltung der Friedhofskapelle in Gütersloh. Aber auch andere über viele Jahre ge-
plante und nun abgeschlossene Maßnahmen, wie die Translozierung einer denkmalwerten Sauer-
Orgel in die Stadtkirche Gronau, sind Zeugnis von Gestaltungswillen und Leidenschaft der Men-
schen in den Kirchengemeinden. 



 
Neben neu Geschaffenem gilt es auch Altes zu erhalten. Die inzwischen – auch im Vergleich zu an-
deren Landeskirchen – sehr weit fortgeschrittene Kunstgut-Inventarisierung bietet eine verlässliche 
Grundlage für Empfehlungen und Entscheidungen. Als weitere Folge der Strukturveränderungen 
wird der zunehmende Bedarf der Kirchengemeinden sichtbar, für nicht mehr benötigte kirchliche 
Ausstattungen neue Verwendungen zu finden oder sie vorübergehend einzulagern. Neben der Ein-
richtung eines Marktplatzes im „KiWi-Portal“ wurde hierzu auch die Errichtung eines zentralen 
Kunstdepots in der Kommission für Kirchbau und kirchliche Kunst thematisiert und wird zur Prüfung 
weiterverfolgt werden, damit – nicht nur monetär wertvolle – Ausstattung bewahrt bleibt. 
 
2.3 Denkmalpflege und Denkmalförderung 
 
Die Eintragung von weiteren Bau- und Bodendenkmälern in die Denkmallisten wurde auch während 
der Pandemie insbesondere vom Landschaftsverband weiter vorangetrieben und schränkt die zu-
künftigen Handlungsfähigkeiten vieler Kirchengemeinden weiter ein.  
 
Weiterhin führten die zu erwartenden Auswirkungen auf die Kirchensteuereinnahmen zur Verschie-
bung vieler erforderlicher Instandsetzungsmaßnahmen, sodass im Moment verhältnismäßig wenig 
Denkmalfördermittel beantragt wurden und eine Beschleunigung von Bauschäden zu erwarten ist. 
Die finanziellen Unwägbarkeiten und der realistischere Blick auf die wirtschaftliche Lage durch das 
doppische Rechnungswesen erhöhten den Druck auf viele Kirchengemeinden, Gebäude und Stand-
orte perspektivisch aufgeben zu müssen. Dies bedeutet für alle Beteiligten naturgemäß eine 
schwierige Veränderung, weshalb es hier umso mehr einer intensiven Begleitung durch die kreis-
kirchlichen Verwaltungen und die landeskirchliche Bauberatung bedarf. In diesem Prozess werden 
häufig Potenziale entdeckt, die Neues hervorbringen. Es können Synergien genutzt und im besten 
Falle neue Liegenschaften entwickelt werden, um auch zukünftig handlungsfähig zu bleiben.  
 
Als positive Entwicklung in der Denkmalpflege ist die geplante Novellierung des Denkmalschutzge-
setzes NRW zu erwähnen, zu dem nun ein neuer Gesetzentwurf vorliegt. Darin sollen die Belange 
der Kirchen, die zu den größten Denkmaleigentümern des Landes gehören, stärkere Berücksichti-
gung finden als bisher. Sollte das Gesetz Anfang des Jahres 2022 in der vorliegenden Fassung in 
Kraft treten, ist eine wichtige Weiche gestellt, um kirchliche Baudenkmäler auch zukünftig nutzen 
und erhalten zu können. 
 
2.4 Ausblick 
 
In Zukunft wird die Herausforderung darin bestehen, den großen kirchlichen Gebäudebestand – trotz 
der schwierigen Randbedingungen – zu transformieren, ortsprägende Sakralgebäude mit ihrer Aus-
stattung als Identifikationsobjekte und öffentliche Kulturgüter zu erhalten, der gemeindlichen Arbeit 
Raum zu geben und dabei die Verantwortung für Gottes Schöpfung wahrzunehmen. 
 
 
 
  



Leitungsfeld X  |  Mitgliedschaft und Gesamtkirchliche Services 
 
 
1. Friedhofswesen im Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen 
 
Seit mehr als einem Jahr wird die Arbeit auf den Friedhöfen und in den Friedhofsverwaltungen ge-
prägt von der Corona-Pandemie. Zunächst wurden im Zeichen des Lockdowns alle Friedhofskapel-
len geschlossen. Bestattungen und Beisetzungen konnten nur noch im kleinsten Kreis unter Beach-
tung der Abstandsregeln durchgeführt werden. Im Rahmen der nach und nach erfolgten Lockerun-
gen der Beschränkungen mussten Hygiene-Konzepte erarbeitet werden. Das Leitungsfeld 10 / Kirch-
liches Friedhofswesen hat die Friedhofsträgerinnen und Friedhofsträger dabei unterstützt, indem 
schnellstmöglich die notwendigen Informationen über das Intranet der Evangelischen Kirche von 
Westfalen (KiWi) bzw. per E-Mail zur Verfügung gestellt wurden. Die Friedhofstagung im November 
2020 widmete sich ebenfalls dem Thema Corona und insbesondere den Hygiene-Maßnahmen. Sie 
wurde ausschließlich digital im Rahmen einer Videokonferenz durchgeführt. Zusätzlich wird die Ar-
beit in den Friedhofsverwaltungen der Kirchengemeinden und Kirchenkreise geprägt durch die Um-
stellung der Buchführung auf das Neue Kirchliche Finanzwesen und die für das Jahr 2023 anste-
hende Umsetzung von § 2b UStG.  
 
Der bereits im Jahr 2018 angestoßene Positionierungsprozess „Orte der Hoffnung“ zur Unterstüt-
zung der Öffentlichkeitsarbeit des Friedhofswesens entwickelt sich weiterhin gut, inzwischen neh-
men ca. 76 Friedhöfe in Westfalen daran teil. Mit Informationsveranstaltungen, die in Corona-Zei-
ten digital ca. alle zwei Monate stattfinden, sollen weitere Friedhofsträger und Friedhofsträgerin-
nen gewonnen werden. 
 
Im Rahmen des Positionierungsprozesses wurde das neue Projekt, eine Pflanzaktion der Evangeli-
schen Friedhöfe in Westfalen, „Bäume der Hoffnung“, angestoßen. Gemeinsam ein hoffnungsvolles 
Zeichen zur Erinnerung an die Jahre 2020 und 2021 setzen, um an die während der Corona-Pande-
mie Verstorbenen zu erinnern und einen besonderen Ort für Abschied und Trauer zu schaffen, ist 
das Ziel. Am Ewigkeitssonntag sollen die Bäume von ihren Spenderinnen und Spendern gepflanzt 
werden. 
 
Das neue Schulungskonzept, das eigens für Mitarbeitende im Friedhofswesen entwickelt wurde, 
konnte auch im Jahr 2020 unter Einhaltung der Corona-Richtlinien umgesetzt werden. Für das Jahr 
2021 wurde das Qualifizierungskonzept erweitert und kann nun auch von Ehrenamtlichen in Wo-
chenendseminaren genutzt werden. 
 
Zum 1. April 2021 wurde das Förderprojekt „BiodiversitätsCheck in Kirchengemeinden (BiCK)“ bewil-
ligt. Vom geplanten Gesamtbudget von 1,7 Millionen Euro sind 1,3 Millionen Euro, d. h. 80 Prozent, 
öffentlicher Zuschuss des Bundes für Naturschutz. Das Projekt läuft bis zum 31. März 2026. Das Teil-
projekt der Evangelischen Kirche von Westfalen beinhaltet Arbeiten zur Vergrößerung der Biodiver-
sität auf Friedhöfen und nutzt dabei Synergien zum schon etablierten Projekt „Ort der Hoffnung“. 
Das Institut für Kirche und Gesellschaft, Bereich Umweltmanagement, wird in enger Zusammenarbeit 
mit dem Landeskirchenamt, Fachbereich Friedhofswesen, den Gemeinden ein integriertes Umwelt-
bildungs-, Arten- und Naturschutzangebot machen, welches mit Hilfe von Fachmitarbeitenden der 
Biologischen Stationen auf die spezifischen Bedürfnisse und örtlichen Gegebenheiten angepasst 
wird. Hierdurch können die sich beteiligenden Friedhöfe auf die Herausforderungen der Zukunft bes-
ser einstellen und öffentliche Mittel nutzen. Klima- und Umweltschutz sind Anliegen, die 



gesamtgesellschaftliche Akzeptanz finden und dazu dienen, die Schöpfung zu bewahren. Mit dem 
Projekt wird das Klimaversprechen der Landessynode 2019 aufgegriffen. Das Förderprojekt wird ge-
meinsam mit der Landeskirche Hannovers und dem Erzbistum Köln durchgeführt. 
 
2. Statistik: Die Evangelische Kirche von Westfalen in Zahlen 
 

 2018 2019 2020 Änderungen 
in % 

Gemeindeglieder 2 198 111  2 150 027    2 104 806   -2,1 % 
Taufen 16 437  15 564     8 120 1   -48,3 % 
Aufnahmen  2 320     2 180     1 470 1    -32,6 % 
Kirchenaustritte 15 960  20 792     16 120 1    -25,5 % 
Netto-Kirchensteueraufkommen € 559 Mio. € 567 Mio. € 545 Mio. -3,7 % 
Kirchengemeinden 490 476 465 -2,3 % 
Kirchenkreise 28 27 27 - 
Quelle: EKvW | Stand: jeweils zum 31.12. | Die Zahlen der Taufen, Aufnahmen und Kirchenaustritten basieren auf 
Auszählungen der Kirchenbücher vom 21.04.2021. Diese Zahlen können sich noch geringfügig ändern. 

  
2.1 Entwicklung der Gemeindegliederzahlen 
 
2020 sank die Zahl der Gemeindeglieder um -2,1 Prozent. Dies entspricht in etwa dem Rückgang in 
2019 (-2,2 Prozent), liegt aber deutlich über dem langfristigen Durchschnitt von jährlich -1,1 Prozent. 
Beeinflussbare Faktoren sind Taufen, Aufnahmen und Austritte. Diese Zahlen weichen Corona-be-
dingt deutlich von den Vorjahren ab. Insbesondere bei den Austritten sollte nicht von einer Trend-
wende ausgegangen werden. Die langfristige Projektion der Kirchenmitgliederzahlen (Freiburger Stu-
die) wurde mit neuen Daten aktualisiert: für 2060 wird nun – im Vergleich zur Gemeindegliederzahl 
Ende 2020 – ein Rückgang auf 45,8 Prozent vorhergesagt (zuvor waren es 47,3 Prozent). 
 
2.2  Gottesdienste und Andachten an Weihnachten 2020 
 
Gemeinsam mit dem Theologischen Dezernat Kirchliches Leben führte der Arbeitsbereich Statistik 
eine Umfrage zu Gottesdiensten und Andachten an Weihnachten 2020 durch. Diese ergab, dass es 
in fast 90 Prozent der Kirchengemeinden der EKvW digitale Angebote in unterschiedlichen Forma-
ten gab. In mehr als 60 Prozent der Kirchengemeinden lud eine Offene Kirche zum persönlichen Ge-
bet ein. Weitere Ergebnisse werden in Kürze veröffentlicht.  
 
3. Fundraising und Mitgliederbindung 
 
Zum Karfreitag 2020 wurde die Möglichkeit der Online-Kollekte geschaffen. Auf einfache Weise 
kann somit auch in digitalen Gottesdiensten für landeskirchliche Zwecke kollektiert werden. Das 
höchste Online-Kollektenaufkommen des Jahres wurde bei der Heiligabend-Kollekte für Brot für die 
Welt erreicht. 
 
Der Spendenbrief erwies auch in der Zeit des Corona-Lockdowns seine Leistungsfähigkeit. Entspre-
chende Aktionen wurden an verschiedenen Orten mit guten Ergebnissen durchgeführt. Ganz offen-
sichtlich hatten viele Kirchenmitglieder in der Krisensituation ein besonderes Bedürfnis, Gutes zu 
tun und sahen in der Spendenpost ihrer Gemeinden einen willkommenen Anlass dazu. 
 
Die Aussendung des Kirchensteuerdankes an hoch beitragende Mitglieder erfolgte an Erntedank 
2020 zum zweiten Mal. Der Dankbrief der Präses und die beigelegte Broschüre sind eine 



akzentuierte Form der Mitgliederbindung. Beides ist darauf gerichtet, durch persönlichen Kontakt 
und das Vermitteln anschaulicher Beispiele kirchlichen und diakonischen Handelns den Wert der 
Mitgliedschaft und die Wirkung der Kirchensteuer deutlich zu machen.  
 
Für die Aktivitäten der 2019 eingerichteten und besetzten Stelle eines Referenten für öffentliche 
Fördermittel wurde in der ersten Hälfte des Jahres 2020 eine Strategie entwickelt, die der Kirchen-
leitung und dem Finanzausschuss vorgestellt wurde. Durch die Fachstelle bzw. mit deren Beteili-
gung wurden 2020 mehrere Anträge auf öffentliche Förderung erarbeitet und auch eingereicht. 
Hierbei waren verschiedene Ebenen der Evangelischen Kirche von Westfalen involviert – Gemein-
den, Landeskirchenamt, das Institut für Kirche und Gesellschaft. Insgesamt wurden fast 2,7 Millio-
nen Euro Fördermittel beantragt. Stand April 2021 sind fast 1,5 Millionen Euro Fördermittel bewil-
ligt! 
 
4.  Landeskirchliches Archiv 
 
Die Corona-Krise hat auch für die Arbeit des Landeskirchlichen Archivs einige Veränderungen mit 
sich gebracht. Seit Pandemiebeginn war der Lesesaal für die Öffentlichkeit nur sehr eingeschränkt 
nutzbar und über weite Strecken vollständig geschlossen. In dieser Zeit wurde eine erhebliche Zu-
nahme schriftlicher Anfragen – insbesondere im Bereich der Familienforschung – festgestellt. Ver-
änderungen ließen sich weiterhin im Bereich der Archivpflege beobachten. Zwar waren Archivbesu-
che in den Kirchengemeinden nicht möglich. Vor Ort wurde die Phase des Lockdowns allerdings 
vielfach genutzt, um die örtlichen Registraturen aufzuarbeiten, was Anfragen etwa im Blick auf die 
Kassation von Unterlagen, aber auch die Neuorganisation von Registraturen nach dem Einheits-
aktenplan dokumentieren. Auf der Homepage wurden die wichtigsten Informationen zu „Registra-
tur und Archiv“ zur Verfügung gestellt. 
 
Pandemiebedingt wurde die geplante Ausstellung zum 75-jährigen Jubiläum der Landeskirche auf 
das Jahr 2023 verschoben. In einem Beitrag auf der Website der Evangelischen Kirche von Westfa-
len wurde allerdings auf die erstmalige Erwähnung der westfälischen Landeskirche in einem Rund-
schreiben von Präses Koch hingewiesen. Zum Jahrestag des Zusammentretens der ersten Landessy-
node im November 1948 soll die Ausstellung eröffnet werden. Derzeit wird eine Veröffentlichung 
zur Gründungsgeschichte und zur weiteren Entwicklung der Landeskirche erarbeitet, welche die 
Ausstellung ergänzen wird. 
 
Im Berichtszeitraum wurden wichtige Schritte für die Weiterentwicklung des Archivzentrums Bethel 
unternommen. Der notwendige Umzug der Bibliothek der früheren Kirchlichen Hochschule Bethel 
erforderte eine Bereitstellung von Magazinkapazitäten zur Unterbringung von Teilbeständen der 
Bibliothek. Damit ist ein erster Schritt zu einem „Archiv- und Bibliothekszentrum Bethel“ erfolgt, 
dessen Umsetzung mit einer Erweiterung der Magazin- und Verwaltungsflächen am Bethel-Platz 
seinen Abschluss finden wird. 
 
Weiterhin sei auf das Erscheinen des vierten Bandes der Reihe „Die evangelischen Gemeinden in 
Westfalen“ (hg. von Jens Murken) hingewiesen. Damit hat ein langjähriges Projekt seinen guten Ab-
schluss gefunden. Entstanden ist ein umfangreiches Nachschlagewerk, das einen fundierten Über-
blick über die Geschichte der westfälischen Kirchengemeinden gibt. 
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1.Pfarrdienst

1.1 Theologischer Nachwuchs für das Pfarramt

Abbildung 1: Theologiestudierende auf der Liste nach Geschlecht
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Abbildung 2: Entwicklung der Zahl der Theologiestudierenden 
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Die Zahl der Studierenden ist seit 2011 kontinuierlich angestiegen und stabilisiert sich seit 
2016 auf einem Niveau um die 160. Ob sich diese Zahl angesichts der demographischen 
Entwicklung und des Fachkräftemangels in Deutschland weiter steigern lässt, ist fraglich. 
Durch eine gute Begleitung und intensive Beratung der Studierenden soll die Beziehung zur 
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1.2 Aktuelle Zahlen für den Pfarrdienst

Abbildung 5: Pfarrdienst nach Geschlecht (Personen)
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Männer; 967; 
60,5%

Abbildung 6: Pfarrdienstentwicklung 2012-2020 (Personen)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Gesamtzahl 1946 1911 1899 1862 1767 1738 1711 1655 1599

Frauen in % 35,9�% 36,1�% 36,6�% 37,1 % 37,8 % 37,9 % 38,4 % 38,7 % 39,5 %

Pfarrstellen 1321 1317 1309 1283 1246 1247 1241 1228 1201

Frauen in % k.A. 29,5�% 30,4�% 31,1 % 33,0 % 33,8 % 34,6 % 35 % 36,4 %

Probedienst 309 301 308 301 267 237 220 195 176

Frauen in % k.A. 66,4�% 64,9�% 63,8 % 61,8 % 61,2 % 61,8 % 64,6 % 67,6 %

Auftrag § 25 165 155 154 151 129 135 131 118 117

Frauen in % k.A. 28,4�% 29,2�% 30,5 % 32,6 % 34,1 % 36.6 % 34,7 % 31,6 %

Die Gesamtzahl der Pfarrpersonen im aktiven Dienst sinkt langsam und kontinuierlich. Die-
se Zahl wird sich allerdings in wenigen Jahren sprunghaft nach unten bewegen, wenn sehr 
viele Personen innerhalb weniger Jahre in den Ruhestand gehen.







 Evangelische Kirche von Westfalen1.2 Aktuelle Zahlen für den Pfarrdienst

funktionalen Aufgaben, insbesondere im Schuldienst und in der Spezialseelsorge. Aller-
dings verändern sich auch die Aufgabenbeschreibungen der Gemeindepfarrstellen: Sie wer-
den zunehmend verbunden mit der Übertragung von Funktionen in der Gemeinde oder der 
Region.

Abbildung 10: Probedienst - Aufgabenbereiche (Vollzeit-Kapazitäten)
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Abbildung 11: Aufträge nach § 25 PfDG.EKD - Aufgabenbereiche 
(Vollzeit-Kapazitäten)
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Abbildung 12: Altersdurchschnitt nach Kirchenkreisen - Pfarrstellen
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Abbildung 13: Altersdurchschnitt nach Kirchenkreisen - Probedienst
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Abbildung 28: In der Öffentlichkeitsarbeit Beschäftigte in den Kirchen-
kreisen und Kirchengemeinden (in Vollzeitkapazitäten)

Kirchenkreis Probe-
dienst

Auftrag  
§ 25

Pfarrst. Andere  
Berufe

Summe Gemeindegl. 
 pro VZ-KP

Wittgenstein 1,00 1,00 31146

Dortmund 5,50 5,50 34556

Unna 0,5 1,50 2,00 35102

Bielefeld 1 1,20 2,20 40880

Lübbecke 1 1,00 58381

Iserlohn 0,5 1,00 1,50 59387

Hagen 1,00 1,00 65192

Tecklenburg 1,00 1,00 72158

Lüdenscheid-Plettenberg 1,00 1,00 77982

Schwelm 0,50 0,50 78252

Paderborn 1,00 1,00 78329

Gelsenkirchen/Watten-
scheid

1 1,00 79624

Hattingen-Witten 0,75 0,75 81341

Steinfurt-Coesfeld-Bor-
ken

1,00 1,00 81952

Halle 0,50 0,50 87166

Soest-Arnsberg 1,00 1,00 102061

Vlotho 0,50 0,50 102856

Bochum 0,75 0,75 111735

Siegen 1,00 1,00 112164

Gladbeck/Bottrop/Dorsten 0,50 0,50 112928

Herne 0,5 0,50 122920

Minden 0,50 0,50 142922

Hamm 0,5 0,50 153938

Gütersloh 0,50 0,50 193394

Münster 0,5 0,50 206536

Recklinghausen 0,20 0,20 489985

Herford 0,00
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Abbildung 36: Mitarbeitende in kirchlichen Schulen insgesamt
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Abbildung 45: BA-/MA-Kirchenmusikstudierende in der EKD
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Abbildung 46: Kirchenmusikstudierende in der EKvW
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Mit der Einrichtung des Studienganges „Kirchenmusik Popular (BA)“ an der Hochschule für 
Kirchenmusik Herford-Witten im Jahr 2016 hat die Ev. Kirche von Westfalen die Vorreiter-
rolle in der ganzheitlichen Kirchenmusikausbildung in der EKD übernommen. Mittlerweile 
sind etwa 1/3 der Studierenden unserer Hochschule im Studiengang Popular eingeschrie-
ben. In den beiden Bachelorstudiengängen ist bereits ein ausgewogenes Verhältnis erreicht. 
Mit Beginn des Studiengangs „Kirchenmusik Popular (MA)“ im Wintersemester 2020/2021 
erwarten wir eine weitere Annäherung der Studierendenzahlen.





Personalbericht 2020  2.7 Küsterinnen und Küster/ Hausmeisterinnen und Hausmeister

Abbildung 48: Hausmeisterinnen und Hausmeister 
Personen - Vollzeit-Kapazitäten - Entwicklung
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Interprofessionelle Pastoralteams 
in der Evangelischen Kirche von Westfalen  

- Konzept – 
Stand: 14. April 2021 

 
I. Rückblick: Das Pilotprojekt 

In den Jahren 2015 bis 2017 wurde in einem breit angelegten Prozess der Evangelischen 
Kirche von Westfalen das Thema „Das Pfarramt in der Dienstgemeinschaft unserer Kir-
che“ diskutiert. Als Gesamtziel dieses Prozesses sollte die „Vergewisserung über den 
Auftrag des Pfarramts und Stärkung der Pfarrerinnen und Pfarrer in der Wahrnehmung 
ihres Dienstes“1 gelten.  
Im Kern hält dieses das zentrale Dokument des Prozesses, die sog. „Theologisch fun-
dierte Grundbestimmung des Pfarramtes  mit seinen unverzichtbaren Kernaufgaben  
unter den gegenwärtigen Bedingungen“ fest, indem es feststellt, dass die konstitutiven 
Aufgaben der Kirche (Verkündigung, Sakramentsverwaltung, Seelsorge, Bildung und 
Leitung) zugleich auch den Kernkompetenzen des Pfarramtes zuzuordnen sind.2 Dar-
über hinaus wird darin auch darauf hingewiesen, dass auch andere (haupt-, oder ehren-
amtliche) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kirche …Aufgaben im Bereich der 
Verkündigung, der Seelsorge und der Bildung sowie in Leitung, Diakonie und Mission“3 
haben. Hier wird also dezidiert zwischen „Kernkompetenzen“ und „Aufgaben“ unter-
schieden. Das bedeutet, dass die beabsichtigte „Vergewisserung über den Auftrag des 
Pfarramtes“ vor allem in den Kompetenzen und damit der Rolle des Pfarramtes in der 
Kirche gesehen wurde. 
Angesichts der demographischen Entwicklung des Pfarrdienstes und die komplexer 
werdenden Rahmenbedingungen kirchlichen Handels wurde darum im Blick auf die 
konkreten Aufgaben bereits zu Beginn auf der Landessynode 2015 als ein Kriterium für 
die Weiterarbeit festgestellt: „Die Aufgaben werden in multiprofessionellen Teams (als 
Dienstgemeinschaft) erfüllt.“4  
Im Fortgang des Prozesses erfolgte der Auftrag für die Entwicklung von Modellprojekten 
für interprofessionelle Kooperation in Kirchengemeinden. Dieser Impuls geht auf die 
These 4 des Personalberichts für die Landessynode 2015 zurück, die formuliert: „Benö-
tigt werden Modelle für den Pfarrdienst und für das Zusammenwirken des Pfarramts 
mit den anderen kirchlichen Berufen und dem Ehrenamt, in denen geklärt ist, welche 
Aufgaben unabdingbar beim Pfarramt bleiben, und welche Aufgaben wieder an die (in 
der Kirchenordnung ausdrücklich benannten und den Aufgaben und Arbeitsschwer-
punkten der Gemeinde zugeordneten) anderen kirchlichen Berufe und an Ehrenamtli-
che zurückgegeben werden.“5 Daraus erwuchs eine konkrete Empfehlung: „Um die Zu-
sammenarbeit zwischen dem Pfarramt und anderen kirchlichen Ämtern und Diensten 

1 Vorlage „Das Pfarramt in der Dienstgemeinschaft unserer Kirche - Weiterarbeit im Prozess“ für die Sitzung der Kir-
chenleitung vom 25./26.2.2016 
2 Theologisch fundierte Grundbestimmung, S.4 
3 a.a.O., S. 3 
4 Verhandlungen der 4. (ordentlichen) Tagung der 17. Westfälischen Landessynode vom 16. bis 20. November 2015  
 
5 Bezug: Landessynode 2015 Beschluss Nr. 45, Kirchenleitung Az. 061.30/2015, Beschluss vom 16./17.12.2015. Personal-
bericht, These 4, S. 46f. 
 





III. Arbeitsgruppe – Arbeitsweise 
Der Arbeitsgruppe gehörten an: Referent Frank Fischer, Oberkirchenrätin Katrin 
Göckenjan-Wessel, Referent Dirk Heuing, Landeskirchenrat Henning Juhl, Superin-
tendent Peter Stuberg, Superintendentin Kerstin Goldbeck, Referent Ulrich Kamien 
(Kirchenkreisverwaltung Recklinghausen), Pfarrerin Sandra Sternke-Menne (Ver-
treterin Pfarrverein), Diakon Dietrich Schneider (Vertreter Berufsverband Gemein-
depädagogik), Pfarrerin Katharina Eßer (IPT Stadtkirchengemeinde Hagen), Diako-
nin Sabine Wenkstern (IPT St. Reinoldi Dortmund), Pfarrer Ernst-Eduard Lambeck, 
Landeskirchenmusikdirektor Harald Sieger, Referent Michael Westerhoff. 
Die Arbeitsgruppe arbeitete mit Hilfe der Plattform „Microsoft Teams“ ausschließ-
lich auf digitalen Wegen in Form von Video-Konferenzen und gemeinsamer Doku-
mentenbearbeitung. Sie traf sich insgesamt dreimal als Gesamtgruppe und darüber 
zu einzelnen Themen- und Fragencluster in drei Untergruppen mit den Schwer-
punkten „Inhaltliches Konzept“, „Innere Struktur“, „Äußere Struktur“. 
Analog zum Beschluss der Kirchenleitung nahm die Arbeitsgruppe Ihren Ausgang-
punkt bei den umfangreichen Erfahrungen, die in den Pilotprojekten gesammelt 
wurden. Die jeweiligen konzeptionellen Vorschläge (sog. „Grundentscheidungen, 
s.u.) stellen insofern im Wesentlichen Entscheidungen für bestimmte bereits prak-
tizierte Formen und Ausprägungen der Zusammenarbeit in den bestehenden Teams 
dar. Insofern handelt es sich bei dem vorgelegten „Konzept“ um eine Systematisie-
rung und Angleichung, die den Übergang von der (offenen) Projektphase zur (ver-
bindlich strukturierten) Regelphase markiert. 
Inhaltlich beschränkte sich die Arbeitsgruppe zunächst darauf, ein Konzept für die 
interprofessionelle Zusammenarbeit auf der parochial-gemeindlichen Ebene zu 
beschreiben. Die Ausweitung des Konzeptes auf die funktionalen Pfarrstellen auf 
den Ebenen der Kirchenkreise und der Landeskirche ist als Teil des Auftrags der Kir-
chenleitung noch zu ergänzen. Erste Hinweise darauf werden im Konzept benannt.  

IV. Konzept 

1. Aufbau 
Das vorgelegte Konzept orientiert sich an den drei Schwerpunktbereichen der 
Arbeitsgruppe. Dazu werden zunächst die jeweiligen Grundentscheidungen vo-
rangestellt. Darauf folgen in Form von sog. „FAQs“ inhaltliche Vertiefungen, Be-
gründungen und Erläuterungen sowie einzelne Detailfragen. Fragen, die noch 
nicht geklärt sind, aber aus Sicht der Arbeitsgruppe einer weiteren Bearbeitung 
bzw. Klärung bedürfen sind mit einem * gekennzeichnet. 

2.  Inhaltliches Konzept 

Grundentscheidungen: 
1. Die bislang überwiegend von Pfarrerinnen und Pfarrern wahrgenommenen Auf-

gaben werden in Zukunft von „Interprofessionellen Pastoralteams“ ausgeführt. 
2. Die Zusammensetzung der jeweiligen Interprofessionellen Pastoralteams folgt 

einer inhaltlichen Konzeption, die sich an den Grunddimensionen kirchlichen 
Handelns orientiert.  

3. Neben dem Pfarrdienst (verbindlich) können einem Interprofessionellen Pastor-
alteam Personen aus folgenden Berufsfeldern angehören: Gemeindepädagogik, 
Verwaltung, Kirchenmusik.  



















zur Zusammenarbeit verpflichtet.21 Das Spezifikum des Dienstes von Pfarrerin-
nen und Pfarrern im Interprofessionellen Team lässt sich also nicht über ihr Auf-
gabenspektrum erheben. Ihr Dienst lässt sich in verschiedenen Dimensionen 
profilieren. 
Theologische Dimension 
Vielmehr bringen Pfarrerinnen und Pfarrer ihre theologische Kompetenz als Ba-
sis ein. Pfarrerinnen und Pfarrer sind akademisch-universitär ausgebildet. Sie 
brauchen diese Qualifikation, um einerseits die Schrift theologisch verantwor-
tet auszulegen und andererseits Zeitgeschichte im Licht der biblischen Bot-
schaft zu beleuchten.22  
Pfarrerinnen und Pfarrer übernehmen in besonderer Weise dafür Verantwor-
tung, dass das kirchliche Handeln sich aus dem Evangelium speist und durch das 
Evangelium seine Orientierung erfährt (theologische Qualitätssicherung)23 . Sie 
stehen ein für das reformatorische „sola scriptura“. Nicht zuletzt ist die theolo-
gische Fachlichkeit notwendige Voraussetzung im Gespräch mit der außer-
kirchlichen Welt.24 
Gesamtkirchliche Dimension 
Während andere Berufsgruppen in der westfälischen Kirche beauftragt werden, 
werden einzig Pfarrerinnen und Pfarrer zum Dienst ordiniert. Ihr Dienst ist also 
– anders als der anderer kirchlicher Berufsgruppen - nicht zeitlich oder örtlich 
begrenzt: Pfarrerinnen und Pfarrer sind „der gesamten Kirche zum Dienst ver-
pflichtet“.25 Damit ist ihr Dienst per se ökumenisch und verbunden mit einer ek-
klesiologischen Gesamtverantwortung, die über den eigenen Kirchturm weit 
hinausreicht. 
Öffentliche Dimension 
Ihre Ordination weist Pfarrerinnen und Pfarrer in ihren Dienst in der Öffentlich-
keit .26 Die Öffentlichkeit ihres Auftrags weist Pfarrerinnen und Pfarrer immer 

21 „Auf Grund der Taufe sind alle Christinnen und Christen zum Zeugnis und Dienst in der Welt berufen. Alle 
Ämter und Dienste der Kirche dienen der Erfüllung dieses Auftrages. Der gemeinsame Auftrag verpflichtet die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kirche zu vertrauensvoller Zusammenarbeit.“ (Art. 18 KO) 
22 Jan Hermelink, a.a.O.: „Primär besteht die pastorale Aufgabe freilich nicht in einer Auslegung der Überliefe-
rung, sondern in der Deutung und Gestaltung gegenwärtiger Verhältnisse. Der theologischen Traditionsherme-
neutik muss mit gleichem Gewicht eine theologische Situationshermeneutik an die Seite treten.“ 
23 Der vom Pfarramt wahrgenommene Dienst „… vollzieht sich als Interaktionsgeschehen mit anderen Ämtern 
und Diensten, stellt aber in besonderer Weise sicher, dass der sachgemäße Rückbezug auf das Speichermedium 
Evangelium – in Gestalt der Schriften des neuen Testaments und der Bibel insgesamt – dieses Interaktionsge-
schehen orientiert. Beispiele aus anderen Ländern lassen deutlich erkennen, was es bedeutet, wenn dieser Bezug 
zum Speichermedium Evangelium zu schwach ausfällt …“ Henning Wrogemann, in: Annette Kurschus, Dieter 
Beese (Hrsg.), a.a.O., S.52 
24 „Nur eine theologisch kompetente Pfarrerschaft ist in der Lage, die christliche Botschaft auf intellektueller 
Augenhöhe mit den „Verächtern der Religion“ differenziert, glaubwürdig und menschenfreundlich zu vertreten 
und das heterogen vielfältige Gebilde der Gemeinde zusammen mit den Kirchenvorständen sensibel und um-
sichtig zu leiten.“ (Isolde Karle, Pfarrerinnen und Pfarrer sind nicht die Kirche, aber ihr Gesicht, in: a.a.O. S. 
156) 
25 Art. 21(2) KO 
26 „Der öffentliche Auftrag von Pfarrerinnen und Pfarrern ist als besonderes Charakteristikum des Pfarramts 
festzuhalten und im jeweiligen Kontext zu gestalten.“ (Abschließender Bericht über den Prozess: „Das Pfarramt 
in der Dienstgemeinschaft unserer Kirche, vorgelegt zur Landessynode 2017, S. 14) 





















Planungen einbezogen bzw. insgesamt bei der Neubesetzung von Funktions-
pfarrstellen konzeptionell und strukturell gemeinsame Überlegungen angestellt 
werden sollen. 
 





 
Die Kirchenleitung legt der Landessynode den Entwurf eines 69. Kirchengesetzes zur Änderung der 
Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen (Verweise auf die Kirchenbuchordnung 
[KBO]), Rechtsgrundlagen für die Kirchenbuchordnung und Verordnungen) mit der Bitte vor, den 
Entwurf als Kirchengesetz zu beschließen. 









aktuelle Fassung der Kirchenordnung (KO) geplante Änderungen der KO durch das 
69. Kirchengesetz zur Änderung der KO 

Begründung 

f) sie ist darauf bedacht, dass die missionarische 
und diakonische Verantwortung in allen 
Bereichen der Kirche lebendig und wirksam 
wird; 

g) sie fördert die Diakonie und Weltmission; 
h) sie sorgt dafür, dass der Auftrag der Kirche in der 

Öffentlichkeit erfüllt wird, und setzt sich mit 
Wort und Tat für soziale Gerechtigkeit ein; 

i) sie nimmt die Rechte und Pflichten der Kirche 
gegenüber den öffentlichen und den privaten 
Schulen wahr; 

j) sie genehmigt die Lehrbücher für den 
Kirchlichen Unterricht sowie für den 
evangelischen Religionsunterricht in den 
Schulen; 

k) sie trägt die Verantwortung für die Ausbildung 
der Theologinnen und Theologen, für die 
theologischen Prüfungen und für die Ordination; 

l) sie bestätigt die Wahlen der Superintendentinnen 
und Superintendenten, Assessorinnen und 
Assessoren sowie deren Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter; 

m) sie ernennt die Mitglieder des 
Landeskirchenamtes; 

n) sie leitet die Vermögens- und Finanzverwaltung 

f) sie ist darauf bedacht, dass die missionarische und 
diakonische Verantwortung in allen Bereichen der 
Kirche lebendig und wirksam wird; 
 

g) sie fördert die Diakonie und Weltmission; 
h) sie sorgt dafür, dass der Auftrag der Kirche in der 

Öffentlichkeit erfüllt wird, und setzt sich mit Wort 
und Tat für soziale Gerechtigkeit ein; 

i) sie nimmt die Rechte und Pflichten der Kirche 
gegenüber den öffentlichen und den privaten 
Schulen wahr; 

j) sie genehmigt die Lehrbücher für den Kirchlichen 
Unterricht sowie für den evangelischen 
Religionsunterricht in den Schulen; 
 

k) sie trägt die Verantwortung für die Ausbildung der 
Theologinnen und Theologen, für die 
theologischen Prüfungen und für die Ordination; 

l) sie bestätigt die Wahlen der Superintendentinnen 
und Superintendenten, Assessorinnen und 
Assessoren sowie deren Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter; 

m) sie ernennt die Mitglieder des 
Landeskirchenamtes; 

n) sie leitet die Vermögens- und Finanzverwaltung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















 
Die Kirchenleitung legt der Landessynode den Entwurf eines 70. Kirchengesetzes zur Änderung der 
Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen (Wählbarkeitsvoraussetzungen der 
Superintendentinnen und Superintendenten, Artikel 108 Absatz 2 KO) mit der Bitte vor, den Entwurf 
als Kirchengesetz zu beschließen. 
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Pfarrerin oder Pfarrer der Evangelischen Kirche von Westfalen ist und über hinrei-
chende Erfahrung in der Gemeindearbeit und über kirchliche Leitungserfahrung ver-
fügt. 2Pfarrerinnen oder Pfarrer aus anderen Landeskirchen dürfen Mit mit Zustimmung 
der Kirchenleitung zur Wahl vorgeschlagen werden. 3Die Wahl der Superintendentin oder 
des Superintendenten sowie ihrer oder seiner Vertreterinnen und Vertreter bedarf der Be-
stätigung durch die Kirchenleitung." 

Mit der Änderung in Satz 1 soll als Wählbarkeitsvoraussetzung für das Amt einer Superinten-
dentin oder eines Superintendenten nicht mehr auf die allgemeine Erfahrung von fünf Jahren 
Gerneindepfarrstellenzeit abgestellt werden, sondern spezifischer nach der für das Superinten-
dentenamt maßgeblichen Gemeindeerfahrung und der kirchlichen Leitungserfahrung gefragt 
werden. In Satz 2 soll das Wort „nur" ersatzlos gestrichen werden. 

Änderung des Artikels 108 Absatz 2 Satz 1 KO  

Das Amt der Superintendentin und des Superintendenten ist ein herausgehobenes kirchliches 
Leitungsamt. Es zeichnet sich unter anderem durch seine Doppelfunktion von kreiskirchlicher 
Leitungs- und landeskirchlicher Aufsichtsfunktion aus, wie sie insbesondere in Artikel 112 Ab-
satz 1 und 2 KO normiert ist. Zum einen leiten die Superintendentinnen und Superintendenten 
die Kirchenkreise in gemeinsamer Verantwortung mit den übrigen Mitgliedern der Kreissyno-
dalvorstände, tragen die Verantwortung für die Durchführung der Beschlüsse der Kreissynoden 
und Kreissynodalvorstände und vertreten die Kirchenkreise in der Öffentlichkeit (Arti-
kel 106ff. KO). Zum anderen führen sie im Auftrag der Landeskirche die Aufsicht über die Kir-
chengemeinden, Presbyterien und alle Ämter im Kirchenkreis (Artikel 114 KO). 

Mit den Wählbarkeitsvoraussetzungen ist unter anderem beabsichtigt, Vorentscheidungen im 
Hinblick auf die Bewältigung dieser besonderen Herausforderungen des Amtes zu treffen. Ande-
rerseits dürfen sie aber den Kreis der Kandidatinnen und Kandidaten nicht unnötig einschränken 
und die Personalsituation nicht dadurch beeinträchtigen, dass sie geeigneten Bewerberinnen und 
Bewerbern den Zugang zum Amt versperren. Beispielsweise ist nach der derzeit geltenden Rege-
lung das Amt einer Superintendentin oder eines Superintendenten auch denjenigen verwehrt, die 
bereits als Assessorin oder Assessor (Stellvertreterin oder Stellvertreter der Superintendentin 
oder des Superintendenten) ohne Gemeindepfarramt die Superintendentin oder den Superinten-
denten über längere Zeit vollumfänglich vertreten haben. 

Die erste Voraussetzung für das Superintendentenamt ist und bleibt die Eigenschaft „Pfarrerin 
oder Pfarrer der EKvW" zu sein (zur Ausnahme nach Satz 2 siehe unten „Änderung des Arti-
kels 108 Absatz 2 Satz 2 KO"). Die beiden Kompetenzfelder „Gemeinde" und „Leitung" werden 
in dem Änderungsvorschlag benannt, aber die Art und Weise der Kompetenzerwerbung ist offe-
ner formuliert. Damit wird mehr Kandidatinnen und Kandidaten der Zugang zum Amt einer Su-
perintendentin oder eines Superintendenten ermöglicht und zugleich werden die Auswählenden 
auf ein klar benanntes Ziel hin orientiert. Die Entscheidung, ob derartige Kompetenzen bei den 
Bewerberinnen und Bewerbern vorhanden sind, wird dem Nominierungsausschuss (Vorschlag) 
und der Kreissynode (Wahl) überantwortet. 

Die bisher festgelegte Zeitspanne von fünf Jahren Inhaberschaft einer Gemeindepfarrstelle ist 
historisch bedingt und gründet darauf, dass nach einer früher geltenden Regelung eine Wegbe-
werbung der Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer innerhalb der ersten fünf Jahre ihrer 
Amtszeit der Zustimmung des Landeslcirchenamtes bedurfte. Bemerkenswert ist, dass nur für das 
Superintendentenamt eine mehrjährige kirchengemeindliche Amtserfahrung vorausgesetzt wur-
de; andere Leitungsfunktionen in der Kirche sehen eine solche Bedingung aber nicht vor. 
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Angesichts der ergänzenden Möglichkeiten des Kompetenzerwerbs und unter Berücksichtigung 
der Personalsituation besteht ein Konsens in den Beratungsgremien darüber, dass als einzige und 
zwingende Voraussetzung für das Superintendentenamt nicht allein eine Zeitspanne im Gemein-
dedienst gefordert werden sollte. Gleichzeitig zeigten die Beratungen, dass die Gemeindeerfah-
rung ein wichtiger Faktor in der Qualifizierung zur Superintendentin und zum Superintendenten 
bleibt. Die Erfahrung, die durch die längere Inhaberschaft einer Gemeindepfarrstelle erworben 
wird, ist sicher für dieses Amt hilfreich und nützlich. Nach fünf Jahren umfasst der gemeindliche 
Erfahrungsschatz außerdem wenigstens einen Wechsel der Amtsperiode im Presbyterium. Die 
notwendigen Kompetenzen in fachlicher Hinsicht und im Blick auf das Führungsverhalten kön-
nen aber aus heutiger Sicht auch auf anderen Wegen erworben werden. Die fünfjährige Gemein-
deerfahrung garantiert jedenfalls nicht für sich und alleine den Kompetenzerwerb, der für eine 
erfolgreiche Ausübung des Superintendentenamtes notwendig ist. 

Diesen Überlegungen entsprechend sieht der Änderungsvorschlag in Satz 1 vor, dass hinreichen-
de Erfahrung in der Gemeindearbeit und kirchliche Leitungserfahrung Voraussetzungen für die 
Wahl zur Superintendentin oder zum Superintendenten sein sollen. Damit wird das bisher rein 
formale Kriterium der fünfjährigen Gemeindearbeit als zwingende Größe abgelöst durch inhalt-
lich orientierte Zielgrößen. 

Die Aufgabe, die hier formulierten Zielbegriffe (Erfahrung in der Gemeindearbeit und kirchliche 
Leitungserfahrung) zu füllen und zu konkretisieren, liegt bei den jeweils aktuell handelnden Per-
sonen und Organen. Dies sind typischerweise zuerst kreiskirchliche Nominierungsausschüsse, 
die durch die landeskirchliche Personalabteilung und durch die Ortsdezernenten Beratung erfah-
ren und zuletzt die Kreissynoden, die schließlich die Wahl treffen. Die Verantwortung für eine 
gute Wahl wird also deutlicher als bisher vor Ort gesehen. Leitbegriffe bei der Auswahl sind 
„Gemeindeerfahrung" und „kirchliche Leitungserfahrung", weil damit die beiden Fokuspunkte 
des Superintendentenamtes beschrieben werden. 

Die Bestätigung der Wahl (Satz 3) ist eine letzte Prüfinstanz, die bei erkennbarer Fehlgewichtung 
und klaren Verfahrensfehlern zum Zuge kommt. Typischerweise sollten im Rahmen der Beglei-
tung des Nominierungs-, Auswahl- und Wahlprozesses alle hier relevanten Themen angespro-
chen und nach bestem Wissen gemeinsam bereinigt worden sein. 

Änderung des Artikels 108 Absatz 2 Satz 2 KO 

Es bestehen grundsätzlich ein Konsens und eine gewachsene Bereitschaft, nicht nur in Westfalen 
auf Kandidatensuche zu gehen. In Artikel 108 Absatz 2 Satz 2 KO werden Pfarrerinnen und Pfar-
rer aus anderen Landeskirchen grundsätzlich zur Superintendentenwahl nur mit Zustimmung der 
Kirchenleitung zugelassen. Daraus ergibt sich die vorrangige Besetzung der Stellen der Superin-
tendentinnen und Superintendenten mit westfälischen Pfarrerinnen und Pfarrern. Dieser Grund-
satz lässt sich auch finanzpolitisch stützen. Zurzeit hat die Evangelische Kirche von Westfalen 
insbesondere in den Jahrgängen der vor 1970 Geborenen noch mehr Pfarrerinnen und Pfarrer im 
Dienst als Pfarrstellen vorhanden sind. Aufnahmen aus anderen Gliedkirchen der EKD erhöhen 
die Lasten für Besoldung und Versorgung, bilden allerdings bisher auch die absolute Ausnahme. 

Aus Sicht der Personalentwicklung kann einerseits die Senkung des Wettbewerbsdrucks aus 
anderen Landeskirchen begrüßt werden, weil der Weg so für westfälische Pfarrerinnen und Pfar-
rer zur beruflichen Weiterentwicklung in das westfälische Amt einer Superintendentin oder eines 
Superintendenten leichter ist. Wie aus der Perspektive der meisten Gliedkirchen der EKD besteht 
das bundesweite Angebot an Leitungsstellen aber auch für alle westfälischen Pfarrerinnen und 
Pfarrer. 
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Gerade die Qualität der Organisation Kirche insgesamt kann freilich durch Neuzugänge gestärkt 
und profiliert werden, weil der frische Blick auf Aufgaben und Auftrag der Kirche ein heilsames 
Gegengewicht zu einer sich schleichend einstellenden „Binnenperspektive" darstellen könnte. 

Als Ergebnis dieser Überlegungen wird vorgeschlagen, an der Zustimmung durch die Kirchenlei-
tung zwar festzuhalten, aber die Konditionen pragmatisch zu modifizieren. Es handelt sich weiter 
um eine Ermessensentscheidung, bei der die unterschiedlichsten Gewichtungen ausschlaggebend 
sein können. Das betonende Wort „nur" aber ist entbehrlich und soll daher gestrichen werden. 

Verfahrenshinweise 
Wir bitten, die Vorlage im Kreissynodalvorstand und den Presbyterien zu beraten und das von 
der Kreissynode zusammengefasste Ergebnis dem Landeskirchenamt möglichst bis zum 

26. Juni 2020 

mitzuteilen. Zur Erleichterung der Auswertung bitten wir, inhaltliche Stellungnahmen zusätzlich 
per E-Mail an Christiane.Niebuhr@lka.ekvw.de  zu übersenden. 

Das Anschreiben kann mit der Anlage als PDF über das Fachinformationssystem Kirchenrecht 
heruntergeladen werden (siehe www.kirchenrecht-westfalen.de; dort unter Erläuterungen — Liste 
erläuternder Dokumente — 2020). 
Bei Bedarf können Sie bei Frau Luder (E-Mail: Bettinatueder@lka.elcvw.de)  auch Druck-
exemplare anfordern. 

Für Rückfragen — möglichst per E-Mail — stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 

Dr. Hans- 	onring 

Anlage 
Synopse zum 67. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung 

























aktuelle Fassung der Kirchenordnung (KO) geplante Änderungen der KO durch das 
72. Kirchengesetz zur Änderung der KO 

Begründung 

Artikel 108 Absatz 6 Artikel 108 Absatz 6  
(6) 1Verliert ein Mitglied des Kreissynodalvorstandes 
die Gemeindegliedschaft im Kirchenkreis oder die 
Befähigung zum Amt einer Presbyterin oder eines 
Presbyters, endet die Mitgliedschaft im 
Kreissynodalvorstand. 2Das Gleiche gilt, wenn ein 
Mitglied des Kreissynodalvorstandes seine Pfarrstelle 
verliert, ohne dass ihm eine andere Pfarrstelle des 
Kirchenkreises oder seiner Kirchengemeinde 
übertragen wird. 

(6) 1Verliert ein Mitglied des Kreissynodalvorstandes die 
Gemeindegliedschaft im Kirchenkreis oder die Befähigung 
zum Amt einer Presbyterin oder eines Presbyters, endet die 
Mitgliedschaft im Kreissynodalvorstand. 2Das Gleiche gilt, 
wenn ein Mitglied des Kreissynodalvorstandes seine 
Pfarrstelle verliert, ohne dass ihm eine andere Pfarrstelle 
des Kirchenkreises, oder seiner Kirchengemeinden oder 
ihrer Verbände oder eine Pfarrstelle eines Verbandes 
von Kirchenkreisen, die der Kreissynode durch 
Beschluss des Kreissynodalvorstandes auf Vorschlag 
des Verbandsvorstandes zugeordnet ist, übertragen 
wird. 

Durch die Änderung in Satz 2 bleibt die 
Mitgliedschaft im Kreissynodalvorstand bei 
Verlust der Pfarrstelle nicht nur bei 
Übertragung einer anderen Pfarrstelle des 
Kirchenkreises oder seiner Kirchengemeinden 
bestehen, sondern auch dann, wenn eine 
Pfarrstelle eines Gemeindeverbandes 
übertragen wird oder eine Pfarrstelle eines 
Kreisverbandes, die der Kreissynode 
zugeordnet ist. 
Der fettgedruckte Einschub übernimmt die 
Formulierung aus Artikel 89 Absatz 2 
Buchstabe b KO. 

Artikel 127 Absatz 2 Artikel 127 Absatz 2  
(2) 1Verlieren Abgeordnete die Gemeindegliedschaft 
in dem Kirchenkreis, der sie entsandt hat, oder 
verlieren sie die Befähigung zum Amt einer 
Presbyterin oder eines Presbyters, endet ihre 
Mitgliedschaft in der Landessynode. 2Das Gleiche 
gilt, wenn Abgeordnete ihre Pfarrstelle verlieren, ohne 
dass ihnen eine andere Pfarrstelle des Kirchenkreises 
oder seiner Kirchengemeinden übertragen wird. 

(2) 1Verlieren Abgeordnete die Gemeindegliedschaft in 
dem Kirchenkreis, der sie entsandt hat, oder verlieren sie 
die Befähigung zum Amt einer Presbyterin oder eines 
Presbyters, endet ihre Mitgliedschaft in der Landessynode. 
2Das Gleiche gilt, wenn Abgeordnete ihre Pfarrstelle 
verlieren, ohne dass ihnen eine andere Pfarrstelle des 
Kirchenkreises, oder seiner Kirchengemeinden oder ihrer 
Verbände oder eine Pfarrstelle eines Verbandes von 
Kirchenkreisen, die der Kreissynode durch Beschluss 
des Kreissynodalvorstandes auf Vorschlag des 
Verbandsvorstandes zugeordnet ist, übertragen wird. 

Durch die Änderung in Satz 2 bleibt die 
Mitgliedschaft in der Landessynode bei 
Verlust der Pfarrstelle nicht nur bei 
Übertragung einer anderen Pfarrstelle des 
Kirchenkreises oder seiner Kirchengemeinden 
bestehen, sondern auch dann, wenn eine 
Pfarrstelle eines Gemeindeverbandes 
übertragen wird oder eine Pfarrstelle eines 
Kreisverbandes, die der Kreissynode 
zugeordnet ist. Wie im Änderungsvorschlag 
für Artikel 108 Absatz 6 Satz 2 KO 
übernimmt auch hier der fettgedruckte 
Einschub die Formulierung aus Artikel 89 
Absatz 2 Buchstabe b KO. 
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im Rahmen einer technischen Korrektur zu belassen, und deshalb nicht auch noch das Kirchen-
kreisleitungsgesetz „nachbessern" zu müssen, wird hier die Ergänzung um die Verbandspfarrstel-
len vorgeschlagen. Die vorgeschlagenen Änderungen greifen in der Sache nicht in das bisher Ge-
wollte ein, sie bedürfen lediglich eines technischen Nachvollzugs. 

Wir bitten um Rückmeldung zum einen, ob dem Ziel der Bereinigung von Artikel 108 Absatz 6 
Satz 2 sowie Artikel 127 Absatz 2 Satz 2 KO grundsätzlich zugestimmt wird, zum anderen, ob 
die konkrete Änderungsformulierung Zustimmung findet. 

Verfahrenshinweise 
Wir bitten, die Vorlage im Kreissynodalvorstand zu beraten und das Ergebnis möglichst bis zum 

30. Oktober 2020 

mitzuteilen. Zur Erleichterung der Auswertung bitten wir, inhaltliche Stellungnahmen zusätzlich 
per E-Mail an Frau Niebuhr (Christiane.Niebuhrraekvw.de ) zu übersenden. 

Das Anschreiben kann als PDF über das Fachinformationssystem Kirchenrecht heruntergeladen 
werden (siehe www.kirchenrecht-west falen.dc; dort unter Erläuterungen — Liste erläuternder Do-
kumente —2020). 
Bei Bedarf können Sie bei Frau Lüder (E-Mail: Bettinaluedeeekvw.de) auch Druckexemplare 
anfordern. 

Für Rückfragen — möglichst per E-Mail — stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Hans-T. Conring 

Anlage 







 
Die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche von Westfalen legt der Landessynode den Entwurf eines 
Ersten Kirchengesetzes zur Änderung des Pandemie-Gesetzes mit der Bitte vor, den Entwurf als 
Kirchengesetz zu beschließen. 





Der Vorlage sind folgende Anlagen beigefügt: 
 
Anlage 1: Urkundenentwurf 
 
Anlage 2: Synopse 
 
Anlage 3: Rundschreiben-Entwurf zur Verlängerung des Pandemie-Gesetzes 





Aktuelle Fassung des Pandemie-Gesetzes Erstes Kirchengesetz zur Änderung des 
Pandemie-Gesetzes 

Begründung 

Inhaltsübersicht 
§ 1 Zweckbestimmung 

§ 2 Presbyterium 

§ 3 Ausschüsse des Presbyteriums 

§ 4 Kreissynode 
§ 5 Kreissynodalvorstand  
§ 6 Ausschüsse der Kreissynode und des 

Kreissynodalvorstandes 

§ 7 Landessynode 

§ 8 Ständige Ausschüsse der Landessynode 

§ 9 Kirchenleitung 

§ 10 Kollegium des Landeskirchenamtes 

§ 11 Verbände 

§ 12 Unselbstständige Einrichtungen 

§ 13 Durchführungsbestimmungen 

§ 14 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
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§ 13 (Wahlen) wird neu eingefügt. Die 
bisherigen §§ 13 und 14 werden zu den §§ 14 
und 15. 

Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen 
hat auf Grund von Artikel 139a Absatz 3 Kirchenordnung mit 
der für Änderungen der Kirchenordnung vorgeschriebenen 
Mehrheit das folgende Kirchengesetz beschlossen: 

  

§ 1 
Zweckbestimmung 
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2020 (KABl. 2020 I Nr. 38 S. 77) fort. 2Angesichts der 
außerordentlichen Situation durch die Corona-Pandemie muss 
ein Modus für die Handlungsfähigkeit der Leitungsorgane 
ermöglicht werden. 3Die Präsenzformen der leiblichen 

§ 1 
Zweckbestimmung 
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Aktuelle Fassung des Pandemie-Gesetzes Erstes Kirchengesetz zur Änderung des 
Pandemie-Gesetzes 

Begründung 

Anwesenheit, der Videokonferenz und der Telefonkonferenz 
sind kombinierbar und sollen nach den örtlichen 
Gegebenheiten mit dem Ziel einer möglichst weitgehenden 
Beteiligung genutzt werden. 

  

§ 2 
Presbyterium 

(1)  Presbyterien können abweichend von Artikel 66 Absatz 2 
Kirchenordnung ausnahmsweise auch außerhalb von Sitzungen 
schriftlich abstimmen, wenn mehr als zwei Drittel des 
verfassungsmäßigen Mitgliederbestandes dem 
Umlaufverfahren zustimmen. 
(2)  1Das Presbyterium ist im Sinne von Artikel 64 
Absatz 2 Kirchenordnung ausnahmsweise auch dann 
beschlussfähig, wenn sich die Mitglieder zur Telefonkonferenz 
oder zur Videokonferenz zusammenfinden. 2Die Art der 
Zusammenkunft ist im Protokollbuch zu vermerken. 

§ 2 
Presbyterium 

(1)  Presbyterien können abweichend von 
Artikel 66 64 Absatz 2 Kirchenordnung 
ausnahmsweise auch außerhalb von Sitzungen 
schriftlich  in Textform abstimmen, wenn mehr 
als zwei Drittel des verfassungsmäßigen 
Mitgliederbestandes dem Umlaufverfahren 
zustimmen. 
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Der bisher zitierte Art. 66 
Abs. 2 Kirchenordnung betrifft nur die 
Abstimmung, hier geht es aber um eine 
Abweichung von der gleichzeitigen 
Anwesenheit. Diese ist in 
Art. 64 Kirchenordnung geregelt.  
 
�0�L�W���G�H�U���b�Q�G�H�U�X�Q�J���G�H�V���:�R�U�W�H�V���Ä�V�F�K�U�L�I�W�O�L�F�K�³���]�X��
�Ä�L�Q���7�H�[�W�I�R�U�P�³��wird klargestellt, dass auch 
mit einer E-Mail ohne eigenhändige 
Unterschrift die Formerfordernisse für den 
Umlaufbeschluss erfüllt sind (vgl. Palandt 
§ 126b, 80. Aufl. (2021) Rn. 3 ff.). 

§ 3 
Ausschüsse des Presbyteriums 

(1)  Die Ausschüsse nach Artikel 74 Kirchenordnung können 
abweichend von den jeweiligen örtlichen Satzungen 
ausnahmsweise auch außerhalb von Sitzungen schriftlich 
abstimmen, wenn mehr als zwei Drittel ihrer Mitglieder dem 
Umlaufverfahren zustimmen. 
(2)  1Die Ausschüsse nach Artikel 74 Kirchenordnung sind im 
Sinne der jeweiligen Satzungsbestimmungen ausnahmsweise 
auch dann beschlussfähig, wenn sich die Mitglieder zur 
Telefonkonferenz oder zur Videokonferenz zusammenfinden. 

§ 3 
Ausschüsse des Presbyteriums 

(1)  Die Ausschüsse nach 
Artikel 74 Kirchenordnung können abweichend 
von den jeweiligen örtlichen Satzungen 
ausnahmsweise auch außerhalb von Sitzungen 
schriftlich  in Textform abstimmen, wenn mehr 
als zwei Drittel ihrer Mitglieder dem 
Umlaufverfahren zustimmen. 
 
���������>�«�@ 

Vgl. Begründung zu § 2 



Aktuelle Fassung des Pandemie-Gesetzes Erstes Kirchengesetz zur Änderung des 
Pandemie-Gesetzes 

Begründung 

2Die Art der Zusammenkunft ist in der Niederschrift zu 
vermerken. 

§ 4 
Kreissynode 

(1)  Die Kreissynode kann abweichend von Artikel 99 
Kirchenordnung ausnahmsweise auch außerhalb von Sitzungen 
schriftlich abstimmen, wenn mehr als zwei Drittel ihrer 
Mitglieder dem Umlaufverfahren zustimmen. 
(2)  1Die Kreissynode ist im Sinne von Artikel 99 
Absatz 1 Kirchenordnung ausnahmsweise auch dann 
beschlussfähig, wenn sich die Mitglieder zur Telefonkonferenz 
oder zur Videokonferenz zusammenfinden. 2Die Art der 
Zusammenkunft ist im Protokollbuch zu vermerken. 

§ 4 
Kreissynode 

(1)  Die Kreissynode kann abweichend von 
Artikel 99 Kirchenordnung ausnahmsweise auch 
außerhalb von Sitzungen schriftlich  in 
Textform abstimmen, wenn mehr als zwei 
Drittel ihrer Mitglieder dem Umlaufverfahren 
zustimmen. 
 
���������>�«�@ 

Vgl. Begründung zu § 2 

§ 5 
Kreissynodalvorstand 

(1)  Der Kreissynodalvorstand kann abweichend von 
Artikel 109 Absatz 5 Kirchenordnung ausnahmsweise auch 
dann außerhalb von Sitzungen schriftlich abstimmen, wenn 
mehr als zwei Drittel seiner Mitglieder dem Umlaufverfahren 
zustimmen. 
(2)  1Der Kreissynodalvorstand ist im Sinne von Artikel 109 
Absatz 3 Kirchenordnung ausnahmsweise auch dann 
beschlussfähig, wenn sich die Mitglieder zur Telefonkonferenz 
oder zur Videokonferenz zusammenfinden.  2Die Art der 
Zusammenkunft ist im Protokollbuch zu vermerken. 

§ 5 
Kreissynodalvorstand 

(1)  Der Kreissynodalvorstand kann abweichend 
von Artikel 109 Absatz 5 Kirchenordnung 
ausnahmsweise auch dann außerhalb von 
Sitzungen schriftlich  in Textform  abstimmen, 
wenn mehr als zwei Drittel seiner Mitglieder 
dem Umlaufverfahren zustimmen. 
 
���������>�«�@ 

 

Vgl. Begründung zu § 2 

 
 

  



Aktuelle Fassung des Pandemie-Gesetzes Erstes Kirchengesetz zur Änderung des 
Pandemie-Gesetzes 

Begründung 

§ 6 
Ausschüsse der Kreissynode und des 

Kreissynodalvorstandes 
(1)  Die Ausschüsse nach Artikel 102 Kirchenordnung können 
abweichend von den jeweiligen örtlichen Satzungen 
ausnahmsweise auch außerhalb von Sitzungen schriftlich 
abstimmen, wenn mehr als zwei Drittel ihrer Mitglieder dem 
Umlaufverfahren zustimmen. 
(2)  1Die Ausschüsse nach Artikel 102 Kirchenordnung sind im 
Sinne der jeweiligen Satzungsbestimmungen ausnahmsweise 
auch dann beschlussfähig, wenn sich die Mitglieder zur 
Telefonkonferenz oder zur Videokonferenz zusammenfinden. 
2Die Art der Zusammenkunft ist in der Niederschrift zu 
vermerken. 

§ 6 
Ausschüsse der Kreissynode und des 

Kreissynodalvorstandes 
(1)  Die Ausschüsse nach 
Artikel 102 Kirchenordnung können abweichend 
von den jeweiligen örtlichen Satzungen 
ausnahmsweise auch außerhalb von Sitzungen 
schriftlich  in Textform abstimmen, wenn mehr 
als zwei Drittel ihrer Mitglieder dem 
Umlaufverfahren zustimmen. 
 
���������>�«�@ 

Vgl. Begründung zu § 2 

§ 7 
Landessynode 

(1)  Die Landessynode kann abweichend von Artikel 135 und 
136 Kirchenordnung ausnahmsweise auch außerhalb von 
Sitzungen schriftlich abstimmen, wenn mehr als zwei Drittel 
ihrer Mitglieder dem Umlaufverfahren zustimmen. 
(2) 1Die Landessynode ist im Sinne von Artikel 135 
Kirchenordnung ausnahmsweise auch dann beschlussfähig, 
wenn sich die Mitglieder zur Telefonkonferenz oder zur 
Videokonferenz zusammenfinden. 2Die Art der 
Zusammenkunft ist im Protokoll zu vermerken. 

§ 7 
Landessynode 

(1)  Die Landessynode kann abweichend von 
Artikel 135 und 136 Kirchenordnung 
ausnahmsweise auch außerhalb von Sitzungen 
schriftlich  in Textform abstimmen, wenn mehr 
als zwei Drittel ihrer Mitglieder dem 
Umlaufverfahren zustimmen. 
 
���������>�«�@ 
 
 
 

Vgl. Begründung zu § 2 



Aktuelle Fassung des Pandemie-Gesetzes Erstes Kirchengesetz zur Änderung des 
Pandemie-Gesetzes 

Begründung 

§ 8 
Ständige Ausschüsse der Landessynode 

(1)  Die Ständigen Ausschüsse können abweichend von 
§ 35 Geschäftsordnung der Landessynode (GOLS) 
ausnahmsweise auch außerhalb von Sitzungen schriftlich 
abstimmen, wenn mehr als die Hälfte ihrer Mitglieder dem 
Umlaufverfahren zustimmt. 
(2) 1Die Ständigen Ausschüsse sind im Sinne von § 35 
Absatz 7 GOLS ausnahmsweise auch dann einberufen, wenn 
sich die Mitglieder zur Telefonkonferenz oder zur 
Videokonferenz zusammenfinden. 2Die Art der 
Zusammenkunft ist in der Niederschrift (§ 35 Absatz 9 GOLS) 
zu vermerken. 

§ 8 
Ständige Ausschüsse der Landessynode 

(1)  Die Ständigen Ausschüsse können 
abweichend von § 35 Geschäftsordnung der 
Landessynode (GOLS) ausnahmsweise auch 
außerhalb von Sitzungen schriftlich  in 
Textform abstimmen, wenn mehr als die Hälfte 
ihrer Mitglieder dem Umlaufverfahren 
zustimmt. 
 
(2) [�« ] 

Vgl. Begründung zu § 2 

  

§ 9 
Kirchenleitung 

(1)  Die Kirchenleitung kann abweichend von 
Artikel 149 Kirchenordnung ausnahmsweise auch außerhalb 
von Sitzungen schriftlich abstimmen, wenn mehr als zwei 
Drittel ihrer Mitglieder, darunter mindestens drei Mitglieder 
nach Artikel 146 Absatz 2 Buchstabe b Kirchenordnung, dem 
Umlaufverfahren zustimmen. 
(2) 1Die Kirchenleitung ist im Sinne von Artikel 149 Absatz 1 
Kirchenordnung ausnahmsweise auch dann beschlussfähig, 
wenn sich die Mitglieder zur Telefonkonferenz oder zur 
Videokonferenz zusammenfinden. 2Die Art der 
Zusammenkunft ist im Protokoll zu vermerken. 

§ 9 
Kirchenleitung 

(1) Die Kirchenleitung kann abweichend von 
Artikel 149 Kirchenordnung ausnahmsweise 
auch außerhalb von Sitzungen schriftlich  in 
Textform abstimmen, wenn mehr als zwei 
Drittel ihrer Mitglieder, darunter mindestens drei 
Mitglieder nach Artikel 146 Absatz 2 
Buchstabe b Kirchenordnung, dem 
Umlaufverfahren zustimmen. 
 
���������>�«�@ 

Vgl. Begründung zu § 2 

   



Aktuelle Fassung des Pandemie-Gesetzes Erstes Kirchengesetz zur Änderung des 
Pandemie-Gesetzes 

Begründung 

§ 10 
Kollegium des Landeskirchenamtes 

1Das Kollegium des Landeskirchenamtes (LKA) berät im 
Sinne von Artikel 149 Absatz 1 Kirchenordnung, § 4 und 
§ 5 Dienstordnung für das Landeskirchenamt ausnahmsweise 
auch dann gemeinsam und kann beschließen, wenn sich die 
Mitglieder zur Telefonkonferenz oder zur Videokonferenz 
zusammenfinden. 2Die Art der Zusammenkunft ist im 
Protokoll zu vermerken. 

§ 10 
Kollegium des Landeskirchenamtes 

1Das Kollegium des Landeskirchenamtes (LKA) 
berät im Sinne von Artikel 149 154 
Absatz 1 4 Kirchenordnung, § 4 und § 5 
Dienstordnung für das Landeskirchenamt 
ausnahmsweise auch dann gemeinsam und kann 
beschließen, wenn sich die Mitglieder zur 
Telefonkonferenz oder zur Videokonferenz 
zusammenfinden. 2Die Art der Zusammenkunft 
ist im Protokoll zu vermerken. 

 

 
Verweiskorrektur 

§ 11 
Verbände 

Für die Leitungsorgane der Verbände nach dem 
Verbandsgesetz gelten die Regelungen entsprechend. 

§ 11 
Verbände 

�>�«�@ 

unverändert 

§ 12 
Unselbstständige Einrichtungen 

Für die Leitungsorgane der unselbstständigen kirchlichen 
Stiftungen sowie anderer besonderer Einrichtungen gelten die 
Regelungen entsprechend. 

§ 12 
Unselbstständige Einrichtungen 

�>�«�@ 

unverändert 

 § 13 
Wahlen 

1Für Wahlen sind Umlaufverfahren nicht 
zulässig. 2Die Stimmabgabe kann durch 
Briefwahl erfolgen.  

Durch den neu eingefügten § 13 wird 
klargestellt, dass Wahlhandlungen nicht im 
Umlaufverfahren (rein schriftlich oder per 
Mail) durchgeführt werden können.  
Die Stimmabgabe per Briefwahl ist kein 
Umlaufverfahren. 



Aktuelle Fassung des Pandemie-Gesetzes Erstes Kirchengesetz zur Änderung des 
Pandemie-Gesetzes 

Begründung 

 Das Verfahren der Wahl muss die 
Möglichkeit zum mündlichen Austausch zur 
Person (Personaldebatte) gewährleisten. 
 

§ 13 
Durchführungsbestimmungen 

Die Kirchenleitung kann für die Durchführung dieses Gesetzes 
Verordnungen erlassen. 

§ 13 14 
Durchführungsbestimmungen 

Die Kirchenleitung kann für die Durchführung 
dieses Gesetzes Verordnungen erlassen. 

Auf Grund des neu eingefügten § 13 wird der 
bisherige § 13 zu § 14. 

§ 14 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten  

1Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. 2Es tritt 
mit Ablauf des 30. Juni 2021 außer Kraft, soweit es nicht von 
der Landessynode verlängert wird. 

§ 14 15 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten  

1Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2021 in 
Kraft. 2Es tritt mit Ablauf des 30. Juni 2021 
31. Dezember 2021 außer Kraft, soweit es nicht 
von der Landessynode verlängert wird. 

Auf Grund des neu eingefügten § 13 wird der 
bisherige § 14 zu § 15. 
Da die Situation um das Corona-Virus weiter 
anhält, sind die Regelungen des Pandemie-
Gesetzes nach wie vor erforderlich, um die 
Handlungsfähigkeit der Leitungsorgane 
aufrecht zu erhalten. Die Landessynode im 
November 2021 wird über eine weitere 
Verlängerung entscheiden oder auch darüber 
beraten, den Regelungen über eine Änderung 
der Kirchenordnung dauerhafte Geltung zu 
verschaffen. 

 



 

Rundschreiben Nr. /2021 
 
Verlängerung der Geltungsdauer des Pandemie-Gesetzes zur Erhaltung der 
Handlungsfähigkeit der kirc hlichen Leitungsorgane im Jahr 2021  
 
  

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
mit unserem Rundschreiben Nr. 34/2020 vom 21. Dezember 2020 haben wir Sie über das 
Inkrafttreten des Kirchengesetzes zur Erhaltung der Handlungsfähigkeit der kirchlichen 
Leitungsorgane während der COVID-19-Pandemie (Pandemie-Gesetz) informiert, das von der 
Landessynode im November 2020 beschlossen worden war. Das Gesetz trat am 1. Januar 2021 in 
Kraft und gilt befristet bis zum 30. Juni 2021. 
  
Auf Grund der anhaltenden Umstände der Corona-Pandemie hat die Landessynode zur 
Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der kirchlichen Leitungsorgane im Mai 2021 die 
Verlängerung des Pandemie-Gesetzes bis zum 31. Dezember 2021 beschlossen. Im November 
2021 wird die Landessynode voraussichtlich über eine nochmalige Verlängerung entscheiden. 
Möglicherweise wird in diesem Zusammenhang auch über dauerhafte Änderungen der 
Kirchenordnung beraten.  
 
Neben der Verlängerung werden durch das Änderungsgesetz redaktionelle Korrekturen 
�Y�R�U�J�H�Q�R�P�P�H�Q�����=�X�P���H�L�Q�H�Q���Z�L�U�G���L�Q���G�H�Q���†�†�������E�L�V�������G�H�U���%�H�J�U�L�I�I���Ä�V�F�K�U�L�I�W�O�L�F�K�³���G�X�U�F�K���Ä�L�Q���7�H�[�W�I�R�U�P�³��
ersetzt (s. Anlage). Damit wird klargestellt, dass auch mit einer E-Mail ohne eigenhändige 
Unterschrift die Formerfordernisse für den Umlaufbeschluss erfüllt sind. Zum anderen wird in 
§ 2 Absatz 1 der Verweis auf Artikel 64 KO verändert, weil bei genauer Lektüre dort die 
gleichzeitige Anwesenheit geregelt wird, zu der das Umlaufverfahren, also eine Entscheidung 
ohne Zusammenkunft, die Abweichung darstellt. Eine weitere Verweiskorrektur wird in § 10 
Satz 1 vorgenommen. 
 
Des Weiteren wird ein neuer § 13 eingefügt (s. Anlage). Darin wird klargestellt, dass 
Umlaufverfahren für Wahlen nicht zulässig sind, die Stimmabgabe aber durch Briefwahl 

  
 
 
Auskunft gibt Altstädter Kirchplatz 5   33602 Bielefeld Bankverbindung 
Christiane Niebuhr Fon: 0521 594-0 KD-Bank eG 
Fon: 0521 594-197 Fax: 0521 594-129 IBAN: DE05 3506 0190 2000 0430 12  BIC: GENODED1DKD 
Fax: 0521 594-7197 E-Mail: Landeskirchenamt@lka.ekvw.de  
E-Mail: christiane.niebuhr@lka.ekvw.de Web: www.evangelisch-in-westfalen.de  

 

Ihr Zeichen Ihr Schreiben vom Unser Zeichen (bei Antwort bitte angeben) Datum 

  001.02  

 

Evangelische Kirche 
von Westfalen 

Das Landeskirchenamt 
 
 

Landeskirchenamt   Postfach 10 10 51   33510 Bielefeld 

An die 
Superintendentinnen und Superintendenten, 
Verwaltungsleiterinnen und Verwaltungsleiter  
zur Weitergabe in den Kreiskirchenämtern, 
Vorsitzenden der Presbyterien, 
Verbände kirchlicher Körperschaften der EKvW 
Zur Kenntnis an die 
Dezernentinnen und Dezernenten des LKA 
 



erfolgen kann. Das Verfahren der Wahl muss die Möglichkeit zum mündlichen Austausch zur 
Person (eine Personaldebatte in physischer oder digitaler Präsenz) gewährleisten. 
Dementsprechend wird eine vollständig schriftliche oder per Mail durchgeführte Wahl 
ausgeschlossen. Die Stimmabgabe per Briefwahl ist kein Umlaufverfahren, da zuvor eine 
Zusammenkunft (physisch oder digital) stattgefunden hat und die Briefwahl nur die 
Stimmabgabe selbst betrifft. 
 
Durch die Einfügung werden die bisherigen §§ 13 und 14 zu den §§ 14 und 15. 
Im Übrigen bleibt das Pandemie-Gesetz unverändert.  
 
Für die einzelnen Regelungen des Pandemie-Gesetzes wird auf die Anlage verwiesen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 
gez. OKR Dr. Hans-T. Conring 
 
Anlage: Pandemie-Gesetz (neue Fassung) 



3.6. 
 
 

 

Landessynode 2021 
 
2. (ordentliche) Tagung der 
19. Westfälischen Landessynode 
 
30.05. �t 02.06.2021 
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Siebte Änderung 
 
der Geschäftsordnung der Landessynode 
der Evangelischen Kirche von Westfalen 
5 
 
§ 3 GOLS 
 

  
  
  
  

Überweisungsvorschlag:  Tagungs-Gesetzesausschuss 

 
 



Die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche von Westfalen legt der Landessynode den Entwurf 
einer Siebten Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen Kirche von 
Westfalen mit der Bitte vor, den Entwurf zu beschließen. 



Nach Beratungen im Ständigen Kirchenordnungsausschuss, der Kirchenleitung und dem 
Landeskirchenamt wird mit der Siebten Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode der 
Evangelischen Kirche von Westfalen vorgeschlagen, § 3 Absatz 2 Satz 1 GOLS dahingehend zu 
erweitern, dass auch die Kreissynodalvorstände Anträge an die Landessynode stellen können.  
 
Bislang besitzen nur die Kreissynoden und die stimmberechtigten Mitglieder der Landessynode ein 
Antragsrecht im Vorfeld der Landessynode (vgl. Synopse, Anlage 2). Dementsprechend muss der 
Kreissynodalvorstand seine Vorschläge für die Tagesordnung der Landessynode zunächst an die 
Kreissynoden oder das Landeskirchenamt herantragen, um sie durch die Kirchenleitung der 
Landessynode vorlegen und auf die Tagesordnung setzen zu lassen. Als Leitungsgremium, das 
zwischen den Tagungen der Kreissynode die Amtsgeschäfte des Kirchenkreises führt, greift der 
Kreissynodalvorstand aktuelle Themen auf und sollte die Möglichkeit bekommen, diese aus eigenem 
Recht an die Landessynode herantragen zu dürfen. Da bereits jetzt Vorschläge des 
Kreissynodalvorstandes ihren Weg auf die Landessynode finden, ist eine gravierende Steigerung der 
Anträge nicht zu erwarten. 
 
Als Konsequenz dieser Änderung in Absatz 2 soll in Absatz 1 Satz 2 die explizite Benennung der 
Anträge der Kreissynoden wegfallen (vgl. Synopse, Anlage 2). Die Kirchenleitung prüft und ordnet 
alle Anträge an die Landessynode, eine Auflistung der Antragsberechtigten ist entbehrlich. 
 
 
Der Vorlage sind folgende Anlagen beigefügt: 
 
 
 
 
 
 
Anlage 1: Urkundenentwurf  
 
Absatz 2: Synopse  
 



 

- Entwurf - 

Siebte Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode 

der Evangelischen Kirche von Westfalen 

Vom 2. Juni 2021 

 

Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen beschließt, die Geschäftsord-

nung der Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 5. November 1999 (KABl. 1999 S. 221), zuletzt geändert durch die 

Sechste Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen Kirche von 

Westfalen vom 18. November 2020 (KABl. 2020 I Nr. 105 S. 252), wie folgt zu ändern: 

 
§ 1 

Änderungen 
 
1. In § 3 Absatz 1 wird Satz 2 wie folgt gefasst: 

�Ä��2Sie stellt unter Berücksichtigung der Arbeit der Ständigen Ausschüsse der Landessy-

node die Vorlagen und Gesetzentwürfe fest und prüft und ordnet die an die Landessyno-

de gerichteten Anträge und Eingaben.�³ 

 

2. In § 3 Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort �Ä�.�U�H�L�V�V�\�Q�R�G�H�Q�³���H�L�Q���.�R�P�P�D���X�Q�G���G�D�V���:�R�U�W��

�Ä�.�U�H�L�V�V�\�Q�R�G�D�O�Y�R�U�V�W�l�Q�G�H�Q�³���H�L�Q�J�H�I�•�J�W�� 

 
§ 2 

Inkrafttreten  
 
Die Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen Kirche von 

Westfalen tritt am 1. Juli 2021 in Kraft. 

 
 
 
Bielefeld, 2. Juni 2021 Evangelische Kirche von Westfalen 
 Die Kirchenleitung 
 
 
 
 
 
Az.: 061.11 



Aktuelle Fassung der GOLS Geplante Änderung der GOLS Begründung 

§ 3 
Vorlagen, Anträge, Eingaben 

§ 3 
Vorlagen, Anträge, Eingaben 

 

(1) 1Die Kirchenleitung bereitet in Zusammenarbeit mit 
dem Landeskirchenamt die Tagung der Landessynode 
rechtzeitig vor. 2Sie stellt unter Berücksichtigung der 
Arbeit der Ständigen Ausschüsse der Landessynode die 
Vorlagen und Gesetzentwürfe fest, prüft und ordnet die 
Anträge der Kreissynoden sowie die an die Landessynode 
gerichteten Anträge und Eingaben. 3Sie stellt ein 
Verzeichnis der Hauptverhandlungsgegenstände auf. 

(1)  1Die Kirchenleitung bereitet in Zusammenarbeit mit 
dem Landeskirchenamt die Tagung der Landessynode 
rechtzeitig vor. 2Sie stellt unter Berücksichtigung der 
Arbeit der Ständigen Ausschüsse der Landessynode die 
Vorlagen und Gesetzentwürfe fest, und prüft und ordnet 
die Anträge der Kreissynoden sowie die an die 
Landessynode gerichteten Anträge und Eingaben. 3Sie 
stellt ein Verzeichnis der Hauptverhandlungsgegenstände 
auf. 

 
 
Die explizite Aufzählung der Anträge der 
Kreissynoden in Satz 2 kann entfallen. 
Die Kirchenleitung prüft und ordnet alle 
an die Landessynode gerichteten Anträge, 
dementsprechend künftig auch die 
Anträge der Kreissynodalvorstande 
(vgl. Abs. 2 Satz 1 n.F., s. u).   

(2) 1Anträge an die Landessynode, die durch die 
Kirchenleitung der Landessynode vorgelegt und auf ihre 
Tagesordnung gesetzt werden sollen, können von den 
Kreissynoden und von den stimmberechtigten Mitgliedern 
der Landessynode gestellt werden. 2Jeder Antrag ist der 
Kirchenleitung spätestens acht Wochen vor Beginn der 
Landessynode in Textform einzureichen. 3Die Anträge 
von Synodalen sind schriftlich einzureichen und müssen 
von mindestens zehn stimmberechtigten Mitgliedern der 
Landessynode unterzeichnet sein. 

(2)  1Anträge an die Landessynode, die durch die 
Kirchenleitung der Landessynode vorgelegt und auf ihre 
Tagesordnung gesetzt werden sollen, können von den 
Kreissynoden, Kreissynodalvorständen und von den 
stimmberechtigten Mitgliedern der Landessynode gestellt 
werden. 2Jeder Antrag ist der Kirchenleitung spätestens 
acht Wochen vor Beginn der Landessynode in Textform 
einzureichen. 3Die Anträge von Synodalen sind schriftlich 
einzureichen und müssen von mindestens zehn 
stimmberechtigten Mitgliedern der Landessynode 
unterzeichnet sein. 

Künftig sollen neben den Kreissynoden 
und den stimmberechtigten Mitgliedern 
der Landessynode auch die 
Kreissynodalvorstände berechtigt sein, 
Anträge an die Landessynode zu stellen.  
 
 
 
 
 
 

(3) Eingaben an die Landessynode, zu denen alle Glieder 
der Evangelischen Kirche von Westfalen berechtigt sind, 
müssen der Präses oder dem Präses spätestens zwei 
Wochen vor Beginn der Synodaltagung zugegangen sein. 

(3) �>�«�@ unverändert 

 



3.7. 
 
 

 

Landessynode 2021 
 
2. (ordentliche) Tagung der 
19. Westfälischen Landessynode 
 
30.05. �t 02.06.2021 
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Kirchengesetz 
 
zur Änderung des AG.BVG 
 

  
  
  
  

Überweisungsvorschlag:  Tagungs-Finanzausschuss 

 



Die Kirchenleitung legt der Landessynode das nachstehende Kirchengesetz zur Änderung des Ausfüh-
rungsgesetzes zum Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD mit der Bitte vor, den Entwurf als 
Kirchengesetz zu verabschieden. 
 
Gründe: 
 
Die Anwärtergrundbezüge des Bundes stiegen durch das Besoldungsstrukturenmodernisierungsge-
�•���š�Ì���]�u���D���Œ�Ì���î�ì�î�ì���•���Z�Œ�������µ�š�o�]���Z�����µ�(���î�ï�í�ó�U�ñ�î���¦���~�î�ï�ð�ñ�U�ï�ï���¦���������ì�í�X�ì�ð�X�î�ì�î�í�•�X�����v�����Œ�•�����o�•���]�v�������v�����µ�v�����•�r
ländern, wo die Lehramtsanwärter/-innen einen Großteil der Bezügeempfänger darstellen, geht es 
beim Bund stärker um technische Berufe in denen der Bund als Dienstherr mit dem freien Arbeits-
markt konkurriert. 
 
Von den EKD-Kirchen, die in das Bundesrecht verweisen, orientieren sich viele im Hinblick auf die Vi-
kariatsbezüge an diesem Betrag. Zu diesen Kirchen gehören auch unsere Nachbarkirchen in Kurhes-
sen-Waldeck und seit April 2020 auch die Evangelische Kirche im Rheinland. Da dort ein Bemessungs-
�•���š�Ì���À�}�v���õ�ñ�9�����v�P���Á���v���š���Á�]�Œ���U���o�]���P�š�������Œ���s�]�l���Œ�]���š�•�P�Œ�µ�v�������Ì�µ�P���]�u���Z�Z���]�v�o���v���������]���î�î�ì�í�U�ò�ð���¦�X���~�î�ï�í�ó�U�ñ�î���Æ��
95% �A���î�î�ì�í�U�ò�ð���¦�V���î�î�î�ô�U�ì�ò���¦���������ì�í�X�ì�ð�X�î�ì�î�í�•�X 
 
Die Vikariatsbezüge in der EKvW orientieren sich derzeit an den Anwärterbezügen des Landes Nord-
rhein-Westfalen. Gegenwärtig beträgt der Anwärtergrundbezug in Nordrhein-�t���•�š�(���o���v���í�ñ�ò�õ�U�ð�ï���¦�X 
 
Zum Vergleich die Grundbezüge in ähnlichen Ausbildungssituationen: 
: 
Lehramtsreferendar/-�]�v�v���v���E�Z�t�W�����í�ñ�ò�õ�U�ð�ï���¦ 
Rechtsreferendar/-�]�v�v���v���E�Z�t�W���������������í�ï�î�ñ�U�í�ó���¦ 
Vikar/-innen EkvW                             �í�ñ�ò�õ�U�ð�ï���¦ 
Vikariatsbezüge Hannover:              �í�ñ�ì�í�U�õ�î���¦���~�Ì�Ì�P�o�X���î�ì�ì���¦���D�}���]�o�]�š���š�•�Ì�µ�o���P���• 
 
Die Höhe der eigenen Bezüge nehmen die Vikarinnen und Vikare seit der Erhöhung der Vikariatsbe-
züge im Rheinland als unangemessen und ungerecht wahr. Tatsächlich scheint die Diskrepanz in den 
Bezügen zu einer negativen Gruppendynamik in der gemeinsamen Ausbildung im Predigerseminar in 
Wuppertal geführt zu haben. 
 
Zur weiteren Verbesserung der guten Bedingungen in der Ausbildung und in der Unterstützung der 
Vikarinnen und Vikare und zur Linderung von Marktverzerrungen scheint es erforderlich, die Vikari-
atsbezüge in der EKvW anzuheben. 
Gleichzeitig ist es ein Signal, dass die EKvW in Zeiten allgemeinen Rückbaus in den Theologischen 
Nachwuchs investiert. 
 
Hier wird vorgeschlagen, die Vikariatsbezüge mit einem Bemessungssatz von 50 % an die Erfahrungs-
stufe 5 der Besoldungsgruppe A 12 NRW zu knüpfen. Dabei handelt es sich um die derzeitige Ein-
gangsbesoldung im pfarramtlichen Probedienst. 
 
Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass es sich beim Vikariat gerade nicht um eine volle 
Berufstätigkeit sondern um eine Ausbildung handelt. 
 
�����•���'�Œ�µ�v���P���Z���o�š���]�v�������Œ�����Œ�(���Z�Œ�µ�v�P�•�•�š�µ�(�����ñ�������š�Œ���P�š���]�v�������Œ�������•�}�o���µ�v�P�•�P�Œ�µ�‰�‰���������í�î���E�Z�t���ï�X�õ�õ�õ�U�ñ�î���¦�X��
���µ�Œ���Z�����]�����À�}�Œ�P���•���Z�o���P���v�����Z�µ�v���µ�v�P�•�Œ���P���o���o���P���������Œ���'�Œ�µ�v�������Ì�µ�P�������Œ���s�]�l���Œ���������]�������Œ�Ì���]�š���î�X�ì�ì�ì���¦�X 



 
Damit würden die Grundbezüge der Vikar/-innen um �ð�ï�ì�U�ñ�ó���¦���u�}�v���š�o�]���Z���•�š���]�P���v�X���s�}�Œ�������u���,�]�v�š���Œ�r
grund dieser deutlichen Steigerung der Bezüge und zur nachhaltigen Finanzierbarkeit entfallen an-
dere Unterstützungsleistungen (z. B. Dienstrad oder das bereits in Planung befindliche Büchergeld). 
Auch im Zusammenhang beispielsweise mit der Genehmigungspraxis von Auslandsvikariaten das 
kirchliche Interesse deutlicher zu akzentuieren. 
 
Ausgehend von der Zahl von 58 Vikaren (Stand Februar 21) würde die Besoldungssteigerung eine jähr-
liche Kostensteigerung von ca. 300.00�ì���¦�����������µ�š���v�X 
 
�•�µ�u���s���Œ�P�o���]���Z�W�����]�v�����^�š���]�P���Œ�µ�v�P�����µ�(�����]�����,�‚�Z���������Œ�����µ�v�����•�����•�}�o���µ�v�P���Á�º�Œ�������<�}�•�š���v���À�}�v�������X���ñ�ð�ì�X�ì�ì�ì���¦��
jährlich verursachen. 

 

Anlagen: 
 
Anlage 1: Entwurf des zweiten Kirchengesetzes zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum  
                  Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD 
Anlage 2: Stellungnahme des Pfarrvereins 
Anlage 3: Stellungnahme des Rates der Vikarinnen und Vikare 

 



Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Ausführung des Besoldungs- 
und Versorgungsgesetzes der EKD  

 
Vom �Y 

 
Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen hat auf Grund von Artikel 120 Kir-
chenordnung und § 8 Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD das folgende Kirchengesetz 
beschlossen: 
 

Artikel 1 
Änderung des Kirchengesetzes zur Ausführung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes 

der EKD 
 
Das Kirchengesetz zur Ausführung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD 
(AG.BVG-EKD) vom 17. November 2016 (KABl. 2016 S. 482), zuletzt geändert durch das Kir-
chengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Ausführung des Besoldungs- und Versor-
gungsgesetzes der EKD vom 20. November 2018 (KABl. 2018 S. 262), wird wie folgt geändert: 
 
§ 4 wird wie folgt neu gefasst: 

�c§ 4 
(zu § 9 Absatz 3 BVG-EKD) 

Vikarinnen und Vikare 

( 1 ) Vikarinnen und Vikare erhalten Vikariatsbezüge für die Zeit vom Tage ihrer Berufung zur 
Vikarin oder zum Vikar bis zum Ende des Dienstverhältnisses als Vikarin oder Vikar. 
( 2 ) 1 Vikarinnen und Vikare erhalten einen Grundbezug in Höhe von 50 % der Bezüge der 
Erfahrungsstufe 5 der Besoldungsgruppe A 12. 2 Der Grundbezug wird auf volle Euro aufge-
rundet und monatlich im Voraus gezahlt. 
( 3 ) Für den Familienzuschlag gilt § 13 BVG-EKD entsprechend. 
( 4 ) Zu den Bestandteilen der Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter gilt das Recht des 
Landes Nordrhein-Westfalen mit Ausnahme von § 79 LBesG NRW.�  ̂
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2021 in Kraft. 

































































































http://www.wir-wollen-wohnen-nrw.de/






























































































































































































































































Anträge (außerhalb der Fristen) 

der Kreissynoden, die nicht im Zusammenhang mit den 
Verhandlungsgegenständen stehen 

 
 

Nr. 1 

Thema: Globale Impfgerechtigkeit zum Schutz vor der Corona-Infektion 

Ev. Kirchenkreis Schwelm 

Überweisung an: Kirchenleitung 

Antrag: Auf Antrag des Regionalen Arbeitskreises der MÖWe für die Ev. KK 
Dortmund, Hagen, Hattingen-Witten und Schwelm hat die Kreissynode des 
Ev. KK Schwelm auf ihrer Tagung am 8. Mai 2021 als Antrag an die 
Landessynode folgendes beschlossen: 
 
Die Synode des Evangelischen Kirchenkreises Schwelm hat sich mit der 
Situation der weltweiten Verteilung der Impfstoffe zum Schutz vor SARS-
Cov-2 beschäftigt und kommt zu dem Schluss, dass diese die Ungleichheit 
und Ungerechtigkeit zwischen Menschen weltweit erhöht und die globale 
Bekämpfung dieser Pandemie gefährdet. Daher ist es nach Ansicht der 
Synode Aufgabe der Bundesregierung, 
 
- überschüssige Dosen Corona-Schutzimpfung, die Deutschland zur 

Verfügung stehen, zeitnah über die COVAX Initiative an Länder des 
Globalen Südens zu spenden und auf internationaler Ebene dafür zu 
werben, dass weitere Länder mit überschüssigen Impfdosen dies 
ebenso tun; 

- sich dafür einzusetzen, dass die Pharma-Unternehmen - zumindest 
vorübergehend - auf den Patentschutz für Corona-Schutzimpfstoffe 
verzichten und das produktionstechnische Wissen an Hersteller in der 
ganzen Welt und den WHO-COVID-19-Technology-Access-Pool 
weitergeben, damit schnell, günstig und regional die 
Produktionsmenge gesteigert werden kann; 

- sich in Deutschland und auf internationaler Ebene dafür einzusetzen, 
dass Menschen, die von der öffentlichen Gesundheitsversorgung 
ausgeschlossen sind - wie etwa Menschen auf der Flucht - einen 
Zugang zu einer Corona-Schutzimpfung erhalten; 

- im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit, Ländern des 
Globalen Südens bei ihren Impfkampagnen gegen SARS-Cov-2 und 
beim Aufbau eigener Produktionskapazitäten für Impfstoffe mit 
Beratung, Ausbildung von Fachpersonal, finanziellen Mitteln und 
medizinischer Ausrüstung zu unterstützen, dabei auf lokales 
Erfahrungswissen zurück zu greifen und so dazu beizutragen, dass 
Länder des Globalen Südens in Zukunft auf Mutationen des Corona-



Virus und ähnliche pandemische Situationen schnell und unabhängig 
reagieren können. 

 
Die Synode bittet Kirchenmitglieder, Gemeinden und die Leitung des 
Kirchenkreises, das Gespräch mit kommunalen Landes- und 
Bundespolitikerinnen und -politikern zu suchen, um sich für die Umsetzung 
der oben genannten Forderungen an die Bundesregierung einzusetzen. 
 
Die Synode bittet die Landessynode, sich diese Beschlüsse zu eigen zu 
machen und die Kirchenleitung aufzufordern, das Gespräch mit der 
Landesregierung sowie der EKD, bzw. dem Bevollmächtigten des Rates 
der EKD bei der Bundesregierung zu suchen. 
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